
Jahrgang 50 – Ausgabe 3-4/2011

Gesamtverband der 
Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen in Hessen e. V.

Wirtschaftlicher Aufschwung: 
Nicht für alle!

Lernortkooperation

Schultrojaner

www.glb-hessen.de

Berufsverband und
dbb Gewerkschaft
Wer sonst?



2 impulse . dezember 2011

Zeitschrift des Gesamtverbandes der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen in Hessen e. V.

Ausgabe 3-4/11

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

nachdem sich einige Kolleginnen 
und Kollegen schon fragen, wo denn 
die tariflich vereinbarte „Gehaltser-
höhung“ bleibt, kann ich Ihnen we-
nigstens sagen: sie wird kommen! 

Aber wie so oft im Leben gibt es 
auch hierbei eine gute und eine 
schlechte Nachricht. Die gute habe 
ich gerade genannt und darf noch 
ergänzen, dass die Gehaltsanpas-
sung in Höhe von linear 1,5 %, die 
ab dem 01.10. Geltung haben wird, 
mit der Gehaltszahlung im Dezem-
ber erstmals zur Auszahlung bzw. 
zur Verrechnung kommen wird. 

Bei der Nennung der schlechten 
Nachricht muss ich noch einmal an 
das für Hessen vereinbarte Tarifer-
gebnis aus dem April des Jahres 
hinweisen, welches eine lineare Stei-
gerung der Einkommen um 1,5 % ab 
1. April 2011 und um 2,6 % ab dem 
1. März 2012 vorsieht. Außerdem 
wurde eine Einmalzahlung in Höhe 
von 360,00 Euro vereinbart. Die 
schlechte Nachricht lautet also, 
dass die 1,5-prozentige Gehaltsan-
passung für die verbeamteten Leh-
rerinnen und Lehrer an beruflichen 
Schulen in Hessen erst mit 6-mona-
tiger Verspätung zur Auszahlung 
kommen wird (im kommenden Jahr 
übrigens erst mit 7-monatiger Ver-
spätung). Die Einmalzahlung in Höhe 

leitartikel
von 360,00 Euro kommt nur bis zur 
Besoldungsgruppe A 11 und damit 
für den weitaus größten Teil der Leh-
rerinnen und Lehrer an beruflichen 
Schulen nicht zur Auszahlung. 
Schon mit Nennung dieser Fakten 
wird überdeutlich, dass dem Bun-
desland Hessen nicht an Lohnge-
rechtigkeit oder an der Teilhabe 
seiner Beamtinnen und Beamten 
an der allgemeinen wirtschaftli-
chen Entwicklung gelegen ist, 
sondern einzig und alleine daran, 
bei den Personalkosten zu spa-
ren!

Zwei Aspekte sind im Verlaufe der 
Diskussion um eine Gehaltsanpas-
sung – von Gehaltserhöhung zu 
sprechen, verbietet sich in Zeiten 
von Reallohnverlusten – meiner Mei-
nung nach noch von Bedeutung. 
Zum einen stellt sich die Frage, 
warum denn die Gehaltsanpassung 
erst im Dezember vollzogen wird, 
wenn doch schon im April mittels 
des vorliegenden Tarifergebnisses 
absehbar war, was passieren wird. 
Im günstigsten Falle könnte man 
daran denken, dass die Verhandlun-
gen über die Details der Gehaltsan-
passung so schwierig waren, dass 
sie sich übermäßig in die Länge 
zogen. Immerhin hat der dbb er-
reicht, dass die Einmalzahlung von 
360,00 Euro, die zuerst im Geset-
zesentwurf nicht vorgesehen war, 
nun doch bis zur Besoldungsstufe 
A 11 ausgezahlt wird, was wenigs-
tens einen Teil der Fachlehrerinnen 
und Fachlehrer erfreut. Im ungünsti-
geren Falle muss man zu dem 
Schluss gelangen, dass die Landes-
bediensteten auf der politischen 
Agenda nicht gerade die höchste 
Priorität genießen.
Zum anderen muss man konstatie-
ren, dass es wieder einmal die be-
reits im Ruhestand befindlichen 
Lehrerinnen und Lehrer „beutelt“. 
Sie vollziehen mit der diesjährigen 
und der kommenden Gehaltsanpas-
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sung den siebten und achten Schritt 
der – zugegebenermaßen schon 
langfristig diktierten – Absenkung 
des Ruhegehaltssatzes von ehemals 
75 % auf dann noch 71,75 %, womit 
dieser Anpassungsprozess dann 
auch abgeschlossen ist. Darüber 
hinaus werden die Sonderzahlun-
gen für die Ruhestandsbeamten 
um weitere 1,51 % monatlich ge-
kürzt (von 4,17 % auf 2,66 %), was 
einer Sonderzahlung von dann 
noch 32 % entspricht. Aus meiner 
Sicht ist auch bei diesen Regelun-
gen offenkundig, dass die Bezah-
lungsmodalitäten, unter denen sich 
Menschen einmal auf ein Beamten-
verhältnis eingelassen haben, nun-
mehr einseitig seitens des Gesetz-
gebers verschlechtert werden – und 
dies für die Betroffenen zu einem 
Zeitpunkt, an dem sie keine Mög-
lichkeit mehr zur Kompensation 
haben. Unter „Fürsorgepflicht“ ver-
stehe ich persönlich etwas anderes!

Dass unter solcherart politischem 
Handeln die Motivation, Lehrerin 
oder Lehrer an beruflichen Schulen 
zu werden nicht gerade zunimmt, 
bedarf sicherlich keiner weiteren Er-
klärung. Insofern tragen natürlich 
auch die genannten politischen Ent-
scheidungen ihren Teil dazu bei, die 
Nachwuchskrise im Bereich der be-
ruflichen Schulen zu verschärfen. 

Ganz und gar kontraproduktiv ist in 
diesem Zusammenhang ein vor Kur-
zem ergangenes Urteil des Kasseler 
Verwaltungsgerichtes, in dem be-
schieden wurde, dass das Streikver-
bot nicht für beamtete Lehrer, son-
dern nur für hoheitlich tätige Beamte 
gilt. Die Konsequenz ist naheliegend 
und wurde durch eine Presseinfor-
mation des Hessischen Kultusminis-
teriums postwendend dargestellt 
und veröffentlicht: Das Streikrecht 
für beamtete Lehrer stellt den Be-
amtenstatus von Lehrern infrage, 
oder mit anderen Worten (der Kul-
tusministerin): „Falls beamtete Leh-
rer in Zukunft streiken dürfen, ent-
fällt ein wesentliches Argument für 
den Beamtenstatus von Lehrerinnen 
und Lehrern.“ Dass dieses Verwal-
tungsgerichtsurteil von „der Bil-
dungsgewerkschaft“ angestoßen 
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wurde, zeugt entweder von großer 
Dummheit oder legt den unschönen 
Schluss nahe, dass diese Gewerk-
schaft keinen gesteigerten Wert auf 
den Beamtenstatus der Lehrerinnen 
und Lehrer in Hessen legt. Die Inter-
essen der Lehrerinnen und Lehrer an 
beruflichen Schulen in Hessen wer-
den so jedenfalls nicht vertreten. Ex-
klusiv für deren Interessen steht 
einzig und alleine der Gesamtver-
band der Lehrerinnen und Lehrer 
an beruflichen Schulen in Hessen 
(glb)! Glücklicherweise ist bezüglich 
des Verwaltungsgerichtsurteils noch 
nicht aller Tage Abend. Gegen die 
Entscheidung hat das Verwaltungs-
gericht Berufung zum Hessischen 
Verwaltungsgerichtshof zugelassen. 
Auf den weiteren Verlauf des Ver- 
fahrens darf man also gespannt 
sein.

Abschließend gibt es aber auch er-
freuliche Neuigkeiten zu vermelden. 
Die OECD, deren Studien in der Ver-
gangenheit nicht durch übergroße 
Nähe zur beruflichen Bildung ausge-

zeichnet waren, hat in ihrer aktuell 
veröffentlichten Studie „Bildung auf 
einen Blick 2011“ die Abschluss-
quoten im Sekundarbereich II im in-
ternationalen Vergleich untersucht. 
In ihren Studien kommt sie zu dem 
Ergebnis, dass Deutschland in die-
sem Bereich – insbesondere wegen 
des gut ausgebauten Berufsbil-
dungssystems und vor allem wegen 
der dualen Ausbildung – mit einer 
Abschlussquote von 84 % knapp 
über dem OECD-Durchschnittswert 
rangiert. Es bleibt zu hoffen, dass 
hieraus die richtigen Schlüsse für 
eine weiterhin erfolgreiche beruf-
liche Bildung in Deutschland ge-
zogen werden!

An dieser Stelle wünscht Ihnen der 
Landesvorstand des glb einen ruhi-
ge Jahresausklang, ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes neues 
Jahr 2012.

Ihr
Ullrich Kinz
Landesvorsitzender des glb K

beiträge
Moderate Beitragsanpassung

von Alexander Neuhoff

Die Delegiertenversammlung des 
glb hat am 16. November 2011 in 
Wetzlar beschlossen, die Beitrags-
sätze des glb in Hessen moderat an-
zupassen. Hierüber möchten wir Sie 
– vor Abbuchung der Beiträge – in-
formieren. In der Begründung zu 
dem mit sehr großer Mehrheit verab-
schiedeten Antrag heißt es unter an-
derem:
„Die Beiträge sind seit 1991, also 
seit über 20 Jahren, unverändert. In 
dieser Zeit hat es nicht nur eine neue 
Währung (im Zuge dieser Umstel-
lung hat der glb 2002 eine minimale 
Anpassung zur „Rundung“ der Bei-
träge vorgenommen), sondern auch 

starke Kostensteigerungen in allen 
Bereichen gegeben. Des Weiteren 
wurde in den letzten Jahren das Se-
minarangebot für unsere Mitglieder 
stetig erhöht (z. B. Coaching, Mood-
le und die Referendarsschulung). 
Trotz erheblicher Sparanstrengun-
gen (Einstellung der Gesetzessamm-
lung, Umstrukturierung im Landes-
vorstand, neues, günstigeres Ge-
schäftsstellenbüro, Leasing von 
Kopierern, Reduzierung der Zahl der 
Sitzungen und Bildung von Fahrge-
meinschaften zu Vorstands- und 
sonstigen Gremiensitzungen) lässt 
sich eine moderate Beitragsanpas-
sung leider nicht mehr länger auf-
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schieben. Der Landesvorstand sieht 
es – vor dem Hintergrund der schon 
geleisteten Einsparungen – als un-
vertretbar an, Leistungseinschrän-
kungen zulasten der Mitglieder vor-
zunehmen. Die in den letzten Jahren 
verschärfte Diskussion um die Mehr-
belastung für Kolleginnen und Kolle-
gen bedingt auch weitere Anstren-
gungen gegenüber der Landesregie-
rung – gemeinsam mit anderen 
Verbänden. Nicht zuletzt werden 
aus Ihren Mitgliedsbeiträgen erhebli-
che Leistungen für die Bundesver-
bände BLBS und vLw sowie den 
Deutschen Beamtenbund aufge-
bracht, die in den letzten Jahren 
ebenfalls stark angestiegen sind (al-
leine fünf Beitragserhöhungen in 
den letzten Jahren für den dbb)“. 

Mit Wirkung vom 1. Januar 2012 ge-
stalten sich die monatlichen Beiträ-
ge wie folgt:

Besoldungsgruppe glb-Beitrag 
in Euro/Monat

A 10  /  TV-H 9 (BAT IVb) 9,50

A 11  / TV-H 10 (BAT IVa) 10,00

A 12  / TV-H 11/12 (BAT III) 11,50

A 13  / TV-H 13/13SR (BAT IIa-b) 12,50

A 14  / TV-H 14 (BAT Ib) 13,50

A 15  / TV-H 15 (BAT Ia) 15,00

A 16  / TV-H 15 Ü (BAT I) 16,50

Studenten 1,50

Lehrer im Vorbereitungsdienst  
(Referendare/Fachlehreranwärter)

2,50

Teilzeitbeschäftigte 
bis zur Hälfte der Pflichtstunden

7,00

Teilzeitbeschäftigte 
mit mehr als der Hälfte der Pflichtstunden

9,50

Beurlaubt/ohne Bezüge 1,50

Ehepartner mit der höheren Besoldungsgruppe voller Beitrag entsprechend der 
Besoldungsgruppe

Ehepartner mit der niedrigeren Besoldungsgruppe 7,00

Pensionäre Die Hälfte des Beitrages ent- 
sprechend der letzten Besol- 
dungsgruppe im aktiven Dienst

aufschwung
Wirtschaftlicher Aufschwung: 

Nicht für alle!
von Gernot Besant

Aktuelle Studien, die den Trend der 
letzten zehn Jahre zur Armut und 
Lebenserwartung untersuchten, ver-
dichten den Trend, dass zwischen 
Bildung und Armut und der Le- 
benserwartung ein Zusammenhang 
besteht. Bisher wurden die Men-
schen in den Industrieländern immer 
älter. Doch das gilt nicht mehr. Zu-
mindest nicht für alle. Der Trend ist 
gebrochen. Zurzeit liegt die durch-
schnittliche Lebenserwartung in In-
dustrieländern noch bei rund 80 
Jahren, sie ist in den vergangenen 
Jahren stetig gestiegen. Doch nun 
zeichnet sich ein neuer Trend bei 
den Geringverdienenden ab.

Zusammenhang 
zwischen Armut und 

Lebenserwartung

Wer arm ist, stirbt früher. Auf diese 
einfache Aussage lässt sich eine 
Statistik der Deutschen Rentenver-
sicherung reduzieren. Zwischen 
2001 und 2010 sank die Lebenser-
wartung bei Arbeitnehmern mit nied-
rigen Einkommen von durchschnitt-
lich 77,5 Jahre auf 75,5 Jahre – bei 
allgemein steigender Lebenserwar-
tung. Betrachtet man die neuen 
Bundesländer separat, wird der Un-
terschied noch dramatischer. Die 
durchschnittliche Lebenserwartung 
von ärmeren Menschen sank im 
Osten von 77,9 auf 74,1 Jahre.

Grundlage für die Berechnung war 
die große Anfrage der Linksfraktion 
im Bundestag zur Rente mit 67 
(Deutscher Bundestag, Drucksache 
17/7966, 17. Wahlperiode, vom 30. 
11. 2011, Download: http://dip21.
bundestag.de/dip21/btd/17/079/ 
1707966.pdf). Die Bundesregierung, 
so das zuständige Bundesarbeits-
ministerium, hatte dabei nicht das 
Ziel die Veränderung der Lebenser-
wartung darzustellen. Das statis-
tische Datenmaterial ermöglicht es 
aber, leicht aus der Rentenbezugs-
dauer und Altersrentenwegfällen die 
Lebenserwartung zu berechnen. 
Männer mit mindestens 35 Versi-
cherungsjahren und weniger als der 
Hälfte oder drei Viertel des Durch-
schnittseinkommens bezogen bei 
ihrem Tod im Jahr 2001 im Schnitt 
12,5 Jahre Rente, wenn sie mit 65 in 
Rente gegangen waren. In 2010 sieht 
die Bilanz schlechter aus: Wer weni-
ger als die Hälfte des Durchschnitts-
einkommens verdiente, bezog nach 
dem 65. Geburtstag noch 11,0 Jahre 
Rente. Wer bis zu drei Viertel des 
Durchschnittseinkommens hatte, 
kam nur auf 10,5 Jahre. Aus diesen 
Daten lassen sich die Rückschlüsse 
auf das Sterbealter ziehen. 
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Allerdings weist die Statistik eine 
Schwäche auf. Die Fallzahl ist mit 
8000 sehr gering, um daraus einen 
allgemeinen Trend abzuleiten. Ob 
eine Erhöhung der Fallzahl zu an-
deren Ergebnisse führen würde, ist 
allerdings unklar. Eine genaue Über-
prüfung des Sachverhaltes scheint 
jedenfalls mehr als notwendig. 

Die Diskussion hat bereits vor vielen 
Jahren begonnen. In einer Studie 
des Max-Planck-Instituts von 2006 
wurde bei einer Langzeitbefragung 
von 22000 Menschen in Deutsch-
land deutlich, dass Menschen mit 
einem Monatseinkommen mit weni-
ger als 1500 Euro monatlich im Ver-
gleich zu Menschen mit einem Ver-
dienst von oberhalb von 4500 Euro 
eine um neun Jahre verringerte Le-
benserwartung haben. Über Ursachen 
und Gründe wird heftig gestritten.

So gibt die Presseerklärung des 
Bundesverbandes der Lungen-
fachärzte als Hauptgrund für das 
frühere Ableben von Geringverdienern 
das Rauchen an. „Schließlich verliere 
der durchschnittliche Raucher infolge 
seiner Sucht zehn Lebensjahre“. Ob 
dieser Effekt allerdings ausreicht, um 
die ermittelte verkürzte Lebenserwar-
tung bildungsferner Schichten zu er-
klären, ist eher fraglich.

Der Armutsforscher Prof. Dr. Chris-
toph Butterwegge (http://www.
christophbutterwegge.de, Univer-
sität zu Köln, Humanwissenschaftli-
che Fakultät – Politikwissenschaft) 
stellt hingegen einen ganz anderen 
Ansatz zur Überlegung. Der Druck 
auf Menschen im Niedriglohnsek-
tor ist nach seinen Worten durch-
weg höher, die Gesundheitsversor-
gung schlechter – und damit die 
Lebenserwartung geringer. 

Auch in anderen europäischen Län-
dern treten ähnliche Effekte auf. Eine  
Untersuchung der sozialökono-
mischen Forschungsstelle für die 
Volkshilfe in Österreich (http://www.
volkshilfe.at) im Zusammenhang mit 
dem europäischen Jahr zur Bekämp-
fung von Armut und sozialer Aus-
grenzung zeigt auf, dass einkom-
mensschwache Personen gesund-

heitlich stärker belastet sind und 
eine geringere Lebenserwartung als 
gut verdienende Menschen haben. 
Interessant ist hier der Effekt, dass 
auch Migranten gesundheitlich in 
„nachweislich schlechterem Zu- 
stand“ sind. Ein Ergebnis der 
Studie von 2007 war, dass acht 
Prozent unter den einkommens-
schwächeren Personen ihren Ge-
sundheitszustand schlecht oder sehr 
schlecht beurteilen, in höheren Ein-
kommensklassen sind dies nur vier 
Prozent. Studien von 2007 von 
Statistik Austria (http://www.statis-
tik.at/dynamic/web_de/statistiken/
soziales/armut_und_soziale_einglie-
derung/020354) zeigen auf, dass 
chronische Erkrankungen oft bei 
Menschen mit geringerer Bildung –
und daher meist mit niedrigerem 
Einkommen zu kombinieren sind. In 
Österreich ergab die Auswertung, 
dass arme Menschen bis zu neun 
Jahre kürzer als der statistische 
Durchschnitt leben. Als Einflussfak-
toren werden  neben Bildung und 
Einkommen noch Belastung durch 
Stress, soziale Ausgrenzung, Wohn-
verhältnisse und den Zugang zu 
medizinischen Leistungen genannt.

Vermögensverteilung 
geht wieder weiter 

auseinander

Bereits die Studie des Deutschen In-
stituts für Wirtschaftsförderung (DIW) 
von 2010 (vgl. Impulse 04-2010) 
zeigte, dass sich nicht nur die so- 
ziale Schere in Deutschland immer 
weiter öffnet, sie nimmt auch viel 
stärker zu als in anderen Ländern: In 
Deutschland ist die Einkommensun-
gleichheit seit 1990 erheblich stärker 
gewachsen als in den meisten an-
deren OECD-Ländern. In den 80er- 
und 90er-Jahren gehörte das Land 
zu den eher ausgeglichenen Gesell-
schaften, inzwischen liegt es nur 
noch im OECD-Mittelfeld. Das geht 
erneut aus einer neuen OECD-Stu-
die „Divided we stand – Why inequal-
ity keeps rising“ (http://www.oecd.
org) hervor, die am 5. Dezember 
2011 von der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung veröffentlicht wurde. 

Die Grafik (siehe unten) zeigt den 
Anstieg der Einkommensungleich-
heit im Ver gleich der OECD-Staaten 
zu Deutschland. Die prozentuale 
Veränderung stellt die Veränderung 
der letzten 20 Jahre dar.

„Divided we stand“ geht den Ursa-
chen steigender Ungleichheit auf 
den Grund. Die Studie widerlegt die 
Annahme, dass Wirtschaftswachs-
tum automatisch allen Bevölke-
rungsgruppen zugute kommt und, 
dass Ungleichheit soziale Mobilität 
fördert. „Zunehmende Ungleichheit 
schwächt die Wirtschaftskraft eines 
Landes, sie gefährdet den sozialen 
Zusammenhalt und schafft poli-
tische Instabilität – aber sie ist nicht 
unausweichlich“, sagte OECD-Ge-
neralsekretär Angel Gurría. „Wir 
 brauchen eine umfassende Strate-
gie für sozialverträgliches Wachs-
tum, um diesem Trend Einhalt zu ge-
bieten.“

Grafik GLB, Quelle: OECD



6 impulse . dezember 2011

E
E
E

Aktuelles

Die Einkommenskluft unter Arbeit-
nehmern ist in den vergangenen 20 
Jahren erheblich stärker gewachsen 
als in den meisten anderen Indus-
trienationen. Eine aktuelle OECD-
Studie bestätigt den Trend.

Im OECD-Schnitt stiegen die verfüg-
baren Haushaltseinkommen in den 
beiden Jahrzehnten vor der Finanz- 
und Wirtschaftskrise um 1,7 Prozent 
jährlich. Die größten Gewinne 
machten dabei zumeist Gutverdie-
nerhaushalte. In Deutschland ist 
diese Entwicklung besonders aus-
geprägt: Insgesamt wuchsen die re-
alen Haushaltseinkommen hier um 
0,9 Prozent pro Jahr – in der unters-
ten Einkommensklasse kam davon 
allerdings lediglich eine Steigerung 
von 0,1 Prozent an, während die 
zehn Prozent der am besten ver-
dienenden Haushalte ihr Einkom-
men um 1,6 Prozent steigern konnt-
en. Die Forscher haben festgestellt, 
dass das oberste Zehntel der 
Deutschen im Jahr 2008 durch-
schnittlich 57.300 Euro verdient 
hat – und damit achtmal so viel 
wie die untersten zehn Prozent, bei 
denen es nur 7400 Euro waren. In 
den 90er-Jahren war es noch das 
Sechsfache gewesen. Verant-
wortlich für das Auseinanderdriften 
ist vor allem die Entwicklung der Ge-
hälter, die in Deutschland rund 75 
Prozent der Haushaltseinkommen 
ausmachen. 

Eine Ursache sieht die OECD in der 
steigenden Teilzeitarbeit. Seit 1984 
hat sich die Zahl der Menschen, die 
in Teilzeit arbeiten, von drei auf acht 
Millionen beinahe verdreifacht. Ihr 
Anteil an allen Beschäftigten stieg 
von elf auf 22 Prozent. Teilzeitbe-
schäftigte verdienen in der Regel 
weniger als Vollzeitbeschäftigte. 
Zudem sind viele der neuen Teilzeit-
kräfte Frauen, die häufig weniger 
verdienen als ihre männlichen Kolle-
gen. Hinzu kommt, dass Arbeit-
nehmer grundsätzlich weniger lange 
arbeiten: Geringverdiener hierzu-
lande arbeiteten vor 20 Jahren noch 
1.000 Stunden im Jahr, 2008 waren 
es hingegen nur noch 900 Stunden; 
auch dadurch nehmen sie weniger 
Geld mit nach Hause. 

Jahresverdienste 
2010 im Vergleich

Der konjunkturelle Aufschwung ist 
im vergangenen Jahr auch bei den 
Arbeitnehmern in Deutschland an-
gekommen: Die Bereiche Erziehung 
und Bildung sowie der öffentliche 
Dient haben die geringsten Zu-
wächse. Das Statistische Bundes-
amt ermittelte einen Anstieg der 
 Reallöhne von Vollzeitbeschäftigten 
von durchschnittlich 1,5 Prozent. 

Den Berechnungen zufolge haben im 
vergangenen Jahr Finanz- und Ver-
sicherungsdienstleister die höchsten 
Jahresverdienste eingestrichen. Ihr 
Einkommen stieg verglichen mit 2009 
um ganze 4,2 Prozent – insgesamt 
auf knapp 61.000 Euro. Sonderzah-
lungen von rund 9840 Euro ergänz-
ten das Einkommen (vgl. Tabelle zu 
den „Jahresverdiensten 2010 im 
Vergleich” auf Seite 42).

Zu den Bestverdienern 2010 zählen 
die Beschäftigten in der Energiever-
sorgung: Ihr Jahresgehalt machte im 
Durchschnitt immerhin etwas mehr 
als 59.400 Euro aus. Das ist im Ver-
gleich mit dem Vorjahr ein Plus von 
1,9 Prozent.

Den dritten Platz im Ranking belegt 
die Informations- und Kommunika-
tionsbranche. Auf knapp 58.380 
Euro – 2,4 Prozent mehr als 2009 – 
beziffert das Statistische Bundes-
amt das Einkommen per anno in 
dem Bereich. In der Summe ent-
halten sind Sonderzahlungen von 
etwa 7.300 Euro.

Wirtschaftlicher 
Aufschwung bremst 

Armut nicht

Jeder siebte Deutsche ist von Armut 
bedroht. Dies arbeitet der 
Paritätische Gesamtverband (http://
www.der-paritaetische.de) in sei-
nem Armutsbericht vom Dezember 
2011 heraus. Rund 12 Millionen 
Menschen sind laut Paritätischem 
Armutsbericht in Deutschland ar-

mutsgefährdet. Der mittlere Ar-
mutswert der letzten sechs Jahre 
liegt unverändert bei 14,5 Prozent 
der Bevölkerung. Im südbayerischen 
Oberland liegt der Wert bei 7,5 
Prozent und in Vorpommern bei 25 
Prozent. Alarmierend sei, dass auch 
in Jahren mit starkem Wirtschafts-
wachstum wie 2006, 2007 oder 
2010 die Armut nicht zurückgegan-
gen sei. Die Armut stagniert auf sehr 
hohem Niveau.

Die Studie umfasst den Zeitraum 
2005 bis 2010 und analysiert insbe-
sondere für die Bundesländer Berlin 
und Nordrhein-Westfalen einen deut-
lichen Negativtrend. Besonders be-
sorgniserregend sei die negative 
Entwicklung im Ruhrgebiet. Sehr 
hohe Armutsquoten mit seit Jahren 
steigender Tendenz im größten Bal-
lungsgebiet Deutschlands lassen 
die Alarmglocken läuten. Die Lage 
im Osten von Deutschland verbes-
sert sich, das Ruhrgebiet wird zur 
Problemregion. In Gelsenkirchen 
leben 20 Prozent von Hartz IV, in 
Dortmund stieg die Armutsquote 
von 18 auf 23 Prozent.

Ausblick
Die Darstellung von Armut ist relativ. 
Selbstverständlich wird in der Statis-
tik auch mitgezählt, wer zum Zeit-
punkt der Erhebung vorübergehend 
weniger als 60 Prozent des mittleren 
Einkommens zur Verfügung hat, sei 
es während eines Studiums, einer 
Ausbildung oder Arbeitslosigkeit. 
Doch eine Gesellschaft darf nicht 
darüber hinwegsehen, wenn prog-
nostische Analysen beim wirtschaftli-
chen Aufschwung, der Armut, der 
Bildung und zuletzt die Lebenser-
wartung innerhalb von Deutschland, 
Europa und den Industrienationen 
zu ähnlichen Ergebnissen kommen. 
Signifikant ist auch der Zusammen-
hang zwischen den Beschäftigungs-
zeiten, also den vorhandenen Ar-
beitsplätzen und dem daraus resul-
tierenden Einkommen oder einer 
Armut. Das erschreckende Ergebnis 
– im Vergleich zu den letzten Jahren 
– ist, dass der Anteil der Betroffenen 
in wirtschaftlich guten Zeiten nicht 
wesentlich gesunken ist. K
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Gedanken zur 
Aufstiegsfortbildung

von Arnold Höfler

1. Ausgangssituation

Das in Deutschland gewachsene 
System dualer Berufsausbildung hat 
sich bewährt; Es ist in seiner Leis-
tungsfähigkeit unbestritten. 

Grundlage der betrieblichen Ausbil-
dung ist der Ausbildungsrahmen-
plan; Grundlage des ausbildungsbe-
gleitenden Unterrichtes ist der KMK-
Rahmenlehrplan. Der KMK-Rah- 
 men lehrplan ist sachlich und zeitlich 
so eng mit dem Ausbildungsrah-
menplan abgestimmt, dass von 
einer didaktischen Einheit gespro-
chen werden kann.
Der Ausbildungsbetrieb arbeitet 
meist arbeitsteilig und ist vom Ernst-
charakter bestimmt. Arbeitsteiligkeit 
setzt Kooperationsfähigkeit voraus. 
Der Auszubildende soll im Laufe der 
Ausbildung im Teamwork arbeiten. 
Teamwork stärkt das Selbstwertge-
fühl und das Verantwortungsbe-
wusstsein des Auszubildenden.

Die Berufsschule wird in Block- oder 
Teilzeitform organisiert. Der ausbil-
dungsbegleitende Unterricht der 
Berufsschule soll praxisnah, hand-
lungsbezogen und lernfeldorientiert 
gestaltet werden; dementsprechend 
können Ausbildungserfahrungen ver-
glichen werden.

Das Berufsbildungsgesetz von 1969 
suchte den technischen Fortschritt 
und der damit verbundenen Wirt-
schaftsdynamik durch eine breit an-
gelegte berufliche Grundbildung 
Rechnung zu tragen. Der technische 
Fortschritt sollte  durch eine breit an-
gelegte berufliche Grundbildung  so 
weit wie möglich aufgefangen wer-
den. Zwischenzeitlich ging die Ent-
wicklung weiter: internationale Ar-
beitsteilung, Globalisierung, Compu-
terisierung, Digitalisierung, Wissens- 
explosionen auf vielen Gebieten (z. B 
kommunikatives Handeln), Konjunk-
turen, europäische Probleme etc. 

wirken sich so weit aus, dass das 
geltende Berufsbildungsgesetz von 
2005, von einer „sich wandelnden Ar-
beitswelt“ spricht. War die Fortbil-
dung im Berufsbildungsgesetz von 
1969 noch von untergeordneter Be-
deutung, gewinnt die Fortbildung/
Aufstiegsfortbildung eine zentrale 
Funktion, denn das System dualer 
Berufsausbildung  vermittelt keine 
Bildung, die allen Anforderungen 
eines Berufslebens gerecht wird. 
Diese Feststellung ist systemneutral. 
Dies gilt auch für die Ausbildung auf 
Assistentenebene nach Landesrecht 
und für ein Bildungsystem, das vom 
Prinzip der Chancengleichheit und 
von individueller Begabungsförde-
rung bestimmt ist.

Der Berufstätige muss sich die Be-
reitschaft und die Lernbefähigung 
erhalten. Es kommt hinzu, dass Bil-
dungsbedürfnisse erst mit dem Stre-
ben nach beruflichem Aufstieg ver-
bunden sind. Selbstverständlich 
wird die Notwendigkeit beruflicher 
Neuorientierung auch in der Wirt-
schaftsstruktur erkennbar.

2.0 Hochschul-
zugangsberechtigung

Die KMK hat das Problem der Auf-
stiegsfortbildung mit einer allgemei-
nen Hochschulzugangsberechtigung 
verknüpft. Die KMK beschließt am 
06.03.2009: Beruflich Qualifizierte 
ohne schulische Hochschulzugangs-
berechtigung erhalten bei Nachweis 
des Abschlusses einer bestimmten 
schulischen/außerschulischen Auf-
stiegsfortbildung eine allgemeine 
Hochschulzugangsberechtigung. 
Die KMK erläutert ihren Beschluss 
nicht. Hierbei wird das  Begabungs-
problem vom Gleichwertigkeitspos-
tulat abgekoppelt.  Gesellschaftspo-
litisch wird der  beruflich Qualifizierte 
in Wirtschaft und Gesellschaft ohne 
schulische Hochschulzugangsbe-

rechtigung einem beruflich Qualifi-
zierten in Wirtschaft und Gesell-
schaft mit einer schulischen Hoch-
schulzugangsberechtigung gleich- 
gestellt. Bildungspolitisch besteht 
die Möglichkeit zu studieren. Dabei 
muss bedacht  werden, dass  insge-
samt etwa 30 % der Studenten die 
Universität ohne Diplom oder MA 
verlassen. Die Meinung über mögli-
che Alternativen geht weit auseinan-
der. Das Risiko, erfolgreich zu stu-
dieren, setzt nicht nur gewisse Bega-
bung voraus, auch die fachge- 
bundene Hochschulzugangsberech-
tigung ist anders zu interpretieren als 
die allgemeine Hochschulzugangs-
berechtigung. 

Die hessische Landesregierung hat 
schon 2006 die Meisterprüfung als 
allgemeine Hochschulreife im Hoch-
schulgesetz verankert. Mit dem 
KMK-Beschluss vom 06.03.2009 
wird die Meisterprüfung vergleich-
baren beruflichen Aufstiegsfortbil-
dungsabschlüssen gleichgestellt. 
Aus der Anlage I (Auszug) ergibt sich 
eine Umsetzung des KMK-Be-
schlusses vom 06.03.2009 in Hes-
sen (Stand 18.12.2009). Es wird von 
einer vierjährigen hauptberuflichen 
Tätigkeit ausgegangen. Dem Ver-
nehmen nach soll eine Aufstiegsfort-
bildung mindestens 400 Stunden 
betragen. Wird der staatlich geprüf-
te Techniker/Betriebswirt geschlos-
sen absolviert, wäre eine 8-semes-
trige Ausbildung als Techniker/Be-
triebswirt in Teilzeitform nötig. Der 
Begriff Techniker oder Betriebswirt 
sollte nicht infrage gestellt werden, 
er  behandelt aber die Technik  oder 
die Wirtschaft als Ganzes im Sinne 
der KMK-Rahmenvereinbarung für 
Fachschulen vom 03.03.2010. Aus 
der Anlage 1 ist  zu entnehmen, dass 
die Industrie- und Handelskammern 
unter Fachkaufleuten eine Reihe von 
Aufstiegsfortbildungsabschlüssen 
ausweisen. Es ist zu überlegen, wie 
Techniker und Betriebswirte nach 
Tätigkeitsfeldern differenziert wer-
den. Tätigkeitsfelder für den staat-
lich geprüften Techniker liegen vor 
allem auf dem Gebiet der Fertigung 
und Arbeitsvorbereitung, Konstrukti-
on und Entwicklung, regenerativer 
Energien, Prüf- und Messwesen, 
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Drogenprävention
von Bertram Böhser

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich 
darf Ihnen in meiner Eigenschaft als 
Beratungslehrer Drogenprävention 
einige Hinweise bezüglich des Um-
gangs der Vorgehensweise bei Ver-
dacht auf Drogenkonsum geben. Ich 
möchte betonen, dass es sich um 
ein sehr „sensibles Feld“ handelt, 
welches sehr viel persönliches Fin-
gerspitzengefühl verlangt!

Mögliche Erkennungsmerkmale:
M  eventuell mangelnde körperliche 

Hygiene
M  kleinere Verbrennungen an Hän-

den und Lippen (Glas- oder Me-
tallpfeife)

M  eventuell beobachtbarer Ge-
wichtsverlust

M  meist geweitete Pupillen (Heroin: 
verengte Pupillen)

Alltagsverhalten:
M  oftmals müde während des ge-

samten Unterrichtsverlaufs

M  häufiges Fehlen (besonders nach 
berauschtem Wochenende)

M  nachlassende schulische Leis-
tungen

M  vergessene Hausaufgaben (nach- 
lassende Gedächtnisleistungen)

M  Mobiltelefonkontakt wird vermie-
den (schwer erreichbar)

M  auch zu beobachten sind dage-
gen ungehemmter Redefluss und 
auch aggressives Verhalten

M  wechselnder Freundes- und Kon- 
sumentenkreis

Was ist gegenwärtig „in“:
Spice, auch „Nachbrenner“ ge-
nannt, oder „Gewürzmischung“

M  wird in kleinen Tütchen (Dr.-Oet-
ker-Backpulver sehr ähnlich!) an-
geboten

M  angeblich exotische, berau-
schende Kräutermischung

M  tatsächlich aber Cannabisersatz, 
besteht aber zum Großteil aus 
synthetischen Produkten

M  bekanntester Hersteller: Psych 
Dell aus GB, wird in Laboratorien 
in London hergestellt

M  enthält JWH-018, löst teilweise 
gefährliche Rauschzustände aus, 
hält mehrere Tage! an

M  deutlich höhere Potenz als Can-
nabisprodukte

M  lässt sich durch Intoxikation (üb-
licher Drogentest) nicht nachwei-
sen!

M  Wirkungsweise der syntheti-
schen Inhaltsstoffe im mensch-
lichen Stoffwechsel ist noch wei-
testgehend unklar

M  Problem: Gewürzmischungen 
sind über das Internet für 3 bis 5 
Euro erhältlich, also besonders 
für Schüler erschwinglich!!

2. Hanf (Cannabis):
M  Haschisch: Das gepresste Harz 

der Hanfpflanze wird geraucht 
(süßlicher Geruch)

M  Marihuana:  Sieht getrocknetem 
Tabak ähnlich (allerdings grünli-

Steuerung etc. Tätigkeitsfelder des 
Betriebswirts liegen vor allem in der 
Fertigung, im Rechnungswesen 
(Buchführung, Voll-, Teil- und Plan-
kostenrechnung), Datenverarbei-
tung, Marketing, Personal- und Aus-
bildungswesen etc. Es ist durchaus 
möglich, Techniker für ..., Techniker 
für ..., Techniker für ..., Betriebswirt 
für ... und Betriebswirt für ...  vorzu-
sehen. Beim Betriebswirt könnten 
mehrere Aufstiegsfortbildungskurse 
vorgesehen werden. Technik und 
Wirtschaft haben sehr weit ausge-
führte Fachbereiche. 

2.1
Mit der Anerkennung einer Auf-
stiegsfortbildung ist in der Regel ein 
betrieblicher Aufstieg  nicht  unmit-
telbar  verbunden. Umgekehrt kann 
ein betrieblicher Aufstieg auch ohne  
Aufstiegsfortbildung erfolgen. Der 
Begriff Aufstiegsfortbildung ist  inso-
fern missverständlich.

2.2
Durch den Wandel in der Arbeitswelt 
kann ein beruflich Qualifizierter auch  
Techniker für ...,  Techniker für ...,  
Techniker für ...  nachweisen. Es 
sollte überlegt werden, ob der Fach-
bereich Wirtschaft von Anfang an 
zerlegt wird. Dem Vernehmen nach 
werden von den zwei Jahren bei der 
Fachschule für Betriebswirtschaft 
ein Jahr zur Wiederholung ge-
braucht. Das ist zu viel. Vier Teil-
zeitsemester genügen insgesamt für 
die Aufstiegsfortbildung. Das soll 
hier nicht näher ausgeführt werden. 

2.3
Es ist an der Zeit, die Gleichwertig-
keit allgemeiner und beruflicher Bil-
dung ohne Zusatzangebote oder 
Zusatzprüfungen auszuweisen.  Das 
Beiprogramm (z. B. Englisch und 
Mathematik) sollte in der Rahmen-
stundentafel  zum Techniker / zum 
Betriebswirt aufgehen. 

3. IHK
Seit vielen Jahrzehnten liegt das 
System dualer Berufsausbildung beim
Übergang in die Sekundarstufe II 
fest. Es ist davon auszugehen, dass 
die IHK das System dualer Berufs-
ausbildung nicht infrage stellt, ob-
wohl sie es hier nicht erwähnt, denn 
es spricht viel dafür, dass Fachhoch-
schulen in die Universität aufgehen 
oder angegliedert werden oder als 
selbstständige Universität mit und 
ohne andere Fachbereiche erschei-
nen. Z. B. in Fulda kann an der Fach-
hochschule promoviert werden – sie 
ist praktisch Universität. Die ver-
dienstvolle Empfehlung des Haupt-
ausschusses  beim  Bundesinstitut 
für Berufsbildung ist an der Universi-
tät orientiert und geht vom Beschluss 
der KMK vom 06.03.2009 aus. K
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che Färbung), wird ebenfalls ge-
raucht

M  Haschisch und Marihuana sind 
die am häufigsten verbreiteten il-
legalen Drogen in Deutschland

M  Inhaltsstoff: THC (Tetrahydro-
cannabinol) bewirkt Relaxing 
oder auch Halluzinationen

Kontaktaufnahme/Ansprechen
des (möglichen) Konsumenten:
M  gelingt meist auf der Vertrauens-

basis durch den Klassenlehrer 
oder Hinweise durch befreundete 
Mitschüler

M  eventuell wenden sich die Eltern 
des Betroffenen an diese

Wie steht es mit der Informations-
pflicht?
M  zuvorderst gilt die Schweige-

pflicht!!
M  informieren Sie den Präventions-

kollegen an Ihrer Schule, der 
dann die notwendigen Maßnah-
men und Schritte einleiten wird

M  nicht vorschnell Betrieb, SL, Kol-
legen (oder die Eltern) informie- 
ren

M  ähnlich einer zarten Pflanze muss 
das Vertrauensverhältnis zum 
Konsumenten gepflegt werden

M  Info ausschließlich auf freiwilliger 
Basis, Zustimmung des Betroffe-
nen ist vonnöten

Gesetzliche Fundorte: Hessisches 
Schulgesetz, Grundrechte
Entgegen landläufiger Meinung ge-
schieht der Ausstieg des Konsumen-
ten in Zeitlupe; er ist leider oftmals  
von Rückschlägen begleitet. Ich 
hoffe, Ihnen einen kleinen Leitfaden 
bezüglich der Problematik „Drogen 
und Sucht“ im schulischen Alltag an 
die Hand gegeben zu haben. K

kooperation
Lernortkooperation in 

der Berufsschule im 
Berufsfeld „Bautechnik“

von Michael Reitz

„Jedes Denken wird dadurch geför-
dert, dass es in einem bestimmten 
Augenblick sich nicht mehr mit Er-
dachtem abgeben darf, sondern 
durch die Wirklichkeit hindurch muss.“
Albert Einstein

Einführung  
in das Thema

Zahlreiche Modellversuche1 der 
jüngsten Vergangenheit unterstrei-
chen die Bedeutsamkeit der Lern-
ortkooperation in der beruflichen Bil-
dung. Als Beispiel sei hier das Pro-
gramm KOLIBRI („Kooperation der 
Lernorte in der beruflichen Bildung“) 
genannt. Im Rahmen dieses von der 
Bund-Länder-Kommission für Bil-
dungsplanung und Forschungsför-
derung durchgeführten Vorhabens 
wurde u. a. die Intensivierung der 
Lernortkooperation durch inhaltlich, 
methodisch und konzeptionell inno-

vative Formen der Zusammenarbeit 
thematisiert.

Im Abschlussbericht „Lernortkoope-
rationen in der Berufsbildung“ des 
Bundesinstituts für Berufsbildung 
werden als konkrete Potenziale zur 
Weiterentwicklung erwähnt:
M  Entwicklung kooperativer curri-

cularer Konzepte
M  Entwicklung kooperativer Ansät-

ze
M  berufliche Weiterbildung der Un-

terrichtenden/Unterweisenden
M  lernortinterne Organisationsent-

wicklung
M  Vernetzung der Lernorte in und 

mit der Region
M  Maßnahmen zur Intensivierung 

und Verstetigung der Lernort-
kooperation

Lernortkooperationen sollen dazu 
beitragen, dass die Qualität der Aus-
bildung nachhaltig verbessert und 

die Ausbildungsbereitschaft erhöht 
wird. 

Da ich in diesem Beitrag vorrangig 
ein konkretes und auf gewerbliche 
Berufsschulen gut übertragbares 
Beispiel der Lernortkooperation zwi-
schen Berufsschule, überbetriebli-
cher Ausbildungsstätte und Ausbil-
dungsbetrieben des Baugewerbes 
beschreiben möchte, verweise ich 
zur detaillierten Darstellung wichti-
ger Ergebnisse und Handlungsemp-
fehlungen zur erfolgreichen Umset-
zung von Lernortkooperationsvor-
haben auf die Ausführungen unter 
www.bibb.de.

Praxisbeispiel:
Planung und Bau eines 

Backhauses als interdisziplinäres 
Lernortkooperationsprojekt

Gewerbliche (Kreis-)Berufsschulen 
sind häufig durch eine Vielfalt an 
Schulformen und (Aus-)Bildungsan-
geboten gekennzeichnet. Das be-
deutet, dass hier in vielen verschie-
denen Berufsfeldern Ausbildungs-
möglichkeiten unterbreitet werden 
und schafft u. a. die oft sehr reizvolle 
und in vielerlei Hinsicht lehrreiche 
Möglichkeit, in berufsfeld- und fä-
cherübergreifenden Unterrichtspro-
jekten, die von Schülerinnen und 
Schülern selbstständig geplant und 
in Arbeitsabläufen organisiert wer-
den, miteinander und voneinander 
nachhaltig zu lernen. Die in den Pro-
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jekten entstehenden Handlungspro-
dukte werden nach festgelegten Kri-
terien von allen Beteiligten über-
prüft. Auch der Einsatz elektroni- 
scher Medien spielt dabei oftmals 
eine wichtige Rolle.

An der Eugen-Kaiser-Schule in 
Hanau, von der hier beispielhaft be-
richtet wird, ist neben dem Bauge-
werbe (duale Berufsausbildung, Be-
rufsfachschule, Fachoberschule im 
Genehmigungsverfahren) u. a. auch 
das Berufsfeld Ernährung und Haus-
wirtschaft (duale Berufsausbildung 
der Bäcker und der Fleischer, Be-
rufsfachschule, Höhere Berufsfach-
schule, Berufsvorbereitungsjahr) 
vertreten. Schon sehr lange wurde 
(nicht nur in den genannten Berei-
chen) der Wunsch nach einem Back-
haus auf dem Schulhof geäußert – 
von Lehrkräften und von Schülerin-
nen und Schülern! Auch in der 
sozialpädagogischen Abteilung lieb-
äugelte man schon seit geraumer 
Zeit mit dem Gedankenspiel – eine 
wunderbare Sache z. B. für die Er-
zieherinnenausbildung: Brotbacken 
mit Kindern!

Das interdisziplinäre Projekt „Pla-
nung und Bau eines Backhauses“ 
bezieht große Teile der Schulge-
meinde in ein Unterrichtsvorhaben 
mit ein, für das den beteiligten Lehr-
kräften im November 2011 in Berlin 
bei der Veranstaltung „Deutscher 
Lehrerpreis – Unterricht innovativ“ 
ein Sonderpreis verliehen wurde (nä-
here Informationen unter www.leh-
rerpreis.de). Das Projekt ist auf jeden 
Fall übertragbar und zur Nachah-
mung empfohlen!

Initiativen
Schon seit längerer Zeit wurde in 
Fachkonferenzen des Lehrkräfte-
teams der Bauklassen an der Eu-
gen-Kaiser-Schule diskutiert, wie 
man die Auszubildenden der Bau-
Grundstufe noch effizienter und 
nachhaltiger dazu befähigen kann, 
ihre Lernprozesse selbstständig zu 
planen, zu organisieren und zu über-
prüfen. Die multimediale Lernumge-
bung FINELAB leistet dabei zwar 
schon seit mehreren Jahren gute 

Dienste. Zusätzlich waren aber auch 
insbesondere die Nutzung des Inter-
nets und des Lernmanagementsys-
tems „moodle“ immer wieder the-
matisiert worden. Bei mehreren 
Fortbildungen, die im Rahmen des 
Modellprojekts „Selbstverantwor-
tung plus“  zur Nutzung von „mood-
le“ durchgeführt wurden, konnten 
die Referenten auf eindrucksvolle 
Weise verdeutlichten, wie der Be-
rufsschulunterricht mithilfe dieses 
Lernmanagementsystems erheblich 
facettenreicher gestaltet werden 
kann und zudem zeit- und ortsunab-
hängiges Lernen auch außerhalb der 
Berufsschule speziell in den teilwei-
se langen Zeiten zwischen den Un-
terrichtsblöcken ermöglicht wird. 
Zudem ist mithilfe einer moodle-
Plattform eine Verstärkung der Lern-
ortkooperation mit den Ausbildungs-
betrieben und dem für die überbe-
triebliche Ausbildung zuständigen 
EBL-Bildungszentrum in Frankfurt 
möglich.

Die o. g. Eckpunkte sind längst fest 
im Schulprogramm verankert und, 
bezogen auf die Qualitätsentwick-
lung von Unterricht, fester Bestand-
teil der Projektkonzeption des Mo-
dellprojekts „Selbstverantwortung 
plus“, an dem die Eugen-Kaiser-
Schule mitarbeitet.

Bezgl. des Schwerpunktthemas 
„Lernortkooperation“ (d. h. hier kon-

kret: „Zusammenarbeit der überbe-
trieblichen Ausbildungsstätten des 
Baugewerbes und den zuständigen 
beruflichen Schulen“) haben wir im 
Rahmen der Durchführung des Pro-
jekts „Planung und Bau eines Back-
hauses“ umfassende Erfahrungen 
sammeln können, die hier als Impuls 
für die eigene pädagogische Arbeit 
und Übertragung dokumentiert wer-
den.

Die Auszubildenden der Bau-Grund-
stufe wurden vor der Abgabe unse-
rer Bewerbung um die Teilnahme 
am ausgeschriebenen Wettbewerb 
„Deutscher Lehrerpreis – Unterricht 
innovativ“ befragt, ob sie eine Betei-
ligung für wünschenswert hielten 
und welche besonderen Schwer-
punkte aus ihrer Sicht zusätzlich zu 
berücksichtigen seien. Die Teilnah-
me am Wettbewerb wurde einstim-
mig befürwortet. „Etwas Praktisches 
muss es sein!“, so war die einhellige 
Meinung der Lerngruppe.

Entscheidungs- 
prozesse

Das Lehrkräfteteam der Bauabtei-
lung der Eugen-Kaiser-Schule blickt 
voller Stolz auf eine seit vielen Jah-
ren bestehende, sehr gute, enge 
und konstruktive Zusammenarbeit 
mit den Ausbildern der zuständigen 

Das „Team vom Bau“ ist stolz auf die Auszeichnung und bedankt sich bei allen Unterstützern 

(www.eks-hanau.de). Das Lehrerteam der EKS, Michael Reitz, Kultusministerin Dorothea Henzler 

und Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Übergabe der Auszeichnung für Innovativen Unterricht.
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überbetrieblichen Ausbildungsstätte 
(EBL-Bildungszentrum in Frankfurt) 
zurück.

So war die Überzeugungsarbeit an 
der Stelle schnell geleistet. Die Aus-
bilder waren begeistert und wollten 
am liebsten sofort anfangen, das 
Backhaus im Rahmen eines Unter-
weisungsblocks mit den Auszubil-
denden zu bauen.

Aus pädagogischer Sicht hatten wir 
auch die gesamte Schulgemeinde 
gleich auf unserer Seite – schließlich 
ermöglicht das interdisziplinäre Lern-
ortkooperationsprojekt „Planung 
und Bau eines Backhauses“ unseren 
Auszubildenden des Maurerhand-
werks sowohl einen berufsbezoge-
nen Unterricht mit hohem Anwen-
dungsbezug unter Beteiligung des 
gesamten Lehrkräfteteams der Mau-
rerklassen unserer Schule als auch 
der zuständigen Ausbilder des EBL-
Bildungszentrums in Frankfurt.

Das Backhaus wird auch unseren 
Auszubildenden des Bäckerhand-
werks sowie den Schülerinnen und 
Schülern des Berufsfelds Ernährung 
und Hauswirtschaft neue Möglich-
keiten eröffnen, in handlungsorien-
tierten Lehr-/Lernarrangements an 
einem praxisnahen Unterricht zu 
partizipieren. Es bieten sich vielfälti-
ge Möglichkeiten zur Durchführung 
von Kooperationsprojekten mit an-
sässigen Bäckereifachbetrieben und 
der Bäckerinnung.

Backhäuser stellen in Hessen ein 
zentrales Kulturgut dar, das kaum 
noch bekannt ist. In diesem Kontext 
streben wir auch eine Zusammenar-
beit mit dem Hanauer Geschichts-
verein an.

Bei Schulfesten und anderen öffent-
lichkeitswirksamen Vortragsveran-
staltungen kann wertvolles und voll-
wertiges Brot auch für Besucher der 
Eugen-Kaiser-Schule gebacken 
werden.

Bei aller Euphorie wurde jedoch 
schnell deutlich: Die Finanzierung 
musste komplett durch Spenden-
gelder erfolgen. Unsere kreativen 

Aktionen zum Einwerben von Geld-
spenden werden in der Gesamtdo-
kumentation (als Download erhält-
lich unter www.eks-hanau.de) be-
schrieben.

Planungsgrundlagen
In einem nach dem ersten Unter-
richtsblock der Bau-Grundstufe 
durchgeführten „Start-Up-Work-
shop“ des Lehrkräfteteams zur Teil-
nahme am ausgeschriebenen Wett-
bewerb gelang es den beteiligten 
Lehrern recht schnell, eine inhaltli-
che Struktur, die sich an den o. g. 
Visionen und Bedürfnissen aller Be-
teiligten orientiert, zu konzipieren. 

Neben den sechs Lernfeldern, die in 
der Bau-Grundstufe Bestandteil des 
Rahmenlehrplans sind, gehören die 
einführenden Sequenzen „Rechen-
test zur Vorbereitung auf den Be-
such der Berufsschule“, „Rechnen 
am Bau“ und das in die Lernfeld-
struktur zu implementierende inter-
disziplinäre Lernortkooperations-
projekt „Planung und Bau eines 
Backhauses“ an der Eugen-Kaiser-
Schule zum Verzeichnis der Lehr-
Lernarrangements, die auch im 
Lernmanagementsystem „moodle“ 
implementiert wurden.

Mithilfe der moodle-Plattform ge-
lingt es u. a. auch, dass unsere Ko-
operationspartner aus dem EBL-Bil-
dungszentrum jederzeit den aktuel-
len Stand der Projektarbeit abrufen 
sowie zeit- und ortsunabhängig ei-
gene Ideen einbringen können. Glei-
ches gilt für die Meister und Gesel-
len aus den Ausbildungsbetrieben. 
Ein Lernmanagementsystem kann 
an dieser Stelle wunderbar als Kom-
munikationsplattform in der Lernort-
kooperation genutzt werden.

Zielsetzungen, 
Verlauf, erste 

Zwischenergebnisse
Die Einbettung der verschiedenen 
Lernsequenzen in den Rahmenlehr-
plan  sowie ihre Zielsetzungen wer-
den anhand ausgewählter Beispiele 
im Folgenden dokumentiert. 
Die Weiterentwicklung fachlicher 
und überfachlicher Kompetenzen 
stehen im Vordergrund des Projekts 
(siehe auch dazu den gültigen Rah-
menlehrplan, insbesondere auch die 
Vorbemerkungen, Anmerkungen 
zum Bildungsauftrag der Berufs-
schule und zu didaktischen Grund-
sätzen sowie berufsbezogene Vor-
bemerkungen).

Startseite der moodle-Plattform http://eks-bau.moodle-kurse.de/
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Zur Erweiterung der Handlungskom-
petenz hat das Lehrkräfteteam im 
hier genannten „Start-Up-Work-

shop“ im Rahmen eines Brainstor-
mings die Ziele wie folgt formuliert:

Abb.: Mindmap „Weiterentwicklung der Handlungskompetenz“

Lernfeld fachlich-inhaltliche Implementierung des 
Backhaus-Projekts

Sozialform/ 
Aktionsform/ 
Methoden

Medien

1 Einrichten einer Baustelle am Bau des Backhauses beteiligte Gewerke; 
Bauzeitenplanung; 
Bauherr, Planungsbüro, Baufirma;
Bauaufsicht; 
Baustelleneinrichtung und -absperrung;
Längenmessung, Winkelmessung;
Flächenberechnung für das Gebäude und die 
Arbeitsfläche;
Maßstabsberechnung, Sinnbilder;
Verkehrszeichen.

Partnerarbeit;
Partnerarbeit bzw. Gruppenarbeit, 
Expertengruppen;
Gruppenarbeit;
Partnerarbeit;
Gruppenarbeit;
Einzelarbeit.

Fachbuch,
moodle-Lernplattform;
Fachbuch, Bauantragsformulare; 
Fachbuch, FINELAB-Lernsoftware;
Fachbuch, Arbeitsblätter;
Geräte zum Einmessen der Baustelle;
Arbeitsblätter, Fachbuch, moodle-Lernplatt-
form.

2 Erschließen und Gründen 
des Bauwerks

Bodenarten, Bodenklassen, Wassereinfluss;
frostfreie Gründung;
Gründungsarten;
Flächen, Volumen, Kraft, Spannung.

Gruppenarbeit,
Expertengruppen;
Einzelarbeit;
Gruppenarbeit,
Expertengruppen;
Partnerarbeit.

Fachbuch,
moodle-Lernplattform,
Powerpoint-Präsentation,
Arbeitsblätter.

3 Mauern eines einschaligen 
Baukörpers

Wandarten und -aufgaben;
Mauermörtel, Mörtelgruppen, Maßordnung im 
Hochbau, Mauerverbände, Arbeitsgerüste, 
Baustoffbedarf, Ausführungszeichnungen, 
Aufmaßskizzen.

Partnerarbeit;
Gruppenarbeit.

Fachbuch
Fachbuch, Arbeitsblätter, Zeichenmaterial, 
Taschenrechner,  
Vormauerziegel, 
Mauermörtel,
erforderliche Werkzeuge und Geräte zum 
Mauern 
(Mauern der Backhauswände auf dem 
Schulhof im Rahmen der überbetrieblichen 
Ausbildung)

Lernfeld fachlich-inhaltliche Implementierung des 
Backhaus-Projekts

Sozialform/ 
Aktionsform/ 
Methoden

Medien

4 Herstellen eines Stahlbeton-
bauteils

Betonarten, -gruppen, Zemente, Zuschläge, 
Rezeptbeton;
Betonverarbeitung, Betonstahl, Verbundwirkung, 
Brettschalung, Schaltafeln, Holz- und Materiallis-
ten.

Gruppenarbeit, Expertengruppen. Fachbuch, Arbeits- und Informationsblätter, 
Prospekte, Internet, Backhaus-Bodenplatte 
einschl. Schalungsmaterial und erforderlichen 
Werkzeugen und Geräten.

5 Herstellen einer 
Holzkonstruktion

Laub- und Nadelhölzer, Wachstum, Aufbau, 
Bauschnittholz, Arbeiten des Holzes, Holzfeuchte, 
Holzschädlinge, chemischer und konstruktiver 
Holzschutz;
Zimmermanns- und ingenieurmäßige Holzverbin-
dungen, Holzliste, Verschnitt, Knotenpunkte.

Gruppenarbeit, Expertengruppen;
Gruppenarbeit.

Fachbuch, Arbeits- und Informationsblätter
Material, Werkzeuge und Geräte zum 
Aufschlagen des Dachstuhls auf das Backhaus 
im Rahmen der überbetrieblichen Ausbildung 
in Kooperation mit einer Zimmererklasse

6 Beschichten und Bekleiden 
eines Baukörpers

(nicht in das Backhausprojekt integriert)

In der unten stehenden Tabelle wird 
die Einbettung des Lernortkoope- 
rationsprojekts in den Rahmen- 
lehrplan der Bau-Grundstufe darge-
stellt:

Als beispielhafte Darstellung von 
Lernsequenzen, Medien, Unter-
richtsszenarien und Handlungspro-
dukten aus dem Lernortkooperati-
onsprojekt „Planung und Bau eines 
Backhauses“ ist eine so umfangrei-
che Sammlung von unvergesslichen 
Eindrücken, Lernsequenzen, Medien, 
Unterrichtsszenarien und Handlungs-
produkten entstanden, dass eine voll-
ständige Dokumentation den Rah-
men dieser Ausführungen sprengen 

Einbettung des Lernortkooperationsprojekts in den Rahmenlehrplan (der Bau-Grundstufe) 
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würde. Die Gesamtdokumentation 
steht unter www.eks-hanau.de zum 
Download zur Verfügung.

Informationsphase
Was muss man alles wissen, können 
und tun, wenn man ein Backhaus 
auf dem Schulhof bauen möchte? 
Diese Frage hatten sich nicht nur un-
sere Schüler zu stellen. Im „Start-
Up-Workshop“ musste auch das 
beteiligte Lehrkräfteteam gemein-
sam mit den Ausbildern des EBL-
Bildungszentrums in Frankfurt eine 
Antwort auf diese Frage finden. 

Das Protokoll der geführten Diskus- 

sion wurde in folgender Mindmap 
zusammengeführt:

Welche Handwerker werden an der 
Baustelle auf dem Schulhof über-
haupt gebraucht, um ein Backhaus 
zu bauen?

Diese Frage markierte für die Auszu-
bildenden den Einstieg in ein Pro-
jekt, das alle Beteiligten so schnell 
nicht vergessen werden. In Partner-
arbeit wurde zunächst mithilfe des 
Fachbuchs eine Tabelle der wich-
tigsten Berufe des Baugewerbes er-
stellt. Einige computerbegeisterte 
Schüler wagten schon jetzt den Ein-
stieg in die moodle-Lernplattform  
der Eugen-Kaiser-Schule:

Und was 
kommt dann? 

In den Anfangswochen war es nicht 
immer einfach, im Projekt voranzu-
kommen. Den Auszubildenden fehl-
te ein „greifbares“ Ergebnis. The-
men wie „Bauzeitenplanung“ oder 
„Beteiligte am Bau“ (Bauherr, Pla-
nungsbüro, Baufirma, Bauaufsicht) 
waren zunächst doch recht theo-
rielastig.

Als die Einrichtung der Baustelle 
konkreter geplant wurde, verstärkte 
sich die Motivation wieder. Die Be-
sichtigung einer Baustelle in der 
Nähe der Schule trug dazu bei, den 
Auszubildenden auf anschauliche 
Weise zu verdeutlichen, auf was es 
bei der Einrichtung einer Baustelle 
ankommt.

Zur Erarbeitung der Unfallverhü-
tungsvorschriften wurde u. a. die 
Lernsoftware FAINLAB eingesetzt. 
Es zeigte sich einmal mehr deutlich, 
dass ein Wechsel von Lernorten, 
Methoden und Medien der Motivati-
on und dem nachhaltigen Lernerfolg 
der Schüler guttut.

Abb.: Mustafa arbeitet mit FINELAB

Erste Rechenaufgaben im Lernfeld 1 
(Flächenberechnung für das Back-
haus, Maßstabsberechnung, Län-
gen, Winkel) bestätigten das, was 
schon beim in der Einführungsphase 
durchgeführten „Rechentest Berufs- 
schule“1 deutlich wurde: In Mathe-
matik gibt es erfahrungsgemäß in 
den Bau-Grundstufen erheblichen 
Nachholbedarf. 

1   Hinze, Robert / Probst, Holger: Rechen- 
test Berufsschule Version 2-2009. Ge-
meinschaftsinitiative Equal. Hessisches 
Kultusministerium, Amt für Lehrerbildung, 
Justus-Liebig-Universität Gießen. 
Wiesbaden 2009.

Abb.: Mindmap „To-Do-Liste Interdisziplinäres Lernortkooperationsprojekt

„Planung und Bau eines Backhauses“

Abb.: moodle-Plattform: Handwerkliche Fachverbandzeichen
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Dank des hervorragend konzipierten 
Fördermaterials, das in Verbindung 
mit dem hier beschriebenen Re-
chentest Berufsschule vom Amt für 
Lehrerbildung zur Verfügung gestellt 
wird2, gelang es uns als Lehrkräfte-
team, den bestehenden Förderbe-
darf zu befriedigen und Defizite aus-
zugleichen. Was brauchen wir jetzt 
eigentlich noch, damit wir (endlich) 
anfangen können?

Eine berechtigte Frage. Und die Ant-
wort war klar: Die Auszubildenden 
mussten Experten werden – Exper-
ten für alles, was mit dem Backhaus 
zu tun hat. Dazu wurden in der Klas-
se Expertengruppen gebildet, die 
ausgewählte Themen erarbeiteten 
und dann ihr Expertenwissen den 
anderen Gruppen präsentierten.
Und damit sichergestellt war, dass 
alle alles verstanden haben und 
auch behalten, mussten die Ergeb-
nisse gesichert und überprüft wer-
den.

Der ein oder andere Test bzw. die 
ein oder andere Klassenarbeit blieb 
da keinem erspart. Doch darauf 
konnten sich alle gut vorbereiten: 
Die Ergebnisse der Gruppenarbei-
ten, das Fachbuch, die Arbeits- und 
Informationsblätter, die moodle-E-
Learning-Plattform und natürlich die 
Lehrkräfte als Ansprechpartner für 
alle Fragen boten genug Gelegen-
heiten für nachhaltiges Lernen.
Dabei kam auch der spielerische As-
pekt nicht zu kurz:

Abb.: Lernspiel: Wer wird Backhaus-

Millionär?

Fachkompetenz ist eine wichtige 
und ernste Angelegenheit und kein 
Spiel – man braucht sie im berufli-

2  Hessisches Kultusministerium / Amt für 
Lehrerbildung: SZ4 Förderkonzept Mathe-
matik. Wiesbaden 2009.

chen Alltag. Nichtsdestotrotz sollte 
auch zumindest phasenweise der 
spielerische Aspekt die Schüler mo-
tivieren, sich Fachwissen anzueig-
nen und ihre Kenntnisse in einer 
Wettbewerbssituation im Spiel 
gegen ihre Mitschüler unter Beweis 
zu stellen. Das Spiel „Wer wird 
Backhaus-Millionär?“ leistete wert-
volle Motivationsarbeit.
Die Arbeit in den Expertengruppen 
war in der Anfangsphase zuweilen 
doch recht mühsam: Das selbstor-
ganisierte Lernen war den meisten 
Schülern doch noch nicht so ver-
traut. Doch im Laufe der Zeit ge-
wöhnten sich alle an diese für sie 
neue Form des Lernens, sodass sich 
die Lehrkräfte in ihrer Rolle weg vom 
„dozierenden Alleswisser“ hin zum 
Lernbegleiter bzw. Coach entwi-
ckeln konnten. 
Die folgenden Fotos sind in den 
Gruppenarbeitsphasen entstanden:

Es machte den Lehrkräften viel Freu-
de zu beobachten, wie sich die Qua-
lität der Zusammenarbeit in den Ex-
pertengruppen zunehmend verbes-
serte. Die Auszubildenden erkannten 
im Laufe der Zeit ganz von selbst, 

dass z. B. gegenseitige Wertschät-
zung, Toleranz, gute Umgangsfor-
men, Hilfsbereitschaft und kons-
truktive Kritik zentrale Elemente der 
Teamarbeit sind, ohne die qualitativ 
hochwertige Ergebnisse nicht ent-
stehen können.
So macht Unterricht und Unterrich-
ten  Spaß!

Planungsphase
In der Planungsphase ging es 
darum, Baupläne zu zeichnen, den 
geplanten Standort des Backhauses 
auf dem Schulhof der Eugen-Kaiser-
Schule einzumessen, den Bauantrag 
zu stellen, Materialmengen zu be-
rechnen und die statischen Berech-
nungen in Auftrag zu geben. 

Extern vergeben wurden auch das 
Fundament und die Bodenplatte, die 
von einem ortsansässigen Bauun-
ternehmen eingebaut wurden, sowie 
der Backofen einschließlich Kamin. 
Hierfür wurden von Beginn an die 
Beauftragung eines Ofenbauermeis-
ters und eines Kaminbauers von 
allen Beteiligten als sinnvoll erach-
tet. Der Ofenbauer hat sich dazu be-

Abb.: Momentaufnahmen der Arbeit der Expertengruppen
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reit erklärt, die Auszubildenden beim 
Bau des Ofens mit einzubeziehen. 
Für die meisten Auszubildenden ist 
dies eine einmalige Gelegenheit, 
während ihrer Ausbildung die hohe 
Kunst des Ofenbaus kennenzuler-
nen. 

Entscheidungsphase
Nach Abschluss der Planungsarbei-
ten führten die Auszubildenden als 
Klassenteam ein Fachgespräch mit 
den Lehrkräften der Eugen-Kaiser-
Schule und den Ausbildern des EBL-
Bildungszentrums über den geplan-
ten Arbeitsablauf. Die Planung 
wurde überprüft und entschieden, 
wie die Umsetzung letztlich erfolgen 
soll. Dabei stellte sich insbesondere 
heraus, dass die zeitlichen Blockun-
gen sowohl des Berufsschulunter-
richts als auch der überbetrieblichen 
Ausbildung eine große organisatori-
sche Herausforderung darstellen.  

Die zeitliche Ablaufplanung erforder-
te verlässliche Absprachen zwi-
schen den Lehrkräften der Eugen-
Kaiser-Schule und den Ausbildern 
des EBL-Bildungszentrums, was 
dank der seit vielen Jahren beste-
henden sehr guten Zusammenarbeit 
gut funktionierte. Das Backhaus 
sollte in Phasen der überbetriebli-
chen Ausbildung gebaut werden.

Schwieriger wurde es, innerhalb die-
ser durch die Blockungen gesetzten 
zeitlichen Grenzen auf schlechte 
Witterungsverhältnisse zu reagieren 
und kurzfristig entsprechend zu im-
provisieren. Letztlich war aber auch 
dies eine Herausforderung, die zu 
bewältigen war.

Ausführungsphase

Bevor es nun „endlich praktisch“ 
wurde, waren zwei weitere Formula-
re auszufüllen: die Baubeginnsan-
zeige und das Bauschild.

Was dann geschah, lässt sich nicht 
leicht in Worte fassen und wird des-
halb über eine Fotoserie dokumen-
tiert: Viele der Auszubildenden, für 
die die phasenweise relativ theo-
rielastigen Unterrichtsanteile der In-
formations-, Planungs- und Ent-
scheidungsphase mit erheblichen 
Anstrengungen verbunden waren, 
blühten nun richtig auf, und man 
merkte jeden Tag neu, wie stolz die 
Auszubildenden auf das waren, was 
sie gebaut hatten. Der Fortschritt 
des Projekts war für alle deutlich 
sichtbar. Die Klassengemeinschaft 
wuchs jetzt sehr eng zusammen. Ei-
nige Schüler, die im Theorieunter-
richt zunächst noch recht zurückhal-
tend wirkten, zeigten überraschend 

Abb.: Ansicht Ost und Schnitt des

Backhauses

Abb.: Grundriss und Ansicht Süd des

Backhauses

Abb.: Momentaufnahmen beim Bau des Backhauses
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deutlich Führungsqualitäten. In 
gruppendynamischen Prozessen 
wuchs hier eine Gemeinschaft zu-
sammen, die ein Projekt umsetzte, 
auf das alle Beteiligten stolz sein 
können und das wir alle nicht ver-
gessen werden.

Kontrollphase
In der Kontrollphase ging es darum, 
das vorliegende Arbeitsergebnis 
(z. B. Mauerwerksverband, Qualität 
der Fugen, Einhaltung der Maße 
usw.) zu überprüfen, d. h. einen Soll-
Ist-Vergleich durchzuführen. 

Die Kontrollphase konnte aus Sicht 
des Lehrkräfteteams nicht nur einen 
wertvollen Beitrag dazu leisten, 
immer wieder neu die Qualität der 
eigenen Arbeitsergebnisse zu hin-
terfragen, sondern auch die heraus-
ragende Bedeutung des direkten 
Zusammenhangs zwischen der Er-
gebnisqualität und der Teamfähig-
keit allen Beteiligten in einer ange-
messenen Art und Weise zu ver-
deutlichen.

Bewertungsphase
In dieser Phase waren die Auszubil-
denden dazu aufgefordert worden, 
ihre Arbeitsergebnisse möglichst 
selbstständig zu bewerten. Dabei 
sollten sie lernen, ihre eigenen 
Handlungen zu reflektieren, d. h. 
auch Arbeitsprozessqualitäten wur-
den analysiert und bewertet. Fol-
gende Fragestellungen standen 
dabei im Fokus:

M  Wie war die Qualität unserer Zu-
sammenarbeit?

M  Konnten wir uns immer aufeinan-
der verlassen?

M  Was können wir in Zukunft bes-
ser machen?

Auch die Lehrkräfte haben die Er-
gebnisse nach Kriterien, die zu Be-
ginn der Projektarbeit offengelegt 
wurden (z. B. Mauerwerksverband, 
Qualität der Fugen, Einhaltung der 
Maße usw.), bewertet.

Evaluation

Als Modellschule für „Selbstverant-
wortung plus“ ist Qualitätsmanage-
ment ein längst fest integrierter Be-
standteil unserer Schulkultur. 
An der Eugen-Kaiser-Schule wird 
das Qualitätsmanagementsystem 
Q2E genutzt.

Das Modell Q2E (Qualität durch 
Evaluation und Entwicklung) ver-
steht sich als ein Rahmenmodell für 
den Aufbau eines ganzheitlichen 
Qualitätsmanagements an Schulen. 
Das Modell mit seinen sechs Kom-
ponenten (siehe Grafik) und den da-
zugehörenden Umsetzungsinstru-
menten wurde im Rahmen eines 
mehrjährigen Projektes – unter Ein-
bezug von insgesamt 16 Schulen 
der Sekundarstufe II in der Schweiz 
entwickelt. 

Es definiert einen relativ offenen 
Rahmen, der den einzelnen Schulen 
genügend Gestaltungsraum lässt, 
damit sich ein schulinternes Quali-
tätsmanagement entwickeln kann, 
das dem jeweiligen Profil der Einzel-
schule angemessen Rechnung 
trägt.

Das Modell zeichnet sich dadurch 
aus, dass die Rechenschaftslegung 
und die Qualitätsentwicklung als 
zwei unverzichtbare Funktionen ins 
schulische Qualitätsmanagement 
einbezogen werden. Zudem werden 
die individuellen wie auch die insti-
tutionellen Ebenen als gleichberech-
tigte Aspekte in die Prozesse der 
Qualitätssicherung und der Quali-
tätsentwicklung einbezogen. 

Das interdisziplinäre Lernortkoope-
rationsprojekt „Planung und Bau 
eines Backhauses“ wurde von uns 
über ein Schülerfeedback evaluiert 
und mittels der Software Grafstat  
ausgewertet.

Details zu den Ergebnissen finden 
Sie in der Gesamtdokumentation 
zum Download unter www.eks-ha-
nau.de.

Die Rückmeldungen der Schüler 
zum Backhaus-Projekt waren über-
wältigend positiv:

Der Erfolg des Projekts wurde eben-
so wie die Zusammenarbeit inner-
halb der Klasse bzw. der Teams und 
auch der „Spaß-Faktor“ mit „sehr 
gut“ bewertet.

Aktiv zu sein, im Team zu arbeiten, 
die „andere Form von Schulunter-
richt“ und neue Fähigkeiten und 
Kenntnisse zu erwerben, hat den 
Schülern besonders gefallen.

Alle Befragten geben an, neue Fä-
higkeiten und Kenntnisse erworben 
zu haben. Mehrheitlich werden in 
diesem Zusammenhang das selbst-
ständige Lernen und Arbeiten ge-
nannt.

Probleme in der Planung und Durch-
führung des Projekts werden nur 
vereinzelt benannt (z. B. „manchmal 
schlechtes Wetter“).

Fast alle Befragten sind der Mei-
nung, dass sich der Aufwand sehr 
gelohnt hat und dass sie sehr gerne 
wieder bei einem ähnlichen Projekt 
mitmachen würden.

Grafik: Komponenten von Q2E (Quelle: Land-

wehr, Norbert / Steiner, Peter: Q2E – Qualität 

durch Evaluation und Entwicklung. Konzepte, 

Verfahren und Instrumente zum Aufbau eines 

Qualitätsmanagements an Schulen. Bern. 

hep-Verlag 2007. 2. Auflage.)
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Die erhobenen Daten decken sich 
vollständig mit den Eindrücken der 
am Projekt beteiligten Lehrkräfte.

Fazit und Ausblick
Die aus der umfassenden Planungs- 
und Entwicklungsarbeit zur Ermögli-
chung der Durchführung des inter-
disziplinären Lernortkooperations-
projekts „Planung und Bau eines 
Backhauses“ resultierenden Ergeb-
nisse haben die Qualität der Zusam-
menarbeit in der Lernortkooperation 
zwischen der Eugen-Kaiser-Schule 
Hanau und dem EBL-Bildungszen-
trum Frankfurt einmal mehr deutlich 
unter Beweis gestellt:

Lernortkooperation ist in der du-
alen Ausbildung der Schlüssel für 
sinnhaftes Lernen, Motivation 

aller Beteiligten und nachhaltige 
Lernwirksamkeit. Das wird von 
Schülern, Lehrern und Ausbildern 
gleichermaßen so gesehen.

Die gelungene Verknüpfung von 
Theorie und Praxis ist unser Erfolgs-
modell für hohe Unterrichtsqualität 
in der dualen Ausbildung. Daher soll 
die Wiederholung des eingangs er-
wähnten Zitats (vgl. S. 5) von Albert 
Einstein den Abschluss dieser Do-
kumentation markieren:

„Jedes Denken wird dadurch geför-
dert, dass es in einem bestimmten 
Augenblick sich nicht mehr mit Er-
dachtem abgeben darf, sondern 
durch die Wirklichkeit hindurch muss.“

Albert Einstein

–  Berufsbildende Schulen als regionale 

Kompetenzzentren für Aus- und Weiter-

bildungspartnerschaften (Kompzet)

–  Lernortübergreifende Entwicklung von 

Teamfähigkeit und kooperativer Berufs-

orientierung (LETKO)

–  Entfaltung und Erprobung von Stärken 

der Lernorte durch Kooperation zukunfts-

weisende Chancen in didaktischer, quali-

fikatorischer und ökonomischer Sicht 

(ELKO)

–  Lernfeld ,Nachhaltige Energietechniken 

im Handwerk’ (LENE)

–  Junior Enterprise Network – Kompetenz-

entwicklung in vernetzten Juniorenfirmen, 

am Beispiel von E-Commerce-Kompe-

tenzen und unternehmerischem Handeln 

(JeeNet)

–  Selbstlernen im Kundenauftrag – Gewer-

keübergreifende Zusatzqualifikation für 

die Aus-, Fort- und Weiterbildung im SHK 

und Elektro-Handwerk K

technik
Fachoberschüler der Fachrichtung 

Technik bauen professionelle Start-
anlage für den Eschweger Ruderverein

von Stefan Altmann

Schüler der Fachoberschule Tech-
nik der Beruflichen Schulen in 
Eschwege bauten zusammen mit 
ihrem Fachlehrer Stefan Altmann in 
Kooperation mit dem Eschweger 
Ruderverein eine professionelle 
Startanlage für Ruderregatten.

Die Schüler entwickelten ein Pro-
gramm für eine Kleinsteuerung, die 
mit den Bedienungselementen in ein 
dem Einsatzbereich entsprechendes 
Gehäuse eingebaut wurden. Unter-
stützung fand das Projekt durch die 
Firma SAG aus Alsfeld, die kosten-
los zwei gebrauchte Ampeln zur Ver-
fügung stellte.

Bis zu diesem Zeitpunkt wurden 
die Wettkämpfe ausschließlich 
akustisch mithilfe eines Megafons 

und optisch mit einer Flagge ge-
startet. Mithilfe der neuen Technik 

kann der Startablauf von der Vor-
bereitungszeit bis zu einem eventu-
ellen Fehlstart wesentlich einfacher 
umgesetzt werden. Durch die ein-
gesetzten Ampeln und eine Hupe 
wird sowohl ein optisches als auch 
ein akustisches Signal abgegeben. 
 
Ihre Tauglichkeit stellte die Anlage 
bereits bei den hessischen Ruder-
meisterschaften Anfang Oktober 
unter Beweis und fand bei den Offi-
ziellen sowie den Ruderern hohen 
Anklang. K

Die Schüler der Fachoberschule Technik der Beruflichen Schulen in Eschwege mit ihrem Fach-

lehrer Stefan Altmann auf dem Startturm des Eschweger Rudervereins. 
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schultrojaner
von Gernot Besant

Im Vertrag zwischen den Schul-
buchverlagen und Verwertungsge-
sellschaften, der für alle 16 Bundes-
länder gilt, wurde der Einsatz eines 
Schultrojaners vereinbart. Der Ver-
trag trägt die Unterschrift des baye-
rischen Kultusministerialdirektors. 
Darin wird festgelegt, dass Rechner 
von Lehrern künftig auf nicht lizen-
ziertes Material durchsucht werden.
Im § 6 Absatz 4 des beschlossenen 
„Gesamtvertrags zur Einräumung 
und Vergütung von Ansprüchen 
nach § 53 UrhG“ steht, dass „die 
Schulaufwandsträger sowie die kom-
munalen und privaten Schulträger 
auf eigene Kosten eine Plagiatssoft-
ware zur Verfügung [stellen], mit wel-
cher digitale Kopien von für den Un-
terrichtsgebrauch an Schulen be-
stimmten Werken auf Speichersys- 
temen identifiziert werden können“. 

Zusammengefasst sollen digitalisier-
te Werke wie Unterrichtsmaterialien 
auf Rechnern von Lehrkräften in 
Schulen aufgespürt werden, um diszi-
plinarische Maßnahmen gegen Lehr-
kräfte einzuleiten. Nach dem Vertrag 

muss das Programm ab Februar 
2012 in „jährlich mindestens 1 % der 
öffentlichen Schulen“ zum Einsatz 
kommen. Dort soll es nach Digitali-
sierten Dokumenten (pdf, Bilder …) 
suchen. Wenn die Software in Hes-
sen zum Einsatz kommt, kann den 
Lehrern an Schulen nur empfohlen 
werden, keine unterrichtsrelevanten 
Daten auf Schulrechnern oder in 
Schulnetzen bzw. Lernplattformen zu 
speichern oder zu bearbeiten. Neben 
den sogenannten Plagiaten sind ins-
besondere die eigenen Daten der 
Lehrkräfte für Dritte interessant. 

Es ist nicht dargestellt, ob die Unter-
lagen der Lehrkräfte dabei kopiert 
werden. Kritiker sprechen davon, 
dass es nicht nur um Kopien aus Bü-
chern geht, sondern dass die erstell-
ten Materialien der Lehrkräfte auch 
einen enormen Fundus für die Verla-
ge darstellen.

Allerdings ist tatsächlich unklar, in-
wieweit die Lehrer, die damit ausge-
forscht und beim Verwenden von zu 
viel Text aus Lehrbüchern nicht nur 

zivil-, sondern auch disziplinarrecht-
lich belangt werden sollen, vom Ein-
satz dieser Software erfahren. Eben-
falls fraglich ist, wie solche Program-
me gestaltet sein sollen, damit sie 
sich mit dem Arbeits- und dem Da-
tenschutzrecht vertragen. 

Lehrkräfte werden durch die Einfüh-
rung eines solchen Trojaners unter 
Generalverdacht gestellt, nicht ge-
kaufte Materialien im Unterricht zu 
verwenden. Ausarbeitung und Refe-
rate von Schülern oder Studieren-
den und die Vorstellung dieser über 
Lernplattformen wird damit zu einem 
Rechtsrisiko. Dies wiederum zielt 
gegen ein medienunterstützendes 
Lehren und Lernen in Schule und 
Unterricht.

Der GLB verlangt die Offenlegung 
der Verhandlungen zwischen dem 
Kultusministerium und den Schul-
buchverlagen, die Beteiligung des 
Hessischen Datenschutzbeauftrag-
ten und fordert die Rücknahme des 
vereinbarten Einsatzes des Trojaners 
durch das Kultusministerium. K

lehrerzuweisung
Kürzung der Lehrerzuweisung 

in der Berufsschule wegen Nicht- 
erteilung des Religionsunterrichts

von Arnold Gründling

Schreiben des Abteilungsleiters III 
an die Schulleiterinnen und Schul-
leiter vom 29. September 2011

Sehr geehrte Frau Staatsministerin 
Henzler,

die in Amtsblatt 08/2011 veröffent-
lichte Verordnung zur Berufsschule, 

zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 11. Juli 2011, findet meine un-
eingeschränkte Zustimmung, da sie 
den Intentionen einer selbstständi-
gen Schule gerecht wird. Sie schafft 
den Schulen in § 2 sowie der Stun-
dentafel (Anlage 1) die erforderlichen 
Gestaltungsfreiheiten. Mit der Ver-
ord nung gelingt es weiterhin, über 

den Wahlpflichtunterricht und den 
Wahlunterricht Angebote vorzu-
halten, die  den Erfordernissen der 
Berufsausbildung sowie der schul-
ischen Vorbildung und den Lern-
bedürfnissen der Schülerinnen und 
Schüler gerecht  werden.

Mit dem o. g. Schreiben teilt Herr 
Abteilungsleiter Wolf den berufli-
chen Schulen zwei Dinge mit, die 
nach meiner Auffassung nicht mit 
dem Text und den Intentionen der 
Verordnung konform gehen:

Erste Aussage: Die Stundentafel 
der Berufsschule setzt sich aus 11 
Pflichtstunden sowie einer Wahl-
pflichtstunde zusammen.

Zweite Aussage: Falls in Lerngrup-
pen der Teilzeitberufsschule kein 

Foto: berlin-pics / pixelio.de
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Religionsunterricht erteilt wird, wird 
die Lehrerzuweisung anteilig ge- 
kürzt.

In der Anlage (1) der Verordnung ist 
eindeutig festgelegt, dass der 
wöchentliche  Berufsschulunterricht 
12 Unterrichtsstunden beträgt. Und 
in § 2 Abs. 3 letzter Satz heißt es un-
missverständlich, „Soweit die Vor- 
aussetzungen zur Erteilung des 
Pflichtunterrichts an einer Schule 
vorübergehend nicht gegeben sind, 
kann der Wahlpflichtunterricht ent- 
sprechend erweitert werden“.

Dass die Lehrerzuweisung pro Lern-
gruppe in der Berufsschule aktuell 
auf 14,3 Wochenstunden festgelegt 
wurde, resultiert aus § 2 Abs. 4 mit 

dem Verweis auf bis zu zwei zusätz-
lichen Unterrichtsstunden im Wahl-
bereich.

Vor dem Hintergrund des Textes der 
Verordnung zur Berufsschule ist 
nach meiner Auffassung das o. g. 
Schreiben  ohne rechtliche Grund-
lage. Eine Kürzung der Lehrerzu-
weisung wegen Nichterteilung des 
Religionsunterrichts ist nicht mög- 
lich. Dass die Erteilung von Religion-
sunterricht auf der Grundlage von 
Staatsverträgen zu erteilen ist, wird 
mit meiner Argumentation nicht in-
frage gestellt.

Sehr geehrte Frau Staatsministerin, 
ich bitte um eine baldige Klärung des 
von mir vorgetragenen Sachverhalts, 

damit die bestehende Verunsicherung 
an den beruflichen Schulen beseitigt 
wird und der von Ihnen erfolgreich  
initiierte Prozess der selbstständigen 
beruflichen Schulen keinen Schaden 
nimmt. Eine Klärung ist umso wich-
tiger, als mit der Argumentation hin-
sichtlich des Religionsunterrichts jede 
Kürzung in der Lehrerzuweisung legi-
timiert werden kann. Warum soll nicht 
demnächst eine weitere Kürzung 
wegen nichterteiltem Sportunterricht 
in der Berufsschule erfolgen?

Gerne stehe ich für ein Gespräch zur 
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Arnold Gündling
Ehrenvorsitzender K

nachrichten
Aus dem Hauptpersonalrat

von Gernot Besant und Norbert Naumann

Referendarstellen – 
Haushaltsplan der 

Landesregierung 2012
Laut Dienststelle werde die Zahl der 
Referendare mit 4.800 in den kom-
menden Jahren auf dem gleichen 
hohen Niveau bleiben wie in den 
vergangenen Jahren. Der Kultusetat 
werde um 5,4 Millionen Euro aufge-
stockt. Bei jedem Einstellungstermin 
würden künftig jeweils 1.190 Refe-
rendare neu eingestellt. Diese ver-
lässliche Größe werde den Ausbil-
dungsbedürfnissen und der künfti-
gen Lehrerversorgung vollauf 
gerecht.

Die Verschiebung des Einstellungs-
termins vom 01.08. auf den 01.11. 
habe dazu geführt, dass besser 
nachgesteuert werden könne. Be-
reits zum 01.11.2011 habe man 1.090 
Referendare neu einstellen können.

Es bleibt festzuhalten, dass die Pro-
teste von HPRLL und Gewerk-
schaften – besonders hat sich Dr. 
Dittmann (HPhV) beim hessischen 
Ministerpräsidenten und den Frak-
tionen des Landtags eingesetzt – von 
Erfolg gekrönt waren. Der DLH sieht 
als Konsequenz der Entscheidung, 
dass auch die Zahl der Ausbilderin-
nen und Ausbilder und der Ausbil-
dungsbeauftragten nicht im vorge-
sehenen Maß reduziert werden dürfe.
Der HPRLL begrüßt das Umdenken 
und die politische Entscheidung 
zum Erhalt der Stellen.

Vorbereitungs- 
dienst für den hes-

sischen Schuldienst 
– Lehrerbedarf

Trotz der grundsätzlich positiven 
Entscheidung zum Erhalt der Refe-

rendarstellen, möchte der HPRLL 
dem HKM in einem Schreiben einige 
Überlegungen zur Kenntnis geben, 
weil der Ausbildungsbereich auch 
zukünftig ganz entscheidend für die 
Gewinnung von qualifizierten Lehr-
kräften sein wird.

Bis heute habe das HKM keine 
konkreten Lehrerbedarfszahlen für 
die nächsten 10–15 Jahre vorgelegt. 
Die bisher zugrunde liegenden 
Schätzungen würden von einer Ver-
ringerung der Schülerzahlen ausge-
hen und einen geringeren Einstel-
lungsbedarf prognostizieren. Diese 
Schätzungen berücksichtigten 
weder notwendige pädagogische 
Maßnahmen, wie die Umsetzung der 
Inklusion, die Verringerung der Klas-
senhöchstgrenzen und den Ausbau 
von weiteren Ganztagsschulen, noch 
die dringend gebotene Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen der 
Lehrerinnen und Lehrer sowie die 
Umsetzung einer angekündigten 
105-prozentigen Zuweisung in einer 
Form, die die Qualität von Schule 
wirklich verbessern würde. Auch sei 
zu befürchten, dass nach Wegfall 
der Altersteilzeitregelung viele Kol-
leginnen und Kollegen aufgrund der 
massiv gestiegenen Arbeitsbelas-
tung trotz hoher Abzüge früher in 
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Pension gehen (müssen). Mit dem 
zukünftigen Lehrerbedarf sei jeden-
falls eine Kürzung von Ausbil-
dungsstellen ganz und gar nicht zu 
rechtfertigen.

Der HPRLL schreibt ferner, dass er 
auch immer wieder darauf hinweise, 
dass für die Ausbildung qualifizierter 
Lehrkräfte in den Schulen auch eine 
Entlastung der Mentorinnen und 
Mentoren zur  Unterstützung der LiV 
erforderlich sei.

Stand der Modul-
beschreibung 

 „Mitgestaltung der 
Selbstständigkeit von 

Schule“
Da am 01.11.2011 die neuen LiV, die 
nach novelliertem HLbG und novelli-
erter HLbGDV ausgebildet werden, 
ihren Dienst angetreten haben, fragt 
der HPRLL nach den Modulbe-
schreibungen. Es bestehe außerdem 
Unklarheit über die in § 53 HLbGDV 
Abs. 2, Punkt 3 als verpflichtend 
genannte Ausbildungsveranstal tung 
„Mitgestaltung der Selbstständigkeit 
von Schule“. Die nicht vorhandenen 
Informationen und Planungsgrundla-
gen würden eine gründliche Vorbe-
reitung auf die novellierte Ausbildung 
für Seminarleitung und Ausbilder/-in-
nen erschweren. 

Im Einzelnen möchte der HPRLL 
wissen, wann mit der Bekanntgabe 
der Modulbeschreibungen zu rech-
nen sei und ob es für die inhaltliche 
Ausgestaltung der Ausbildungsver-
anstaltung „Mitgestaltung der 
Selbstständigkeit von Schule“ Vor-
gaben vonseiten des HKM oder des 
AfL gäbe. Auch fragt der HPRLL, 
wer an der inhaltlichen Gestaltung 
dieser Ausbildungsveranstaltung 
beteiligt werde.

Verordnungsentwurf
über die Pflichtstunden der 
Lehrkräfte, die Anrechnung 
dienstlicher Tätigkeiten und 

Pflichtstundenermäßigungen 
(Pflichtstundenverordnung)

Der HPRLL fordert erneut die Über-
nahme der Arbeitszeitkomponente 
des Tarifergebnisses für die Be-
schäftigten des Landes Hessen auf 
die Beamtinnen und Beamten und 
entsprechend auf die Lehrkräfte und 
lehnt den Entwurf der Pflichtstun-
denverordnung, der einmal die Ver-
weigerung der tariflichen Arbeitszeit 
manifestiert und sogar noch Erhö-
hung von Arbeitszeit beinhaltet, ab.

Eine Verkürzung der Arbeitszeit/Un-
terrichtsverpflichtung für Lehrkräfte 
sei nicht nur tarifpolitisch überfällig, 
sondern die hohe Belastung der Be-
schäftigten sei ebenso inakzeptabel 
für deren Gesundheit und für die 
Qualität der Arbeit im Bildungswesen.

Das HKM habe in den vergangenen 
Jahren ein erhebliches Stellenvolu-
men in verschiedene „Berater“-
Tätigkeiten (Schulentwicklungsbe-
rater, Schulinspektionen etc.) 
gesteckt, die keine Unterstützung, 
sondern oftmals eher eine zusätzli-
che Belastung für die Schulen 
darstellten. Daher fordere der 
HPRLL das HKM auf, unter Beteili-
gung des HPRLL alle bestehenden 
Beratungstätigkeiten zu durchfors-
ten und die dabei frei werdenden 
Stellen den Schulen zuzuweisen.

Im Entwurf zur Pflichtstundenverord-
nung fehle weiterhin eine Regelung zu 
Anrechnungsstunden für Mentorinnen 

und Mentoren. Der HPRLL erwartet, 
dass das HKM seine Zusage bzgl. An-
rechnungsstunden im Zusammen-
hang mit dem neuen HLbG und der 
HLbG-DV auch einhalte.

Dass die Unterrichtsverpflichtung 
der Lehrkräfte an Abendgymnasien 
und Hessenkollegs noch einmal um 
zwei Stunden erhöht werden soll, sei 
ein massiver Angriff auf die schwie-
rige Arbeitssituation der dort tätigen 
Lehrkräfte und auf die Schulen des 
zweiten Bildungswegs überhaupt. 
Angesichts solcher weiter ver-
schlechterten Arbeitsbedingungen 
werde es noch schwieriger werden, 
qualifizierte Lehrkräfte für die Abend-
schulen zu finden. Der HPRLL halte 
den ZBW für einen unverzichtbaren 
Bildungsweg, der weder in seiner 
Qualität noch in seinen Arbeits-
bedingungen weiter ausgehöhlt 
werden dürfe.

Eine Erhöhung der Pflichtstunden 
für Lehrkräfte, die überwiegend in 
der Förderstufe unterrichten, werde 
generell abgelehnt. Eine unter-
schiedliche Pflichtstundenzahl, ab-
hängig davon, ob eine Schule neben 
einer Förderstufe auch eine gymna-
siale Eingangsklasse führe, sei nicht 
nachvollziehbar, denn die Arbeits-
belastung sei für alle Förderschul-
lehrkräfte die gleiche. In der Vergan-
genheit habe die im Vergleich zur 
Sekundarstufe um eine Stunde nied-
rigere Pflichtstundenzahl an Förder-
stufen dazu gedient, die besondere 
Belastung anzuerkennen und wenigs-
tens in Ansätzen auszugleichen.

Auch das Wegfallen von Anrech-
nungsstunden (z. B. für Lehrkräfte 
der BFZ, die an mehr als zwei Schu-
len eingesetzt sind, für Lehrkräfte, 
die mit mehr als der Hälfte ihrer 
Stunden in Hauptschulklassen mit 
mehr als 23 Schülerinnen eingesetzt 
sind) und die Deckelung der Ermäßi-
gung bei Unterrichtseinsatz an meh-
reren Schulen auf maximal eine 
Stunde wird kritisiert.

Der HPRLL begrüßt, dass die An-
rechnungsstunde für die Verbin-
dungslehrkraft einer Schule weiter 
explizit ausgewiesen werden soll. 

Nachrichten aus dem HPRLL



Der Deutsche Lehrerverband Hessen (dlh) ist der Zusammenschluss der drei Verbände glb 
(Gesamtverband der Lehrerinnen und Lehrer an Beruflichen Schulen), HPhV (Hessischer Philo- 
logenverband) und VDL (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Grund-, Haupt-, Real-, Förder- 
und Gesamtschulen).

Der Gesamtverband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen (glb) ist die einzige gewerkschaftliche 
Gruppierung in Hessen, welche sich auf die Vertretung der spezifischen Interessen der Berufsschullehrerinnen und 
Berufsschullehrer konzentriert. Anders als auf Bundesebene, auf der die „Wirtschaftslehrer“ im vLw und die ge-
werblich-technischen Berufsschullehrer im BLBS organisiert sind, haben sich die Berufsschullehrerinnen und -leh-
rer in Hessen zum GLB zusammengeschlossen.

Der Hessische Philologenverband (HPhV) ist die Gewerkschaft der Gymnasiallehrerinnen und -lehrer an allen 
Schulformen. Er ist Mitglied im Deutschen Philologenverband.

Der Verband der Lehrer Hessen (VDL) ist die Interessenvertretung der Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen, 
Hauptschulen, Realschulen, Förderschulen und Gesamtschulen. Er ist Mitglied im Verband Deutscher Realschul-
lehrer.

Alle drei Lehrergewerkschaften/Verbände haben als Dachorganisation den Deutschen Beamtenbund (dbb) mit 
1,2 Millionen Mitgliedern.

Das Bündnis des dlh garantiert die Eigenständigkeit der Interessenvertretung der Lehrerinnen und Lehrer in den 
Schulen. Wir nutzen die Synergieeffekte der Kompetenzen dreier spezialisierter Verbände in der Personalratsarbeit 
beim Hessischen Kultusministerium und den Staatlichen Schulämtern.

Deutscher Lehrerverband Hessen

Berufsverband und
dbb Gewerkschaft
Wer sonst?

Personalratswahl

2012



Am 22. und 23. Mai 2012 finden in Hessen Personalratswahlen statt. Die Beschäftigten wählen dabei ihre Perso-

nalvertretung für die nächsten vier Jahre. 

Personalräte achten darauf, dass rechtliche Vorgaben an Schulen eingehalten werden. Gerade im Sinne von 

Selbstständigen Schulen ist dies bedeutsamer als je zuvor. Sie nehmen Beschwerden entgegen und wirken darauf 

ein, dass die Missstände an der Schule beseitigt werden. Sie vermitteln in Konflikten mit Schulleitungen und starten 

Initiativen, um gute Arbeitsbedingungen an Schulen zu gewährleisten. Personalräte unterstützen die Kollegien bei 

dienstlichen Fragestellungen. Personalräte haben ein Mitbestimmungsrecht bei personellen Entscheidungen und 

sozialen Angelegenheiten die Auswirkungen, auf den Arbeitsplatz und die Arbeitsprozesse haben.

Schulpersonalräte treffen sich monatlich und besprechen mit dem Schulleiter / der Schulleiterin alle Vorgänge, die 

die Beschäftigten wesentlich berühren. Der Personalrat kann hier eigene Tagesordnungspunkte einbringen und 

 Informationen fordern. Die Verpflichtung zur vertrauensvollen Zusammenarbeit besteht. Der Schulpersonalrat ge-

staltet die Schule mit. Unterrichtseinsatz, Gesundheitliche Fragen sind hier nur einige Beispiele. Der Personalrat hat 

ein Netzwerk auch über die eigene Schule hinaus und ist in Gewerkschaften oder Berufsverbänden organisiert. Nur 

so kann er die Entwicklungen der eigenen Schule mit Kolleginnen und Kollegen anderer Schulen abstimmen. 

Gesamtpersonalräte sind für alle Beschäftigten im Bereich des Staatlichen Schulamtes eingerichtet. Diese treffen 

sich regelmäßig und besprechen wichtige Anliegen mit der Amtsleitung des jeweiligen Staatlichen Schulamtes. Er 

ist für Personalentscheidungen, wie die Besetzung von stellvertretenden Schulleitungen im gesamten Schulamts-

bereich zuständig. Er berät in Konflikten, die in der Schule keine Lösung mehr finden. Gesamtpersonalräte beraten 

die Schulpersonalräte bei aktuellen und schulrechtlichen Fragestellungen.

Der Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer ist beim Hessischen Kultusministerium in Wiesbaden. Dessen 

Verhandlungspartner ist die Kultusministerin bzw. ein Vertreter der Dienststelle. Der Hauptpersonalrat beschäftigt 

sich mit Fragestellungen, die alle Beschäftigten im hessischen Schuldienst betreffen. Erlasse, Gesetze, Verordnun-

gen, Modellvorhaben und strukturelle Veränderungen werden diskutiert und Vorschläge zu den Maßnahmen in 

Stellungnahmen der Dienststelle mitgeteilt. Der Hauptpersonalrat setzt Grenzen bei Verletzung der Mitbestimmung 

und erarbeitet mit der Dienststelle tragfähige Kompromisse bei strittigen Vorhaben.

Personalräte benötigen die Unterstützung aller Lehrkräfte, ob Beamte oder Angestellte. Das demokratische Ins-

trument der Personalratswahl ist von hoher Bedeutung für Schulen und Lehrkräfte. Nehmen Sie Ihr Wahlrecht am 

22./23. Mai 2012 wahr!

Berufsverband und
dbb Gewerkschaft
Wer sonst?

Personalratswahl

2012



im dlh ...

M  entscheiden basisdemokratisch in Vertreterversammlungen über die Richtlinien ihrer Verbandspolitik und 
besitzen eine klare, nach demokratischen Prinzipien geordnete Organisationsstruktur

M  werden ehrenamtlich von aktiven Kolleginnen und Kollegen geführt
M  sind parteipolitisch unabhängig und konfessionell neutral
M  lehnen sowohl die generelle Verkürzung des gymnasialen Bildungsgangs als auch eine „Einheitsschule“ ab
M  wirken tatkräftig mit an einer Verbesserung der beruflichen Ausbildung und an einer umfassenden allgemeinen 

Bildung der Schülerinnen und Schüler
M  sind Gesprächspartner aller demokratischen gesellschaftlichen Organisationen, wie z. B. Parteien, Kirchen, 

Elternverbänden, Universitäten und der Bildungsverwaltung
M  wirken kritisch und konstruktiv auf berufs- und bildungspolitischen Vorhaben der hessischen Landesregierung 

und deren Umsetzung ein
M  fördern die fachliche und pädagogische Fortbildung ihrer Mitglieder
M  arbeiten konstruktiv und tatkräftig im HPRLL und den GPRLL im Interesse der Kolleginnen und Kollegen und 

der Schülerinnen und Schüler, um die Rahmenbedingungen für Bildung, die Ausgestaltung des Unterrichts 
und die Lehreraus- und -fortbildung zu verbessern

M  haben eine überzeugende Konzeption für Bildung und das Schulsystem insgesamt.

im dlh setzen uns ein für …

M  Reduzierung der Lehrerarbeitszeit und der Unterrichtsverpflichtung
M  beamtenrechtlich gesicherte Unabhängigkeit der Lehrerinnen und Lehrer
M  laufbahnbezogene Besoldung und deutlich mehr Aufstiegsmöglichkeiten
M  bedarfsorientierte kontinuierliche Lehrereinstellung und Lehrerzuweisung für die Schulen
M  die qualifiziert-universitäre und schulformbezogene Lehrerausbildung als Voraussetzung für einen begabungs-

gerechten und leistungsorientierten Unterricht 
M  ein qualitativ hochwertiges Referendariat
M  Wiedereinführung einer Altersteilzeitregelung 
M  kleinere Klassen
M  erhöhte Ressourcen für individuelle Förderung 
M  lineare Besoldungserhöhungen bei zeitgleicher Umsetzung der Tarifverhandlungsergebnisse
M  deutliche Erhöhung aller schulischen Deputate
M  Anrechnungsstunden für die Funktion des Klassenlehrers bzw. des Tutors
M  Erhöhung des Fortbildungsbudgets der Schulen
M  Anrechnungsstunden für die Mentorinnen und Mentoren
M  Überprüfung bildungspolitischer Entscheidungen wie z. B. der Schulinspektion, damit der Ertrag im gesunden 

Verhältnis zum Aufwand steht 
M  A 14 – Beförderungsstellen für Gymnasial- und Berufsschullehrerinnen und -lehrer im haushaltsrechtlich 

vorgeschriebenen Rahmen (A13 : A14 = 60 : 40)
M  mindestens 105%ige Lehrerzuweisung und eine schulinterne Vertretungsreserve zur Vermeidung von Unter-

richtsausfall
M  einen Einstellungskorridor für junge Kolleginnen und Kollegen

Berufsverband und
dbb Gewerkschaft
Wer sonst?

Personalratswahl

2012
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GLB (Gesamtverband der Lehrerinnen und 
Lehrer an beruflichen Schulen in Hessen e.V.)
Lothringer Straße 3–5 · 63450 Hanau
Tel.: 06181/252278
Im Internet unter: www.glb-hessen.de

Ansprechpartner: 
Gernot Besant, Michael Reitz

HPhV (Hessischer Philologenverband) – 
Gewerkschaft der Gymnasiallehrerinnen und
Gymnasiallehrer
Schlichterstraße 18 · 65185 Wiesbaden
Tel.: 0611/307445
Im Internet unter: www.hphv.de

Ansprechpartner:
Edith Krippner-Grimme, Jürgen Hartmann

VDL (Verband der Lehrer Hessen)
(früherer Name: Verband der Lehrer/-innen an
Grund-, Haupt-, Real-, Förder- und Gesamtschulen)
Weingartenstr. 50 · 61231 Bad Nauheim
Tel.: 06032/85555
Im Internet unter:  www.vdl-hessen-lehrer.de 

Ansprechpartner: 
Gudrun Mahr, Tobias Jost

Machen Sie mit 
beim glb! 
Es wird Zeit!
Unter dem Dach des dbb beamtenbund und 
tarifunion bieten kompetente Fachgewerkschaf-
ten (wie der  Gesamtverband der Lehrerinnen und 
Lehrer an beruflichen Schulen in Hessen – glb) mit 
insgesamt mehr als 1,2 Millionen Mitgliedern den 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und seiner 
privatisierten Bereiche Unterstützung sowohl in 
tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Fragen 
als auch im Falle von beruflichen Rechtsstreitig- 
keiten.

Nur Nähe mit einer persönlich überzeugenden An-
sprache jedes Mitgliedes schafft auch das nötige 
Vertrauen in die Durchsetzungskraft einer Solidar-
gemeinschaft. Der dbb beamtenbund und tarif- 
union weiß um die Besonderheiten im öffentlichen 
Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu 
den Mitgliedern ist die  Stärke des dbb. Wir infor-
mieren schnell und vor Ort über www.dbb.de, 
www.glb-hessen.de und www.tarifunion. dbb.de, 
über die Flugblätter dbb aktuell und unsere 
Magazine dbb magazin, tacheles und Zeitschrif-
ten der Fachgewerkschaften wie die Impulse (glb). 

Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zu-
ständigen Fachgewerkschaft von dbb beamten-
bund und tarifunion – es lohnt sich!

dbb-Demonstration am 28. Februar 2011 in Wiesbaden

Berufsverband und
dbb Gewerkschaft
Wer sonst?

Personalratswahl

2012
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Nachrichten aus dem HPRLL

Die drastische Streichung der An-
rechnungsstunden für den Landes-
beirat werde allerdings abgelehnt.

Der HPRLL lehnt die beabsichtigte 
Öffnung zur Umwandlung von po-
tenziellen Unterrichtsstunden in 
Schulleitungs- und -leiterdeputate 
grundsätzlich ab. Der HPRLL hält 
ein betriebswirtschaftliches Autono-
mieverständnis, mit dem Schullei-
tungen die Wahl zwischen Erteilung 
von Unterricht und genügend Aus-
gleichsstunden für ihre Leitungs-
tätigkeit bekommen sollen, für 
falsch.

Wenn die Absicht, den Schu len 
rechnerisch mehr als 100 % zuzu-
weisen, nur dazu diene, Verwaltungs- 
arbeit an den Schulen sicherzustel-
len, keineswegs aber, um im Unter-
richt differenzierter arbeiten, Klassen 
verkleinern zu können etc., dann sei 
das nicht die Perspektive einer Quali-
tätsverbesserung an Schulen. Das 
HKM habe die Verantwortung, den 
Anspruch von Schülerinnen und 
Schülern auf qualifizierten Unterricht 
ebenso zu sichern, wie ein genü-
gend großes Deputat für alle erfor-
derlichen außerunterrichtlichen Auf-
gaben auszuweisen.

Die beabsichtigte Streichung der 
bisherigen Regelungen in § 4(4) sei 
sicher im Zusammenhang mit den 
vorgesehenen Regelungen zur 
möglichen Verschiebung von Unter-
richtsstunden in Verwaltungstätig-
keit zu sehen, ebenso mit dem Ent-
wurf der Dienstordnung. Der HPRLL 
erachte es für sinnvoll und notwen-
dig, die Aufgaben, die einzelnen 
Funktionen zugeordnet sind, auch 
zu benennen. Dem komme eine 
Klärungs-, aber auch eine Schutz-
funktion für die betroffenen Funk- 
tionsstelleninhaber/-innen zu. Daher 
sollten die Ausführungen des bishe- 
rigen § 4(4) – allerdings in Verbind-
ung mit der Regelung der gültigen 
Dienstordnung – erhalten bleiben.

Der DLH fordert zudem, dass die 
Regelungen, durch die für einen 
Unterrichtseinsatz von mindestens 
acht Wochenstunden in der gymna-
sialen Oberstufe, in den Abendgym-

nasien und Hessenkollegs wie bis-
her unter dem § 1 „Wöchentliche 
Pflichtstundenzahl“ aufgeführt wer- 
den, weil sie die Arbeitszeit dieser 
Lehrergruppen beschreiben und 
somit auch die Berechnungsgrund-
lage für die Besoldung der Teil-
zeitlehrkräfte bilden.

Der DLH kritisiert ferner, dass die 
Benachteiligung der Lehrkräfte ge-
genüber den anderen Beamtinnen 
und Beamten aufgrund der speziel-
len Regelungen des Lebensar-
beitszeitkontos für Lehrkräfte weiter 
erhalten bleiben soll. Der DLH fordert 
eine Möglichkeit zur Inanspruch-
nahme des Zeitguthabens in die 
Richtlinien zum LAK einzuarbeiten, 
nach der über eine monatliche Rück-
gabe der angesparten Stunden das 
abschlagsfreie Eintrittsalter in den 
Ruhestand monatsweise vorverlegt 
werden könne. Dies wäre auch eine 
Ausgleichsmöglichkeit für diejenigen 
Härtefälle, die mit dem geplanten 
monatlichen Anheben der Lebensar-
beitszeit durch das Überschreiten 
der Halbjahresgrenze dadurch be-
nachteiligt werden, dass sie zusätz-
lich zu der gesetzlich vorgesehenen 
Anhebung teilweise noch bis zu fünf 
Monate länger arbeiten müssten.

Zwar sei es unstrittig, dass „frühere 
Jahrgänge“ keine Zeitguthaben an-
sparen können, um ein halbes Jahr 
früher aus dem aktiven Schuldienst 
auszuscheiden. Sie seien aber in der 
Lage, auf freiwilliger Basis Stunden 
anzusparen, um eine entsprechende 
Reduzierung der Pflichtstundenzahl 
für einzelne Monate (oder auch 
Wochen?) zu erreichen. Gerade hier 
unterschieden sich die Regelungen 
für Lehrkräfte und andere Beamtin-
nen und Beamte, die den Zeitpunkt 
des Ruhestandseintritts mit dem 
LAK verschieben können.

Eine Lösung könne sich nach An-
sicht des DLH ergeben, wenn – unter 
Beibehaltung der gesetzlichen Re-
gelung – bei Antragstellung auf 
freiwilligen, vorzeitigen Ruhestand 
die angesparten LAK-Stunden dazu 
verwendet werden könnten, Ab-
schläge bei der Pensionsbesoldung 
zu verhindern.

Vertretungskonzept:
Schulleitungs-lnfo von 

Staatsministerin Henzler 
vom 12.09.2011 

Der HPRLL sagt, dass er davon aus-
gehe, dass die Schulleitungs-lnfo im 
rechtlichen Sinne ein Erlass sei. 
Daher sei eine Beteiligung des 
HPRLL notwendig gewesen.

Er kritisiert folgende Punkte:
1.  Der geforderte Einbau von festen 

Springstunden unterläge der Mit-
bestimmung. 

2.  Während zwar darauf hingewie-
sen werde, dass unentgeltliche 
Mehrarbeit nicht regelmäßig ver-
ordnet werden dürfe, ziele das 
vorgeschlagene Konzept eben 
genau auf weitere Mehrarbeit. So 
sollten ausfallende Stunden (z. B. 
bei Klassenfahrten, Fortbildung, 
Unterrichtsgängen, geplanten 
Operationen) vorgeplant werden, 
Klassen mitbeaufsichtigt werden, 
wenn Gruppen zusammengelegt 
werden, oder Vertretungsunter-
richt vom Jahrgangsteam orga-
nisiert werden. 

3.  Ab dem dritten Tag solle fach-
bezogener Unterricht stattfinden, 
was im Widerspruch zu den 
§§ 56 und 86 HSchG stehe. Die 
Möglichkeit von Vertretungsun-
terricht über „Verlässliche 
Schule“ biete genau nicht Unter-
richt, sondern lediglich Betreuung 
oder ergänzende Maßnahmen. 

4.  Die Rechte der Gesamtkonferenz 
nach § 133 HSchG hinsichtlich 
der Erarbeitung der Grundsätze 
eines Vertretungskonzeptes 
würden nicht erwähnt werden. 

5.  Der Verweis auf die Unterrichts-
abdeckung von 100,25 % sei 
irre führend, da die 0,25 %ige  
„Mehrzuweisung“ zum einen für 
eine sinnvolle Vertretung nicht 
ausreiche und zum anderen 
diese Mehrzuweisung bereits für 
viele andere Notwendigkeiten 
verplant sei.

6.  Der Hinweis auf die nach Mei-
nung des HPRLL einzige sinn-
volle und erfolgreiche Vertretungs-
regelung fehle: die mobile Ver-
tretungsreserve.
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Der HPRLL sagt, dass er über diese 
Schulleitungs-lnfo empört sei, und 
fragt die Dienstelle nach der Inten-
tion. Er fordert die Dienststelle 
auf, die Schulleitungs-lnfo zurück- 
zuziehen.

Die Dienststelle entgegnet, dass die 
Schulleitungs-lnfo nur formal ein Er-
lass sei, aber keinen verbindlichen 
Charakter habe. Deshalb unterliege 
er nicht der Mitwirkung des HPRLL, 
sondern nur der Kenntnisnahme. Die 
Dienststelle erklärt, dass die Schul-
leitungs-lnfo eine Handreichung sei, 
die Appelle enthalte, aber keinen re-
gelnden Charakter habe. Sie sei 
keine Verwaltungsvorschrift, son- 
dern nur eine Empfehlung.

Aktuelle 
Entwicklungen in der 

Sek. II – OAVO

Der KMK-Entwurf der Bildungsstan-
dards Sek. II (D, M, E, F) ist veröffent-
licht. Es soll auf der KMK-Ebene ein 
Abgleich mit den einheitlichen Prü-
fungsanforderungen (EPAs) erfolgen. 
Die Standards scheinen weitgehend 
inhaltsfrei formuliert zu sein. Beispiel-
hafte Vorschläge für Abituraufgaben 
fehlen derzeit noch. Eine Einführung 
der nationalen Standards in der 
E-Phase wird frühestens für das 
Schuljahr 2015/2016 erwartet.

Die Änderungsverordnung zur 
OAVO soll im Frühjahr 2012 in Kraft 
treten. Es liegt noch kein Referenten-
entwurf vor. In § 5 (3) soll die 
bisherige Regelung, dass zu den 
vorgesehenen Unterrichtsstunden je 
Woche „eine Tutorenstunde 
hinzugefügt wird“, durch „eine Tuto-
renstunde hinzugefügt werden 
kann“ ersetzt werden. Begründet 
wird diese Streichung einer verbindli-
chen Tutorenstunde damit, dass sie 
schon bisher nicht mit einer entspre-
chenden Zuweisung hinterlegt ge-
wesen sei.

Die Erhöhung der Anzahl der „wei-
teren Lehrkräfte“, die mit dem 
Fachausschussvorsitz beauftragt 
werden können, soll in die VO einge-
fügt werden. Änderungen zu den 
§§ 2, 9, 11, 14, 17, 22, 48 sind zu er-
warten.

Es wird überlegt, in der übernächs-
ten Änderungsverordnung (2013) 
den Fehlerindex in den modernen 
Fremdsprachen durch „Kriterien zur 
integrativen Bewertung“ zu erset-
zen. In neun anderen Bundeslän-
dern gebe es heute schon keinen 
Fehlerindex mehr; bei den hessi- 
schen Abschlussprüfungen der Re-
alschule werde bereits so verfahren. 
Im Fach Englisch wird die Einfüh-
rung von verbindlichen Lektüren in 
der Q-Phase erwogen.  

Landesabitur: Die Anzahl der 
Fehlerkorrekturen und Klarstellun-
gen am Morgen des Abiturs ist er-
neut zurückgegangen, der Noten-
durchschnitt hat sich erneut verbes-
sert (von 2,44 auf 2,43), die Zahl der 
nicht bestandenen Prüfungen hat 
sich erhöht (von 2,4 % auf 3,0 %). 
Die Hälfte aller Schüler wählt Mathe-
matik als 3. Prüfungsfach, davon lie-
gen 26 % unter 0,5 Punkten. Für das 
Abitur 2013 soll es Fortbildungen für 
Aufgabenersteller geben; eine Neu-
konzeption des entsprechenden Er-
lasses aus dem Frühjahr 2011 soll 
erfolgen.

Bei den Operatoren ist eine weitere 
Vereinheitlichung geplant. Es wird 
klargestellt, dass bei der Klausur 
unter Abiturbedingungen in Q3 keine 

Auswahlmöglichkeit bestehen muss. 
Das Üben der Auswahlent scheidung 
kann im regulären Unterricht erfol-
gen.

Selbstständige Schule 
(SES) und Selbst- 

ständige Berufliche 
Schulen (SBS) 

Ab dem 1.2.2011 werden 24 allge-
meinbildende Schulen als Selbst-
ständige Schulen geführt, sofern die 
Gremien der Schulen dies be-
schließen. Auswahlkriterien waren  
Referenzrahmen Schulinspektion, 
Empfehlung der StSchÄ, Teilnahme 
am kleinen Schulbudget, Proporz 
SchÄ und Schulformen. Die SES 
und SBS erhalten eine Lehrerzu-
weisung von 101,5 %, mindestens 
aber 0,4 Stellen. Damit sollen für 
eine „lernende“ Schule inhaltliche 
und strukturelle Schwerpunkte unter 
wissenschaftlicher Begleitung und 
regelmäßiger Selbstprüfung gesetzt 
werden. Zum 1.8.2012 sollen wei-
tere Schulen hinzukommen, die ihre 
Konzeption rechtzeitig in den Gre-
mien planen und erarbeiten, mit dem 
Schulträger beraten und über die 
StSchÄ dem HKM zur Entscheidung 
vorlegen müssen.

Alle Selbstständigen Schulen er-
halten das Große Budget. Sie kön-
nen über freie Personalmittel (Diffe-
renz zwischen Stellen-Soll und Stel-
len-Ist) eigenverantwortlich verfügen 
und Personal für erweiterte pädago-
gische Aufgaben einstellen oder 
auch Verträge für schulische As-
sistenzkräfte abschließen. Freie Per-
sonalmittel sind zum Beispiel der Zu- 
schlag zur 100-Prozent-Zuweisung 
oder Stellengewinne aus nicht ge-
teilten Klassen.
Den Schulleitern Selbstständiger 
Schulen soll darüber hinaus die Aus-
wahl und Ernennung im Rahmen von 
Beförderungen bei Ämtern bis zur 
Besoldungsgruppe A 14 übertragen 
werden, soweit es sich dabei nicht 
um Funktionsstellen handelt. Ziel sei 
auch eine Verbesserung von Unter-
richt und Lernergebnissen.

Nachrichten aus dem HPRLL

§§§
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Unterstützung sollen die Schulen 
durch die Führungsakademie und 
den Bereich der Schulentwicklungs-
beratung erfahren, natürlich auch 
durch die StSchÄ und die Juristen 
des HKM.

Schulentwicklungs- 
beratung – Fach- 

beratung für Unter-
richtsentwicklung 

Ein Konzept für Unterrichtsentwick-
lungsberatung (UEB) in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und erste 
Fremdsprache (E/F) ist fertiggestellt:

M  einheitliche Konzeption für alle 
15 SSÄ

M  einheitliche Qualifizierung der 
UEB

M  zentrale Vorgabe von Beratungs-
zielen, Zielgruppen, Konzeption 
(HKM)

M  regionale Umsetzung / regionaler 
Einsatz (U-Säule und A-Säule der 
SSÄ)

Zielgruppen: Fachteams, Fachkon-
ferenzen, einzelne Lehrkräfte
Einsatz der UEB: auf Nachfrage der 
Schulen (Regelfall), schulaufsichtlich 
veranlasst, regionale Einsatzpla-
nung, regionale und überregionale 
Koordination, zentrale Aufgabende-
finition
Personen: in jedem der 15 SSÄ je 
1 Person (Abordnungsumfang: 6 
Stunden), insgesamt: 135 Personen 
(45 im Bereich Gymnasien); 31,5 
Stellen (10,5 Stellen Gym.)
Ein Aufgabenschwerpunkt in mod. 
Fr.: Landesabitur und Kommunika-
tionsprüfungen

Trotz der zentralen Vorgaben des 
HKM sollen natürlich begonnene 
Projekte fortgeführt werden.

Der DLH ist der Auffassung, dass es 
besser sei, die Fachbereichsleiter an 
den Schulen zu stärken und sie für 
ihre Aufgaben zu entlasten.

Information zur 
geplanten Ände- 
rung der Beihilfe- 

verordnung

Die zum 1.1.2012 geplante grundle-
gende Novellierung des Hessischen 
Beihilferechts findet zu diesem Zeit-
punkt nun doch noch nicht statt. Es 
ist beabsichtigt, die Geltungsdauer 
der derzeit gültigen Hessischen Bei-
hilfeverordnung um sechs Monate 
zu verlängern. 

DLH und dbb Hessen begrüßen, 
dass damit die Chance besteht, 
über beabsichtigte Veränderungen 
des Beihilferechts weiter mit dem 
HMdIS zu verhandeln. Entwarnung 
besteht allerdings nur bezüglich des 
Zeitpunkts der Novellierung, nicht 
jedoch in der Sache selbst.

Die ersten Änderungsentwürfe 
sahen gravierende Einschnitte ins 
Beihilferecht vor. Es gelang wohl 
im Zuge der Verhandlungen z. B. 
eine rechtsstandswahrende Rege-
lung für die Empfänger von Sachleis-
tungsbeihilfe, die man zunächst 
ganz abschaffen wollte, zu er-
reichen. Aber es besteht noch 
erheb licher Erörterungsbedarf bei 
der Regelbeihilfe.

Hier sollte nach den bisherigen Vor-
stellungen des Verordnungsgebers 
– unabhängig davon, ob zum per-
sonenbezogenen Bemessungssatz 
gewechselt wird oder ob es beim 
familienbezogenen Bemessungs-
satz bleibt – der sog. „Statio-
närzuschlag“ von 15 % entfallen und 
die Eigenbeteiligung bei Unter-
kunftskosten im Krankenhaus täg-
lich auf bis zu 26 Euro angehoben 
werden. Solche Verschlechterungen 
des Beihilferechts lösen mit Sicher-
heit einen höheren Versicherungs-
bedarf aus.

Neustrukturierung der 
Staatlichen Schul-

ämter, der Studien-
seminare, des AfL, 

des IQ und der 
Führungsakademie

Die Grundstruktur der Reform der 
Schulverwaltung steht nun fest. Die 
Schulverwaltung in Hessen solle an 
die Erfordernisse der Selbstständi-
gen Schule angepasst werden. Es 
werde eine Behörde mit einem Prä-
sidenten als Landesschulamt und 
gleichzeitig als Lehrkräfteakademie 
geben. Die 15 Staatlichen Schuläm-
ter als Teil dieser Struktur könnten 
sich künftig ganz auf ihre regionalen 
Aufgaben konzentrieren, sodass sie 
noch leistungsfähiger ihre Aufgaben 
bei Schulaufsicht, Service und Bera-
tung für die Schulen in der Region 
erfüllen könnten. Die Gesamtperso-
nalräte bleiben ebenfalls erhalten.

In der neuen Behörde gibt es vier 
Abteilungen: Abteilung Z (Zentrale 
Dienste), Abteilung I (Staatliche 
Schulaufsicht), Abteilung II (Lehr-
kräfteakademie), Abteilung III (Schul-
qualität und Personalentwicklung). 

Der DLH fragt sich, wie bei einer Ein-
richtung eines neuen zentralen 
Amtes mit einem Präsidenten und 
möglicherweise zwei Stellvertretern/ 
-innen Einsparungen vorgenommen 
werden sollen, wird sich aber weite-
ren Diskussionen nicht verschließen. 
Der DLH fordert, dass die zu strikte 
Trennung in Service, Aufsicht und 
Unterstützung bei den Staatlichen 
Schulämtern überdacht wird. K

Nachrichten aus dem HPRLL

@
Besuchen Sie uns  

auch auf  

unseren Internetseiten  

unter  

www.glb-hessen.de
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personalratswahlen
Fristenkalender für die Personalratswahlen 2012

von Walter Spieß

Orientiert an den Vorgaben der Wahlordnung zum Hes-
sischen Personalvertretungsgesetz folgt ein abstrahier-
ter Terminplan zu den im Mai 2012 stattfindenden Per-

sonalratswahlen. Dieser dient als Unterstützung zur Per-
sonalratswahl 2012.

Ereignisse/Aufgaben Fristen Rechts- 
grundlagen

1 Bestellung des Wahlvorstandes durch den amtierenden Personalrat 
(soweit kein Personalrat besteht,
Bestellung des Wahlvorstandes durch Personalversammlung oder den Lei-
ter der Dienststelle). Im Wahlvorstand sollen Männer und Frauen vertreten 
sein. Die Mehrheit der Mitglieder des Wahlvorstandes soll dem Geschlecht 
angehören, welches die Mehrheit der Beschäftigten in der Dienststelle hat. 
Jede Gruppe soll im Wahlvorstand vertreten sein.

Spätestens 8 Wochen vor Beginn 
des Zeitraumes für die nächsten 
allgemeinen Personalratswahlen

§ 16 Abs. 1
§ 17
§ 18
HPVG

2 Erste Sitzung des Wahlvorstandes, Aufstellung eines Termin- und 
Arbeitsplans, Bekanntgabe der Namen der Mitglieder und ggf. der 
Ersatzmitglieder des Wahlvorstandes durch den Wahlvorstand sowie des 
letzten Tages, an dem dem Wahlvorstand das Ergebnis von Vorabstim-
mungen i. S. des § 4 Abs. l WO übermittelt werden muss.

Unverzüglich nach Bestellung des 
Wahlvorstandes

§ 1 Abs. 3
HPVG WO

3 Maßnahmen zur Einleitung der Wahl:
Feststellung der Zahl der in der Regel beschäftigten Wahlberechtigten
Feststellung der Zahl der zu wählenden Personalratsmitglieder
Feststellung, wie hoch der Anteil an Männern und Frauen bei den 
wahlberechtigten Beschäftigten in den einzelnen Gruppen ist und 
Verteilung der Sitze auf die Gruppen, und wenn der Personalrat aus 
mindestens 3 Mitgliedern besteht, innerhalb der Gruppen auf die Ge-
schlechter
Aufstellung der Wählerliste getrennt nach Gruppen, und wenn der 
Personalrat aus mindestens 3 Mitgliedern besteht, innerhalb der Gruppen 
nach Geschlechtern
Festlegung von Ort. Wahltag und Zeit der Stimmabgabe

Unverzüglich in der Zeit bis zum 
Erlass des Wahlausschreibens 
(vgl. Nr. 5)

§ 2 Abs. 3 
HPVG WO
§ 12
§ 12

§ 13
HPVG

§ 2 Abs. 2
HPVG WO

§ 2 Abs. 4
HPVG WO

4 Letzter Tag für die Glaubhaftmachung des Ergebnisses von Vorabstim-
mungen über eine abweichende Verteilung der Personalratssitze auf die 
Gruppen 
die Durchführung gemeinsamer Wahl
die Durchführung einer „personalisierten“ Listenwahl
Anmerkung: Vorabstimmungen über die personalvertretungsrechtliche 
„Verselbstständigung“ von Nebenstellen oder Teilen einer Dienststelle (§ 7 
Abs. 3 HPVG) oder die „Zusammenlegung“ mehrerer Dienststellen (§ 7 
Abs. 4 HPVG) sind nicht „fristgebunden“. Sie müssen aber rechtzeitig – 
vor einer Neuwahl also vor den Vorabstimmungen nach § 4 Abs. l der WO 
– durchgeführt werden.

Ende der Frist von 2 Wochen seit 
der Bekanntgabe der Namen der 
Mitglieder des Wahlvorstandes 
(vgl. Nr. 2). Im Abstimmungsvor-
stand müssen die Gruppen und 
sollen Männer und Frauen 
vertreten sein.

§ 4 Abs. 1
HPVG WO
i. V. m.
§ 14 Abs. 1
§ 16 Abs. 2
§ 7 Abs. 3
HPVG

5 Erlass und Aushang des Wahlausschreibens Spätestens 6 Wochen vor dem 
letzten Tag der Stimmabgabe (vgl. 
Nr. 26)

§ 6 Abs. 1 
Satz 1
HPVG WO

6 Auslegung des Wählerverzeichnisses, der Wahlordnung und des HPVG Unverzüglich nach Erlass und 
Aushang des Wahlausschreibens 
(vgl. Nr. 5)

§ 2 Abs. 3 
und
§ 6 Abs. 2 
Nr. 4 u. Abs. 5 
HPVG WO
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7 Letzter Tag für Einsprüche gegen die Richtigkeit des Wählerverzeichnisses Ende der Einspruchsfrist von einer 
Woche seit Auslegung oder 
Berichtigung des Wählerverzeich-
nisses (vgl. Nr. 6)

§ 3 Abs. 1
HPVG WO

8 Grundsätzlich letzter Tag für die Einreichung von Wahlvorschlägen Ende der Einreichungsfrist von 18 
Kalendertagen seit Erlass des 
Wahlausschreibens (vgl. Nr. 5)

§ 7 Abs. 2
Satz 1
HPVG WO

9 Prüfung der innerhalb der Einreichungsfrist eingereichten Wahlvorschläge 
durch den Wahlvorstand

Unverzüglich nach Eingang § 10
HPVG WO

10 Streichung von Mehrfachbewerbern Unverzüglich nach Feststellung 
der Mehrfachbewerbung

§ 10 Abs. 3
HPVG WO

11 Aufforderung an Mehrfachunterzeichner zur Erklärung, welche Unterschrift 
aufrechterhalten bleiben soll; Setzung einer Frist von 3 Arbeitstagen

Unverzüglich nach Feststellung 
der Mehrfachunterzeichnung

§ 10 Abs. 4
HPVG WO

12 Rückgabe von Wahlvorschlägen mit heilbaren Mängeln an den jeweiligen 
Listeneinreicher und Aufforderung zur Mängelbeseitigung bzw. schriftli-
chen Darlegung der maßgebenden Gründe für die Unmöglichkeit der 
Mängelbeseitigung binnen einer Nachbesserungsfrist von 3 Arbeitstagen 
seit Zugang der Aufforderung

Unverzüglich nach Feststellung 
der Mängel

§ 10 Abs. 5
HPVG WO

13 Rückgabe ungültiger Wahlvorschläge an den jeweiligen Listeneinreicher Unverzüglich nach Feststellung 
der Ungültigkeit

§ 10 Abs. 2 
und 
Abs. 5 HPVG 
WO

14 Bekanntmachung, dass innerhalb der Einreichungsfrist kein gültiger 
Wahlvorschlag eingereicht worden ist, und Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen innerhalb einer Nachfrist von 6 Tagen

Sofort nach – dem ggf. durch 
Nachbesserung hingeschobenen 
– Ablauf der Einreichungsfrist (vgl. 
Nr. 8 und 10 bis 12)

§ 11 Abs., 1
HPVG WO

15 Ausnahmsweise letzter Tag für die Einreichung von Wahlvorschlägen, 
wenn wegen fruchtlosen Ablaufs der normalen Einreichungsfrist eine 
Nachfrist gesetzt worden ist

Ende der Nachfrist von 6 Tagen 
seit Bekanntmachung des 
fruchtlosen Ablaufs der normalen 
Einreichungsfrist (vgl. Nr. 8 und 
14)

§ 11 Abs. 1
HPVG WO

16 Prüfung der innerhalb der Nachfrist eingereichten Wahlvorschläge; ggf. 
Aufforderung an Mehrfachunterzeichner und Streichung von Mehrfachbe-
werbern (vgl. Nrn. 10 und 11) sowie Rückgabe nachbesserungsfähiger und 
ungültiger Wahlvorschläge (vgl. Nrn. 12 und 13)

Unverzüglich nach Eingang bzw. 
nach Feststellung der Mehrfach-
bewerbung oder Mehrfachunter-
zeichner bzw. nach Feststellung 
der Mängel oder der Ungültigkeit

§ 10 Abs. 2
bis 5
HPVG WO

17 Ausnahmsweise:
Bekanntmachung,
bei Gruppenwahlen, für welche Gruppe(n) keine Vertreter gewählt werden 
können,
bei gemeinsamer Wahl, dass diese nicht stattfinden kann

Sofort nach Ablauf der Nachfrist § 11 Abs. 3
HPVG WO

18 Auslosung der Reihenfolge der Wahlvorschläge (ggf. unter Beachtung der 
Losentscheidung auf der obersten Stufe)

Unverzüglich nach Ablauf der 
Einreichungsfrist, ggf. einer 
Nachfrist und ggf. von Nachbes-
serungsfristen (vgl. Nrn. 8, 10 bis 
12, 15 und 16) spätestens 
2 Wochen vor Beginn der 
Stimmabgabe (vgl. Nr. 26)

§ 12 Abs. 1
§ 13 Abs. 1 
HPVG WO

19 Bekanntmachung der Wahlvorschläge
Bei Wahlvorschlägen, die erst nach schriftlicher Begründung (vgl. Nr. 12) 
als gültig anerkannt wurden, ist auch die vom Listeneinreicher abgegebe-
ne schriftliche Begründung durch Aushang bekannt zu geben.

Unverzüglich nach Ablauf der 
Einreichungsfrist, ggf. der 
Nachfrist und ggf. von Nachbes-
serungsfristen (vgl. Nrn. 8, 10 bis 
12, 15 und 16), spätestens jedoch 
2 Wochen vor Beginn der 
Stimmabgabe (vgl. Nr. 26)

§ 13 Abs. 1
HVG WO

20 Anfertigung von Stimmzetteln Rechtzeitig vor Beginn der 
Stimmabgabe, möglichst bis zum 
Tage der Bekanntmachung der 
Wahlvorschläge

§ 13 Abs. 1
§ 15 Abs. 2
HPVG WO
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21 Anfertigung von Wahlumschlägen Rechtzeitig vor Beginn der 
Stimmabgabe

§ 15 Abs. 2
HPVG WO

22 Versendung von Wahlunterlagen für die schriftliche Stimmabgabe So rechtzeitig, dass die Rücksen-
dung noch vor Abschluss der 
Stimmabgabe möglich ist

§ 16 a/17
HVPG WO

23 Bestellung von Wahlhelfern Rechtzeitig vor Beginn der 
Stimmabgabe

§ 1 Abs. 1
HPVG WO

24 Beschaffung von Wahlurnen und Einrichtung des Wahllokals Rechtzeitig vor Beginn der 
Stimmabgabe

§ 16 Abs. 1
HPVG WO

25 Letzter Tag für die Mitteilung von Entscheidungen über Einsprüche gegen 
das Wählerverzeichnis

Spätestens 1 Arbeitstag vor 
Beginn der Stimmabgabe

§ 3 Abs. 2
HPVG WO

26 Tag der Stimmabgabe

27 Öffnung der Freiumschläge und Entnahme der Wahlumschläge der 
Briefwähler

Unmittelbar vor Abschluss der 
Stimmabgabe

§ 16 b Abs. 1
HPVG WO

28 Feststellung des Wahlergebnisses Unverzüglich nach Abschluss der 
Wahl

§ 18 Abs. 1
HPVG WO

29 Benachrichtigung der gewählten Bewerber Unverzüglich nach Feststellung 
des Wahlergebnisses

§ 20 
HPVG WO

30 Bekanntmachung des Wahlergebnisses durch zweiwöchigen Aushang Sofort nach Feststellung des 
Wahlergebnisses

§ 21 
HPVG WO

31 Einberufung zur Durchführung der konstituierenden Sitzung des gewählten 
Personalrats

Spätestens 1 Woche nach dem 
(letzten) Wahltag

§ 31 Abs. 1
HPVG

32 Letzter Tag für die Anfechtung der Wahl Ende der Anfechtungsfrist von 14 
Kalendertagen seit Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses

§ 22 Abs. 1
HPVG

33 Vernichtung verspätet eingegangener Briefwahlumschläge 1 Monat nach Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses, wenn die Wahl 
nicht angefochten worden ist; 
andernfalls nach rechtskräftiger 
Entscheidung über die Wahlan-
fechtung

§ 16 b Abs. 2
HPVG WO

34 Aufbewahrung der Wahlunterlagen nach Übergabe an den Personalrat Mindestens bis zur Durchführung 
der nächsten Personalratswahl

§ 22
HPVG WO

finanzplan
Finanzplan des Landes Hessen für 

die Jahre 2011 – 2015 beschlossen
von Gernot Besant

Die Landesregierung hat am 
05.09.2011 den Finanzplan des Lan-
des Hessen für die Jahre 2011 – 
2015 beschlossen und dem Hessi-
schen Landtag zur Kenntnis vorge-
legt. 

Für den öffentlichen Dienst von be-
sonderem Interesse sind die Aussa-
gen zu den Personalausgaben des 
Landes Hessen und deren voraus-
sichtliche Entwicklung. 

Personalausgaben

Die Personalausgaben bilden traditi-
onell den mit Abstand größten Aus-
gabenblock in den Haushalten der 
Länder. In Hessen entfallen über den 
gesamten Finanzplanungszeitraum 
hinweg rd. 40 % der bereinigten Ge-
samtausgaben auf Personalausga-
ben.

Der Anstieg der Personalausgaben 
im Jahr 2012 gegenüber dem Vor-

jahr beläuft sich auf rd. 200 Mio. 
Euro (+ 2,6 %). Hierfür sind in erster 
Linie Mehrbelastungen aufgrund 
der Tarifvereinbarung 2011/2012 
einschließlich der beabsichtigten 
modifizierten Übernahme für den 
Beamtenbereich sowie ein weiterer 
Anstieg der Versorgungsausgaben 
verantwortlich. Daneben schlagen 
zusätzliche Anforderungen im 
Lehrerbereich zu Buche. Hierzu zäh-
len vor allem die zeitlich befristete 
Finanzierung der Altersteilzeit, die 
Finanzierung von 500 neu geschaf-
fenen Lehrerstellen aus dem Jahr 
2011 sowie von 150 neuen Lehrer-
stellen im Jahr 2012.

Die sich gegenüber 2011 bis zum 
Ende des Finanzplanungszeitraums 
ergebende Erhöhung der Personal-
ausgaben um knapp 470 Mio. Euro 
auf dann rd. 8,3 Mrd. Euro wird zu 
einem erheblichen Teil durch den 
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weiteren Aufwuchs der Versor-
gungs- und Beihilfeausgaben verur-
sacht. Die für die kommenden Jahre 
unterstellte Entwicklung schreibt 
damit den bereits in den vergange-
nen Jahren zu beobachtenden Trend 
fort.

Versorgung und 
Beihilfe wachsen 

dynamisch
Die Grafik zeigt, dass die gesamten 
Personalausgaben im Jahr 2015 den 
Ausgangswert des Jahres 2006 um 
knapp 21 % übersteigen werden. Die 
Ausgaben für die Aktivbeschäftigten 
des Landes tragen zu dieser Entwick-
lung mit einem Zuwachs von rd. 14 % 
– dies entspricht einem moderaten 
jahresdurchschnittlichen Anstieg von 
1,5 % – nur unterdurchschnittlich bei. 
Der in der Abbildung für die Jahre 
2014 und 2015 ausgewiesene leichte 
Rückgang ist dem Auslaufen der Al-
tersteilzeitregelung geschuldet.

Die Versorgungs- und Beihilfeausga-
ben wachsen dagegen im Betrach-
tungszeitraum kräftig und liegen im 
Jahr 2015 um mehr als ein Drittel 
über dem Niveau des Jahres 2006. 
Die hohe Dynamik führt damit deut-
lich vor Augen, dass die mit dem ers-
ten Gesetz zur Modernisierung des 
Dienstrechts in Hessen vom 25. No-

vember 2010 erfolgte stufenweise 
Anhebung der Regelaltersgrenze von 
bisher 65 auf 67 Jahre auch unter fi-
nanzwirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten unumgänglich war. Um den Aus-
gabenanstieg zu begrenzen, müssen 
auch weitere Korrekturen, wie z. B. 
eine zeitliche Verschiebung oder be-
tragsmäßige Begrenzung von Ver-
sorgungsanpassungen, in Erwägung 
gezogen werden.

Die Einhaltung der im Finanzpla-
nungszeitraum dargestellten Ent-
wicklungslinie bei den Personalaus-
gaben steht insgesamt unter dem 
Vorbehalt, dass etwaige Mehraus-
gaben im Rahmen von künftigen Ta-
rifabschlüssen in den Ressortbud-
gets erwirtschaftet werden können. 
Um dieses Ziel zu erreichen, sind 
strukturelle Anpassungen, wie sie im 
Rahmen der Haushaltsaufstellung 

2012 mit dem Abbau von Stellen in 
den obersten Landesbehörden und 
im nachgeordneten Bereich einge-
leitet wurden, unumgänglich. 

Um die absehbaren Auswirkungen 
des demografischen Wandels in 
künftigen Haushalten abzufedern, 
hat das Land im Jahr 2005 mit dem 
sukzessiven Aufbau einer zusätzli-
chen, kapitalgedeckten Altersversor-
gung begonnen. Hessen führt seit-
dem für jeden neu eingestellten Be-
amten einen aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung pauscha-
lierten Betrag an das Sondervermö-
gen „Versorgungsrücklage“ ab. Die 
Zahlungen werden auch im laufen-
den Finanzplanungszeitraum fortge-
setzt. Im Jahr 2015 wird sich das in 
der Rücklage insgesamt angesam-
melte Vermögen voraussichtlich auf 
rd. 1,8 Mrd. Euro belaufen. K

Die Entwicklung der Personalausgaben 2006 bis 2015

besoldung
Besoldungs- und Versorgungs- 

anpassung 2011/2012 in Hessen
von Barbara Schätz

Am 4.10.2011 erfolgte die Zweite 
Lesung des Gesetzesentwurfes 
der Fraktionen der CDU und der 
FDP für ein Gesetz über die An- 
passung der Besoldung und 
Versorgung in Hessen 2011/ 

2012 sowie zur Änderung des 
Hessischen Sonderzahlungsge-
setzes.

Die abschließende Dritte Lesung 
erfolgte am 6.10.2011.

Der ursprüngliche Gesetzesentwurf 
der Regierungsfraktionen (Drucksa-
che 18/4125) sah vor, die in der Tarif-
einigung für die Jahre 2011 und 
2012 vereinbarten Einkommensver-
besserungen für die Beschäftigten 
des Landes Hessen im Tarifbereich, 
die eine lineare Steigerungsrate von 
1,5 % ab 1.4.2011 und 2,6 % ab 
1.3.2012 beinhalten, um sechs Mo-
nate bzw. sieben Monate zeitver-
setzt auf den Beamten-und Richter-
bereich zu übertragen.

Gleiches sollte für die Versorgungs-
empfängerinnen und -empfänger 
sowie die Mitglieder und ehemaligen 
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Mitglieder der Landesregierung und 
deren Hinterbliebene gelten. Die für 
den Tarifbereich vorgesehene Ein-
malzahlung in Höhe von 360 Euro 
sollte – nach dem ursprünglichen 
Gesetzesentwurf – nicht auf den Be-
soldungs- und Versorgungsbereich 
übertragen werden. 

Weiter sah der Gesetzesentwurf vor, 
zur wirkungsgleichen Übertragung 
des Wegfalls der Beteiligung der 
Rentenversicherung am Pflegeversi-
cherungsbeitrag und als Beitrag, um 
den steigenden Versorgungskosten 
zu begegnen, den Prozentsatz der 
Sonderzahlung für Versorgungsbe-
rechtigte zum 1.10.2012 um 1,51 
Prozentpunkte zu vermindern.

Aufgrund nachhaltiger Proteste des 
dbb Hessen und seiner Mitgliedsor-
ganisationen haben die Fraktionen 
der CDU und der FDP vor der Zwei-
ten Lesung einen Änderungsantrag 
(Drucksache 18/4466) eingebracht, 
der zumindest die Gewährung der 
Einmalzahlung von 360 Euro bis ein-
schl. der Besoldungsgruppe A 11 
bzw. für Anwärter von 120 Euro ana-
log dem Tarifergebnis vorsieht.

Voraussetzung der Gewährung ist, 
dass die Beamtinnen und Beamten 
an mindestens einem Tag im April 
2011 Anspruch auf Dienstbezüge 
hatten. Die „Aprilvoraussetzung“ gilt 
auch für die Anwärterinnen und An-
wärter. Teilzeitbeschäftigte und be-
grenzt Dienstfähige erhalten die Ein-
malzahlung anteilig. Pensionärinnen 
und Pensionäre gehen leer aus.

Damit hat die Regierungsmehr-
heit folgende gesetzliche Rege-
lung für die Besoldungs- und Ver-
sorgungsanpassung 2011 in Hes-
sen getroffen:

Die Besoldung und die Versor-
gung der aktiven hessischen Be-
amtinnen und Beamten und des 
weiteren oben genannten Perso-
nenkreises und der Versorgungs-
empfängerinnen und Versor-
gungsempfänger wird linear ab

M 1.10 2011 um 1,5 %,
M 1.10.2012 um 2,6 % 

erhöht. Dies gilt analog für den 
Richterbereich und die ehemali-
gen und jetzigen Mitglieder der 
Landesregierung.

Dies gilt auch für die Anwärter-
grundbeträge.

Bis zur Besoldungsgruppe A 11 
wird in 2011 unter den gesetzlich 
genannten Voraussetzungen eine 
Einmalzahlung in Höhe von 360 
Euro – Teilzeitkräfte und begrenzt 
Dienstfähige anteilig – gewährt. 
Anwärterinnen und Anwärter – 
keine Neuanfänger im Herbst 2011 
– erhalten 120 Euro.

Generell keine Einmalzahlung er-
halten die Ruhestandsbeamtinnen 
und -beamten.

Diese müssen neben der Kürzung 
der Sonderzahlung um 1,51 % 
auch – dies erfolgt aufgrund lang-
fristig bestehender Gesetzeslage 
automatisch – in 2011 und 2012 
den siebten und achten Schritt 
der Anpassung der Absenkung 
des Ruhegehaltsatzes hinneh-
men. Damit ist die Anwendung 
des Anpassungsfaktors auf die 
ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge 
– bezüglich des Höchstruhege-
haltsatzes bedeutet dies die Ab-
senkung von 75 % auf 71,75 % – 
abgeschlossen. 

Somit haben die Regierungsfrakti-
onen den von ihnen vorgelegten 
ersten Entwurf durch die Einfügung 
einer sozialen Komponente – Ge-
währung der Einmalzahlung bis A 11 
– nachgebessert. Diese Bewegung 
in die richtige Richtung ist zwar an-
zuerkennen. Eine zeit- und inhalts-
gleiche Übernahme des Tarifergeb-
nisses – wie vom dbb Hessen ge-
fordert – auf den Beamtenbereich ist 
dies jedoch nicht.

Die Opposition zeigte ein differen-
ziertes Bild: Klar positionierten sich 
SPD und LINKE. Sowohl die Frakti-
on der SPD als auch der LINKEN 
haben wie der dbb Hessen eine 1:1- 
Übertragung des Tarifergebnisses 
auf den Beamtenbereich „ohne 
Wenn und Aber“ gefordert. 

Die Nachzahlung für die Monate Ok-
tober und November 2011 soll mit 
den Dezember-Bezügen 2011 erfol-
gen. Wir haben Auszüge aus dem 
neuen Tabellenwerk 2011/2012 den 
Nachrichten als Anlage beigefügt.

Diese Verschlechterungen gegen-
über dem Ergebnis der Tarifrunde 
stößt bei den Betroffenen auf schar-
fe Kritik. Ohne Zweifel sind Spar-
maßnahmen bei der derzeitigen all-
gemeinen finanziellen Lage der 
Staatshaushalte angebracht. Sie 
dürfen sich jedoch nicht einseitig auf 
eine Personengruppe, wie die Be-
amten und Beamtinnen, seien sie im 
aktiven Dienst oder im Ruhestand, 
beschränken. 

Der dbb Hessen schätzt die für die 
hessischen Beamtinnen und Beam-
ten in den Jahren 2011 und 2012 
hierdurch eintretenden Einkom-
mensverluste auf deutlich über 150 
Millionen Euro. Das bedeutet, dass 
im Zeitraum 2011/2012 gegenüber 
einer 1:1-Übertragung des Tarifer-
gebnisses den einzelnen Beamtin-
nen und Beamten oft mehr als 1.000 
Euro brutto verloren gehen.

Diese finanziellen Sonderopfer sind 
unverständlich, wenn man bedenkt, 
dass die hessischen Beamtinnen 
und Beamten die längste Wochenar-
beitszeit im öffentlichen Dienst 
Deutschlands ableisten müssen.

Hinzu kommt, dass die Inflationsrate 
derzeit bei 2,4 % liegt, bei steigen-
der Tendenz. Diese vermag die erst 
im Oktober greifende lineare Erhö-
hung nicht einmal im Ansatz auszu-
gleichen. Damit werden den Beam-
tinnen und Beamten des Landes 
Hessen reale Einkommensverluste 
zugemutet. K
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urteil
Verwaltungsgerichtsurteil: 

Streikrecht für beamtete Lehrer, 
die nicht hoheitlich tätig sind

von Gernot Besant

Nach einem Urteil des Kasseler Ver-
waltungsgerichtes vom 01.09.2011 
dürfen Beamte unter bestimmten 
Bedingungen streiken. Vorausset-
zung dazu sei, dass sie nicht hoheit-
lich tätig sind, teilte das Gericht mit. 
Das Gericht gab in seinem Urteil 
einer Lehrerin aus dem Landkreis 
Kassel recht, die gestreikt hatte und 
deshalb mit einer schriftlichen Miss-
billigung wegen Verletzung ihrer 
Dienstpflichten belegt worden war.

Die Disziplinarkammer des Verwal-
tungsgerichts Kassel (Nr. 12/2011, 
Kassel, den 31. August 2011, Akten-
zeichen 28 K 574/10.KS.D und 28 K 
1208/10.KS.D) hat aufgrund der Be-
ratung vom 27. Juli 2011 in zwei 
gleichgelagerten Fällen entschie-
den, dass auch verbeamtete Lehrer 
streiken dürfen.

Die Kläger – beide Lehrer an Kasse-
ler Schulen – hatten sich im Novem-
ber 2009 an einem von der GEW or-
ganisierten Streik beteiligt und 
waren aus diesem Grunde für drei 
Stunden dem Dienst ferngeblieben. 
Die GEW hatte zu dem Streik aufge-
rufen, um u. a. gleiche Arbeitszeiten 
für Angestellte und Beamte im öf-
fentlichen Dienst zu erreichen. Für 
Beamte hatte das Land Hessen die 
Arbeitszeit zum 1. Januar 2004 von 
38,5 Stunden auf 42 Stunden her-
aufgesetzt; für Angestellte im öffent-
lichen Dienst des Landes Hessen 
war dagegen Ende März 2009 durch 
einen Tarifvertrag die Arbeitszeit auf 
40 Stunden festgeschrieben wor-
den. Wegen ihrer Teilnahme an die-
sem Streik wurden die Lehrer jeweils 
vom zuständigen Schulleiter mit 
einer schriftlichen Missbilligung be-
legt, weil sie gegen ihre Dienstpflich-

ten verstoßen hätten. Dagegen setz-
ten sie sich zur Wehr und vertraten 
die Auffassung, nach Art. 11 der Eu-
ropäischen Konvention für Men-
schenrechte  und Grundfreiheiten 
(EMRK) stehe ihnen das Streikrecht 
zu; eine Dienstpflichtverletzung liege 
daher nicht vor. 

Das Staatliche Schulamt war dem-
gegenüber der Ansicht, das Streik-
verbot für Beamte gehöre zu den 
hergebrachten Grundsätzen des Be-
rufsbeamtentums gem. Art. 33 
Abs. 5 GG. Darüber hinaus sei der 
Streik im November 2009 auch 
rechtswidrig gewesen, weil er allge-
meine Forderungen zur Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen zum 
Gegenstand gehabt habe, über die 
zuvor keine Verhandlungen aufge-
nommen worden seien. Der Streik 
habe daher gegen das Verhältnis-
mäßigkeitsgebot verstoßen.

Die Kammer folgte der Auffassung 
der Lehrer. Entgegen der bisherigen 
höchstrichterlichen Rechtsprechung 
entschied sie, das Streikrecht könne 
auch Beamten zustehen, soweit sie 
nicht hoheitlich, d. h. im Bereich der 
Eingriffsverwaltung, der Polizei und 
der Landesverteidigung tätig seien. 

Die Kammer folgte insoweit der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
(EGMR), der bereits in zwei Ent-
scheidungen zu Art. 11 EMRK (Ver-
sammlungs- und Vereinigungsfrei-
heit) in den Jahren 2008 und 2009 
festgestellt hatte, dass das Streik-
recht für öffentliche Bedienstete 
zwar eingeschränkt werden könne, 
jedoch nur unter engen Vorausset-
zungen; denn es dürfe nur bestimm-

te Gruppen von Angehörigen des öf-
fentlichen Dienstes betreffen, nicht 
aber den öffentlichen Dienst insge-
samt. 

Da es sich bei der EMRK um alle 
deutschen Stellen bindendes Recht 
handele, muss das Grundgesetz 
nach Auffassung der Kammer unter 
Berücksichtigung der EMRK ausge-
legt werden, wobei der letztverant-
wortlichen Auslegung durch den 
EGMR besondere Bedeutung zu-
komme. Davon ausgehend seien die 
hergebrachten Grundsätze des Be-
rufsbeamtentums i. S. d. Art. 33 
Abs. 5 GG durch die Übernahme der 
EMRK in bundesdeutsches Recht 
dahingehend fortentwickelt worden, 
dass das ursprünglich für alle Beam-
ten geltende Streikverbot im Hinblick 
auf Art. 11 EMRK allenfalls noch für 
bestimmte, abgrenzbare Gruppen 
von Beamtinnen und Beamten Gül-
tigkeit beanspruchen könne, nämlich 
nur für diejenigen, die den in Art. 11 
Abs. 2 EMRK genannten Gruppen 
von Beamten angehören, d. h. Mit-
glieder der Streitkräfte, Polizei oder 
Staatsverwaltung. 

Die Auffassung, die Bundesrepublik 
Deutschland habe durch die Diffe-
renzierung zwischen Beamten und 
Angestellten hinsichtlich des Streik-
rechts der Rechtsprechung des 
EGMR Rechnung getragen, wies die 
Kammer zurück. Eine Abgrenzung 
zwischen Beamten und Angestellten 
anhand der von ihnen ausgeübten 
Tätigkeit sei oftmals gerade nicht 
möglich. Denn in Behörden werden 
Arbeitsplätze vielfach parallel für Be-
amte und Angestellte ausgeschrie-
ben und Beamte und Angestellte 
verrichten häufig dieselbe Arbeit.

Davon ausgehend unterfielen die Klä-
ger nicht den in Art. 11 EMRK ab-
schließend aufgeführten öffentlichen 
Bediensteten, denen ein Streikverbot 
auferlegt werden könne. Die Kammer 
teilte die Auffassung des Staatlichen 
Schulamtes nicht, da Lehrer z. B. 
durch Versetzungsentscheidungen, 
die Erteilung von Abschlusszeugnis-
sen etc. durchaus hoheitliche Aufga-
ben wahrnähmen, unterfielen sie 
ebenfalls der Beamtengruppe, der eu-
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roparechtlich in zulässiger Weise ein 
Streikverbot auferlegt werden könne. 

Die Kammer stellte klar, dass andern-
falls die weit verbreitete Praxis, Lehr-
kräfte auch im Angestelltenverhältnis 
zu beschäftigen, als unzulässig ange-
sehen werden müsse. Ausschlagge-
bend für die Frage, ob eine Lehrkraft 
als Beamter oder Angestellter des öf-
fentlichen Dienstes eingestellt werde, 
seien in der Praxis vielfach ganz an-
dere Gründe, etwa die Ersparnis von 
Sozialversicherungsbeiträgen bei Be-
amten. Ob das Streikrecht auch Be-
amten in Schulleitungsfunktionen zu-
stehe, ließ die Kammer allerdings 
ausdrücklich offen.

Darüber hinaus sei auch die Teilnah-
me der Lehrer an dem konkreten 
Streik im November 2009 nicht zu 
beanstanden, da der Streik als sol-
cher rechtmäßig gewesen sei. Er 
habe sich aus der Sicht der beamte-
ten Lehrer zwar nicht auf ein tariflich 
regelbares Ziel gerichtet, weil die Ar-
beitsbedingungen der Beamten 
durch Gesetze und Rechtsverord-
nungen und nicht in Tarifverträgen 
geregelt werden. Insoweit genüge 
es jedoch, wenn das Streikziel der 
Beamten – wie hier – in unmittelba-
rem Zusammenhang mit ihren eige-
nen Arbeitsbedingungen stehe. Eine 

Friedenspflicht gelte für Beamte 
nicht, da ihre Arbeitsbedingungen 
gerade nicht zeitlich beschränkt in 
Tarifverträgen geregelt seien und 
auch nicht jeweils neu ausgehandelt 
werden müssten. Darüber hinaus sei 
der Streik durch eine Gewerkschaft 
organsiert worden und angesichts 
der zahlreichen, zuvor erfolglos ge-
führten Verhandlungen auch nicht 
unverhältnismäßig gewesen.

Da somit ein Streikrecht für solche 
Beamtinnen und Beamte im Rahmen 
des Art. 33 Abs. 5 GG i. V. m. Art. 11 
EMRK anzuerkennen sei, die nicht ho-
heitlich tätig seien, und der konkrete 
Streik hier rechtmäßig gewesen sei, 
könne den Klägern nicht der Vorwurf 
gemacht werden, durch ihre Teilnah-
me an diesem Streik ihre Dienstpflich-
ten verletzt zu haben. Gegen diese 
Urteile hat das Verwaltungsgericht die 
Berufung zum Hessischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen.

Der Präsident des Deutschen Leh-
rerverbandes Josef Kraus betonte, 
er habe kein Verständnis für das 
Kasseler Urteil: „Die Tätigkeit der 
Lehrerschaft an Schulen ist sehr 
wohl eine hoheitliche Aufgabe. Denn 
Lehrer greifen mit ihren schulrechtli-
chen Entscheidungen in Grundrech-
te ein, indem sie etwa Schülern auf-

grund schulischer Leistungen Ab-
schlüsse zuerkennen oder verwei - 
gern. Das ist nicht nur staatliche 
Leistungsverwaltung, sondern staat- 
liche Eingriffsverwaltung, die in die 
Hand von verbeamteten Hoheitsträ-
gern gehört. Das Streikverbot der 
verbeamteten Lehrer und die Frie-
denspflicht der angestellten Lehrer 
korrespondiert mit der Schulpflicht 
der Schüler, deren Bildungsrechte 
durch ein Streikrecht der Lehrer ver-
letzt werden würden.“

Interessant ist die Frage nach der 
Auswirkung des Urteils. Da in Schu-
len immer häufiger Angestellte be-
schäftigt werden, geht das Gericht 
von der Gleichwertigkeit der Tätig-
keit der Beamten und der Angestell-
ten aus. Dies bedeutet, dass der Be-
amtenstatus für den Lehrerberuf 
nicht mehr notwendig ist. Lediglich 
bestimmte Ausnahmesituationen, 
wie z. B. das Erstellung und Durch-
führen von Prüfungen, könnten hier 
ausgenommen sein. 

Der dbb und der glb setzen sich 
hier – im Gegensatz zur GEW – für 
die Erhaltung des hoheitlichen 
Auftrages an Schulen ein und for-
dern, dass Angestellte grundsätz-
lich mit dem Ziel einer Verbeam-
tung eingestellt werden. K

öpnv
Großkundenrabatt für das 

Land Hessen in den Tarifge-
bieten des RMV und der NVV 

Red. Das Hessische Innenministe- 
rium hat mit dem Rhein-Main-Ver-
kehrsverbund (RMV) sowie dem Ver-
kehrsverbund und Fördergesell-
schaft Nordhessen mbH (NVV) eine 
Vereinbarung getroffen, um für die 
hessischen Landesbediensteten 
den Erwerb eines großkundenrabat-

tierten Tickets zu ermöglichen. Die 
Rahmenvereinbarung trat mit Wir-
kung vom 01.09.2011 in Kraft. 

Bereits bestehende Vereinbarungen 
werden von der geplanten Vereinba-
rung nicht tangiert (Bestandsschutz 
von Altverträgen). 

RMV und NVV gewähren den Be-
schäftigten des Landes beim Erwerb 
einer persönlichen Jahreskarte 
einen Rabatt in Höhe von 6 % auf 
den tariflichen Kaufpreis (5-jährige 
Garantie ab Vertragsabschluss). 

Ab dem zweiten Jahr nach Vertrags-
abschluss kommt ein zusätzlicher 
Rabatt in Betracht, der sich aus der 
Zahl der Neukunden berechnet. 

Wer eine persönliche Jahreskarte 
des RMV oder des NVV besitzt, hat 
die Möglichkeit, auf Antrag die lau-
fende Jahreskarte auf den neuen 
Tarif umzustellen. K
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beihilfe
Grundlegende Änderung des 

Hessischen Beihilferechts
von Walter Spieß

Anstelle des bisherigen familienbe-
zogenen Bemessungssatzes soll 
nun – analog dem Bundesrecht und 
dem Recht der Mehrzahl der Bun-
desländer – auf den personenbezo-
genen Bemessungssatz umgestellt 
werden.

Anzumerken ist jedoch hier, dass 
nicht ohne Weiteres die Bundesre-
gelung übernommen wird. So sieht 
die Bundesregelung beispielsweise 
vor, dass bei mind. zwei berücksich-
tigungsfähigen Kindern der Bemes-
sungssatz für den Beihilfeberechtig-
ten 70 % beträgt. Der hessische 
Entwurf sieht dies jedoch nicht vor.

Geplantes neues 
Recht Beihilfe

Beihilfeberechtigte Person 50 % der 
beihilfefähigen Aufwendungen. Be-
rücksichtigungsfähiger Ehegatte 
50 % der beihilfefähigen Aufwendun- 
gen. Berücksichtigungsfähige Kin-
der je 80 % der beihilfefähigen Auf-
wendungen. Versorgungsempfän- 
ger/-innen 70 % der beihilfefähigen 
Aufwendungen. Deren berücksichti-
gungsfähige Ehegatten 70 % der 
beihilfefähigen Aufwendungen. Voll-
waisen und Halbwaisen mit eigenem 
Beihilfeanspruch 80 % der beihilfe-
fähigen Aufwendungen.
Anmerkung:
Lebenspartnerinnen und Lebens-
partner werden beihilferechtlich wie 
Ehegattinnen und Ehegatten behan-
delt.

Sonderfälle
Elternzeit, sofern mind. ein berück-
sichtigungsfähiges Kind 70 % der 

beihilfefähigen Aufwendungen. Bei-
hilfeberechtigte Personen, die auf-
grund eines Beschäftigtenverhält-
nisses einen Zuschuss zu ihrem Bei-
trag für eine private Krankenver- 
sicherung bekommen, erhalten 
50 % Ermäßigung des Bemessungs-
satzes. Nach altem Recht hatte ein 
alleinstehender Beihilfeberechtigter 
ebenfalls einen Beihilfeanspruch von 
50 %. War der Beihilfeberechtigte 
verheiratet („berücksichtigungsfähi-
ger Ehegatte“), fand unabhängig 
davon, durch wessen Krankheit bei-
hilfefähige Kosten entstanden, ein 
Bemessungssatz von 55 % Anwen-
dung. Dieser erhöhte sich um jeweils 
5 % pro berücksichtigungsfähigem 
Kind auf bis zu höchstens 70 %. Bei 
Pensionärinnen und Pensionären er-
höhte sich der Bemessungssatz 
grundsätzlich um 10 %.

Mit der Systemumstellung soll auch 
die 100 %-Regelung – Kappungs-
grenze – eingeführt werden, d. h., die 
Beihilfe darf zusammen mit anderen 
Erstattungen nicht höher sein als die 
dem Grunde nach beihilfefähigen 
Aufwendungen. Um dies seitens der 
Beihilfestelle prüfen zu können, ist 
bei erstmaliger Antragstellung sowie 
bei jeder Änderung des Krankenver-
sicherungsvertrags eine Bescheini-
gung der Krankenversicherung vor-
zulegen. Diese Systemumstellung 
des hessischen Beihilferechts dürfte 
nach unserer Einschätzung in einer 
Vielzahl von Fällen die Anpassung 
des Krankenversicherungsschutzes 
erfordern oder zumindest ratsam er-
scheinen lassen.

Das neue Beihilferecht soll – soweit 
nicht Übergangsrecht, wie z. B. be-
züglich des Wegfalls der Sachleis-

tungsbeihilfe greift – ab 1.1.2012 in 
Kraft treten. Es ist anzuraten, die bei-
hilfenkonforme Umstellung des Versi-
cherungsschutzes nach Verkündung 
der Neufassung der Hessischen Bei-
hilfenverordnung im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt – wir rechnen damit im 
Herbst 2011 – rechtzeitig vor dem 
1.1.2012 anzugehen.

Wir werden dieserhalb aber auch mit 
den privaten Krankenversicherern 
Kontakt aufnehmen, dass diese 
möglichst von sich aus auf ihre Kun-
den im Bedarfsfall zugehen und den
adäquaten Versicherungsschutz an-
bieten.

Von erheblicher Bedeutung ist die 
geplante Systemumstellung für 
den Kreis der Beihilfeberechtig-
ten, die bisher Sachleistungsbei-
hilfe erhalten haben. Dies sind die 
Beamtinnen und Beamten, die 
freiwillig in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung versichert sind 
und im Krankheitsfall bis zu 50 % 
ihrer Beiträge über die Beihilfe zu-
rückerstattet bekommen konnten.

Diese Sachleistungsbeihilfe soll ent-
fallen. Allerdings bleibt nach dem 
VO-Entwurf der Anspruch im Rah-
men der Übergangsvorschrift des 
§ 19 Abs. 3 bis zum 31.12.2013 be-
stehen. Zu dieser „Sonderproblema-
tik“ wird noch ein gesondertes 
Schreiben ergehen. Im Übrigen sei 
noch auf folgende geplante Ände-
rungen – keine vollständige Aufzäh-
lung – verwiesen:
M  Kürzere Zeiten der Beurlaubung 

ohne Bezüge (1 Monat) bleiben 
beihilfeunschädlich.

M  Tarifbeschäftigte („Altfälle“), 
denen Arbeitgeberbeitrag zur ge-
setzlichen oder privaten Kran-
kenversicherung zusteht, fallen 
wie bereits die „Neufälle“ ab 
2014 aus der Beihilfeberechti-
gung.

M  Der Eigenanteil bei Medikamen-
ten etc. wird von 4,50 Euro auf 5 
Euro erhöht.

M  Der Eigenanteil bei gesondert 
berechneter Unterkunft im Kran-
kenhaus wird von 16 Euro auf 20 
Euro erhöht.
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M  Bei Sanatoriumsaufenthalten 
wird auch die Beihilfefähigkeit für 
Begleitpersonen nicht schwerbe-
hinderter Menschen eröffnet („El-
tern-Kind-Kur“-Regelung).

M  Die Beihilfe für Aufwendungen 
bei dauernder Pflegebedürftig-
keit knüpft automatisch an die 
Höhe der Leistungsansprüche 
nach dem SGB XI („dynamischer 
Verweis“) an.

M  In den Leistungskatalog wurde 
die Beihilfefähigkeit von palliati-
ven Aufwendungen und Aufwen-

dungen in Hospizen neu aufge-
nommen.

M  Die Anlagen zu den beihilfefähi-
gen Aufwendungen bei Krankheit 
(§ 8 des Entwurfs) sind überar-
beitet und gestrafft worden.

M  Auch sogenannte „Komplexthe-
rapien“ – einzelne Leistungsbe-
standteile sind nicht einzeln aus-
gewiesen – sollen künftig beihil-
ferechtlich geltend gemacht 
werden können.

M  Die „Todesfallpauschale“ wird 
generell auf 700 Euro angeho-
ben.

M  Die Antragsmindestgrenze wird 
auf 50 Euro abgesenkt.

Auch wenn die eine oder andere Re-
gelung zu begrüßen ist, wird mit der 
Änderung durchaus ein Einsparziel 
verfolgt. Ausweislich des Ihnen vor-
liegenden Entwurfs wird mit einer 
Senkung der Beihilfeausgaben für 
2012/2013 um ca. 22 Millionen Euro 
2014 um ca. 33 Millionen Euro ge-
rechnet. Das Gesamtvolumen der 
Beihilfe betrug im Jahre 2010 rd. 
525 Millionen Euro. K

bat-tabelle
Rechtsprechung: 

Rechtswidrige Struktur 
der BAT-Tabelle

von Walter Spieß

dbb – Die neueste Rechtsprechung 
zur rechtswidrigen Struktur der BAT-
Tabelle liegt vor. Soweit eine Vergü-
tung aus Endstufe der Lebensalters-
stufen im BAT rechtzeitig geltend 
gemacht wurde, ist eine Nachzah-
lung ab dem Kalenderjahr 2008 zu 
erwarten. Inwieweit die für den Tarif-
bereich vertretene Rechtsauffas-
sung analog auch für die Struktur 
der derzeitigen Besoldungstabelle 
im Beamtenbereich gelten könnte, 
ist offen.

Der EuGH hat entschieden, dass die 
Systematik der BAT-Tabelle des Ein-
stiegs nach Lebensaltersstufen 
gegen das europarechtliche Verbot 
der Altersdiskriminierung verstößt. 
Ansprüche auf Zahlung aus der 
letzten Lebensaltersstufe, die jünge-
re Beschäftigte rechtzeitig geltend 
gemacht haben, dürften damit dem 
Grunde nach berechtigt sein. 
Voraussetzung für die Nachzahlung 

ist allerdings, dass dieser Anspruch 
noch nicht verjährt ist, bzw. der Ar-
beitgeber auf diese Einrede verzich-
tet. Ansprüche aus dem Jahre 2007 
sind zwischenzeitlich verjährt, soweit 
nicht rechtzeitig Klage beim zustän-
digen Arbeitsgericht eingereicht 
wurde, was zu einer Hemmung der 
Verjährungsfrist geführt hätte. 

Für 2008 müsste also an sich am 
Ende des Jahres 2011 schleunigst 
Klage eingereicht werden, um die 
Verjährung des Anspruchs zu ver-
meiden. Dies ist allerdings entbehr-
lich, weil das Land Hessen ab dem 
Kalenderjahr 2008 ausdrücklich auf 
die Einrede der Verjährung verzich-
tet hat. Für das Jahr 2007 hat es je-
doch ausdrücklich nicht darauf ver-
zichtet, diese Einrede geltend zu 
machen. 

Nicht beanstandet werden durch die 
jüngste Rechtsprechung allerdings 

die Regelungen zu der Überleitung 
in die neuen Flächentarifverträge, 
wie sie z. B. auch der TV-H darstellt. 
Dies geschieht auf der Basis eines 
Vergleichsentgelts, das sich u. a. an 
der BAT-Grundvergütung orientiert.

Nach unserer Einschätzung ist der 
Tabellenaufbau von BAT und der 
derzeit geltenden Besoldungstabelle 
in Hessen nicht völlig vergleichbar. 
Allerdings enthält auch die hes-
sische Besoldungstabelle – insbe-
sondere hinsichtlich des Einstiegs –
Elemente, die stark nach dem Le-
bensalter orientiert sind. Wir können 
daher nicht ausschließen, dass die 
Rechtsprechung auch diese Tabel-
lenstruktur infrage stellen und für 
rechtswidrig erklären könnte.

Allerdings ist aus unserer Sicht völlig 
offen, was die ggf. durch künftige 
Rechtsprechung noch festzustellen-
de Rechtswidrigkeit des alten Tabel-
lenaufbaues im hessischen Besol-
dungsrecht für Rechtsfolgen aus-
lösen könnte.
Denkbar wäre z. B., dass dem hes-
sischen Gesetzgeber aufgegeben 
würde, eine „diskriminierungsfreie 
Struktur“ zu schaffen, ohne dass 
Nachzahlungsansprüche für die 
Vergangenheit daraus hergeleitet 
werden könnten (vgl. Rechtspre-
chung zu „Amtsangemessene Ali-
mentation kinderreicher Beamter“). 
Dies könnte z. B. im Rahmen der 
hessischen Dienstrechtsreform 
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durch ein an den Bund angelehntes 
System mittels Schaffung einer 
Eingangsstufe und sich an-
schließenden Erfahrungsstufen ge-
schehen, wie es derzeit bereits 
angedacht ist.     

Nicht völlig auszuschließen ist aber 
auch, dass tatsächlich unmittelbar 

„Nachzahlungsansprüche“ jüngerer 
Beschäftigter durch die Rechtspre-
chung begründet würden.

Nach bisheriger Rechtsprechung ist 
es erforderlich, solche Ansprüche 
„zeitnah“ geltend zu machen. Für – 
allerdings nur eventuell bestehende 
– Nachzahlungsansprüche aus dem 

Kalenderjahr 2011 hieße dies, dass 
man vor Ablauf dieses Kalender-
jahres einen entsprechenden Antrag 
stellen müsste. Wir stellen anheim, 
Ihre Mitglieder entsprechend zu in-
formieren. K

grundlagenvergütung
Bemessung der Grund- 

vergütung nach Lebensalters-
stufen im BAT ist unwirksam

Nachzahlungen für 2008 und 2009 an Tarifkräfte 
des Landes Hessen – soweit schriftliche Anträge 

rechtzeitig gestellt wurden – zu erwarten 

von Walter Spieß

dbb – Die neueste Rechtsprechung 
zur rechtswidrigen Struktur der BAT-
Tabelle liegt vor. Soweit eine Vergü-
tung aus Endstufe der Lebensalters-
stufen im BAT rechtzeitig geltend 
gemacht wurde, ist eine Nachzah-
lung ab dem Kalenderjahr 2008 zu 
erwarten. Inwieweit die für den Tarif-
bereich vertretene Rechtsauffas-
sung analog auch für die Struktur 
der derzeitigen Besoldungstabelle 
im Beamtenbereich gelten könnte, 
ist offen.

Der EuGH hat entschieden, dass die 
Systematik der BAT-Tabelle des 
Einstiegs nach Lebensaltersstufen 
gegen das europarechtliche Verbot 
der Altersdiskriminierung verstößt.  
Ansprüche auf Zahlung aus der letz-
ten Lebensaltersstufe, die jüngere 
Beschäftigte rechtzeitig geltend 
gemacht haben, dürften damit dem 
Grunde nach berechtigt sein. 
Voraussetzung für die Nachzahlung 
ist allerdings, dass dieser Anspruch 
noch nicht verjährt ist, bzw. der Ar-
beitgeber auf diese Einrede verzich-
tet. Ansprüche aus dem Jahre 2007 
sind zwischenzeitlich verjährt, so-
weit nicht rechtzeitig Klage beim 

zuständigen Arbeitsgericht einge-
reicht wurde, was zu einer Hem-
mung der Verjährungsfrist geführt 
hätte. 

Dieser Linie folgend, hat das Bundes-
arbeitsgericht am 10.11.2011 die 
Revision des Landes Hessen gegen 
die Entscheidung des LAG Hessen 
vom 22.04.2009 zurückgewiesen. 
Das LAG hatte im Ergebnis dem 
Kläger die Vergütung aus der End-
stufe seiner Vergütungsgruppe zu-
gesprochen.

Dies bedeutet im Ergebnis, dass das 
Land Hessen verpflichtet ist, all den-
jenigen lebensjüngeren Tarifange-
hörigen, die rechtzeitig unter Beach-
tung der sechsmonatigen Aus-
schlussfrist des BAT schriftlich eine 
Vergütungszahlung aus der letzten 
Lebensaltersstufe ihrer Vergütungs-
gruppe geltend gemacht haben, 
eine Nachzahlung zu gewähren.

Grundsätzlich kann das Land Hes-
sen aber für das Jahr 2007 – soweit 
die Fälle nicht rechtsanhängig ge-
worden sind – die Einrede der Ver-
jährung geltend machen.

Für 2008 hat das Land Hessen 
zwischenzeitlich ausdrücklich er- 
klärt, dass es auf die Einrede der 
Verjährung verzichtet, sodass es 
nicht erforderlich ist, bis Jahresende 
2011 zu klagen, um den Eintritt der 
Verjährung zu hemmen.

Nachzahlungen sind also zumindest 
für die Jahre 2008 und 2009 zu er-
warten, falls rechtzeitig vor Ablauf 
der sechsmonatigen Ausschlussfrist 
des § 70 BAT die entsprechenden 
Anträge gestellt wurden. Rückwir- 
kend können solche Anträge in 2011 
nicht gestellt werden. Ab dem 
01.01.2010 gilt im Landesbereich 
Hessen der TV-H mit der diskrimi-
nierungsfreien neuen Entgelttabelle.

Es bleibt zunächst einfach abzu-
warten, wie und wann der HMdI und 
die HBS die zustehenden Nachzah-
lungen „abarbeitet“. Dem Verneh- 
men nach ist auch noch keine end-
gültige Entscheidung getroffen, ob 
der HMdI von der Möglichkeit der 
Einrede der Verjährung für geltend 
gemachte und entstandene An-
sprüche vor 2008 tatsächlich Ge-
brauch macht. K

Recht und Besoldung

@
Besuchen Sie uns  

auch auf  

unseren Internetseiten  

unter  

www.glb-hessen.de
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Der Vorstand des glb lädt die Delegierten der Kreise zur Vertreterversammlung 2012  
am 29. Februar 2012 nach Gießen-Kleinlinden ein.

Beginn: Mittwoch, 29. Februar 2012, um 09:30 Uhr
Ende: voraussichtlich um 17:30 Uhr
Tagungsort: Bürgerhaus Gießen-Kleinlinden
 Zum Weiher 3, 35398 Gießen-Kleinlinden, Tel.: (0641) 2 17 87

Vorläufige Tagungsordnung:
1.  Eröffnung und Begrüßung
2.  Ehrung verstorbener Mitglieder
3.  Genehmigung der Geschäftsordnung
4.  Wahl der Versammlungsleiterin / des Versammlungsleiters
5.  Wahl der zwei Protokollantinnen / Protokollanten
6.  Feststellung der satzungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit
7.  Beschluss über die Tagungsordnung
8.  Genehmigung der Wahlordnung
9.  Bericht des Vorstandes
10.  Entlastung des Vorstandes
11.  Fachbereichsversammlungen
12.  Änderung der Satzung
13.  Wahlen zum Vorstand
14.  Verabschiedung des Haushalts
15.  Beschlussfassung über die Anträge
16.  Schlusswort der Vorsitzenden / des Vorsitzenden

Hinweis:
Die Delegierten und Ersatzdelegierten müssen auf einer Kreismitgliederversammlung gewählt und bis 
spätestens 15.01.2012 durch den Kreisvorsitzenden an die Geschäftsstelle des glb gemeldet werden.

einladung
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kv werra-meissner
Stefan Altmann 

bewährter Vorsitzender
von Claus Wenzel

Der alte Kreisvorsitzende ist auch 
der neue. Die Mitglieder des Ge-
samtverbandes der Lehrerinnen und 
Lehrer an Beruflichen Schulen spra-
chen Stefan Altmann einstimmig ihr 
Vertrauen aus. Sie bedankten sich 
bei dem Fachlehrer von den Berufli-
chen Schulen Eschwege für seine 
zuverlässige Arbeit. Als Stellvertreter 
wurde Harald Heinzl von den Beruf-
lichen Schulen Witzenhausen ge-
wählt. Imke Carl verwaltet zukünftig 
die Finanzen. Für die Pressearbeit 
ist weiterhin Dr. Claus Wenzel zu-
ständig. Den Vorstand komplettie-
ren Erika Soldan und Viola Groeber 
als Beisitzerinnen.

Für 40-jährige Mitgliedschaft wur-
den Irmgard Köhler und Reinhard 
Frank sowie für 25-jährige Mitglied-
schaft Sabine Schiffler und Erika 
Soldan geehrt.

Vor dem Hintergrund zunehmender 
Belastungen in den Schulen fordern 

die Mitglieder u. a. mehr Unterrichts- 
entlastungen, insbesondere für 
Mentoren von Referendaren. Ferner 
werden bessere Beförderungsmög-
lichkeiten für Fachlehrer und mehr 
Assistenzkräfte in den beruflichen 
Schulen gewünscht, um sich stärker 
auf die pädagogische Arbeit kon-

zentrieren zu können. Entsprechen-
de Anträge für die kommende Lan-
desdelegiertenversammlung sollen 
formuliert werden. K

kv wiesbaden
Dämmerschoppen und Mitgliederver-

sammlung im Schloss von Wehen
von Peter Riegel und Gernot Besant

Mit dem Dämmerschoppen wurde 
die Tradition des gemütlichen 
Jahresabschlusses des GLB fortge-
setzt. Das Schloss in Taunusstein 
Wehen hat eine bewegte Geschich-
te. Es war seit 1330 Verwaltungs-
zentrum des Wehener Grundes, hier 
wurde im Jahre 1599 die erste 
Schule in diesem Bezirk eingerichtet 
und hier kam auch Karl von Ibell zur 

Welt, der Regierungspräsident und 
Reformer des Herzogtums Nassau, 
der 1818 die erste Fortbildungs-
schule ins Leben rief. 35 Kolleginnen 
und Kollegen, Pensionäre und Ak-
tive nahmen in entspannter Runde 
daran teil. Generationenübergrei-
fend wurde diskutiert über Schule 
heute und früher. 

Ehemalige Schulleiter, Stellvertreter 
aus zwei Generationen und Ab-
teilungsleiter sowie Pensionäre be-
richteten von Ihren Reisen in die Welt 

Lutz Vollbracht

glb intern
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geburtstag
OSD a. D. Dieter Rudolph wird 80

von Arnold Höfler

Lieber Dieter Rudolph, Deine Freun-
de, Kolleginnen und Kollegen gratu-
lieren Dir zum 80. Geburtstag sehr 
herzlich und wünschen Dir in der 
Gnade eines langen Lebens vor 
allem Gesundheit und weiterhin ver-
trautes Zusammensein mit Deiner 
lieben Frau und Deinen Angehörigen.

Dieter Rudolph wurde in Gotha ge-
boren und wechselte im ersten Jahr 
des Kalten Krieges nach Dith-
marschen in Schleswig-Holstein. 
Hier besuchte er das Gymnasium 
und widmete sich zudem der evan-
gelischen Jugendarbeit. Die dort 
gesammelten Erfahrungen zeichne-

ten seinen Weg, Pädagoge zu 
werden, vor.

Nach dem Abitur studierte er 
Wirtschaftspädagogik an der Uni-
versität in Frankfurt. Nach bestan-
dener Diplom-Prüfung (1958) be-
gann er seine ersten beruflichen 
Schritte  unter der Mentorenschaft 
von  Hans Reusch an der KB 4 in 
Frankfurt. Nach bestandener zweiter 
Staatsprüfung (1959) und Berufs-
jahren bis 1964 ließ er sich auf ei-
genen Wunsch hin an die Paul- 
Ehrlich-Schule in F.-Höchst verset-
zen, um auch Vollzeitschulformen 
kennenlernen zu können. Er wurde  

Abteilungsleiter und war in dieser Ei-
genschaft für  die Berufsfachschule 
und das Wirtschaftsgymnasium 
zuständig.

1968 wurde Dieter Rudolph für 6 
Monate in das Hessische Kultusmi- 
nisterium, Referatsgruppe Berufliche 
Schulen, abgeordnet. Hier fertigte er 
u. a. unterschriftsreife Erlassentwür-
fe sowie Stellungnahmen an, be-
reitete Personalgutachten vor und 
nahm an Sitzungen der Referats-
gruppe teil. Hervorzuheben sind 
auch seine vorbildlichen Protokolle 
über die Sitzungen der Arbeitsgrup-
pe für  „Akademiefragen“ (Neuord-
nung der Ingenieurausbildung). 
Wegen seines unermüdlichen Ein-
satzes und der gezeigten Leistun-
gen wurde er von der gesamten Re-
feratsgruppe als förderungswürdig 
betrachtet.

Dieter Rudolph interessierte sich 
schon früh für die Leitung einer 

und erzählten ihre Erfahrungen aus 
ihrer Schulzeit. Langeweile kam 
nicht auf. Aber auch Aktuelles aus 
dem Schulalltag kam nicht zu kurz. 
In der Mitgliederversammlung wur-
den wichtige Weichen für das kom-
mende Jahr gestellt. Der bisherige 
Vorstand (Gernot Besant, Bernhard 
Hahnel, Peter Riegel, Lutz Voll-
bracht, Matthias Sehr, Jürgen Kor-

tus, und Alexander Hohl) wurde in 
seiner Arbeit gewürdigt und 
bestätigt. Lutz Vollbracht wurde ein-
stimmig zum neuen Pressesprecher 
des Kreisverbandes gewählt. Die an-
stehenden Personalratswahlen stan-
den im Mittelpunkt des Abends. Der 
Jahresterminplan wurde verabschie-
det und neue Veranstaltungen disku-
tiert. Die Delegierten zur Delegierten-

versammlung zum 29.02.2012 wur-
den benannt. Die nächste Vor - 
standssitzung und Mitgliederver-
sammlung findet am Mittwoch den 
15.02.2012 statt. Die Frühjahrsver-
anstaltung des glb, gemeinsam mit 
den HPhV und dem VDL, findet am 
Mittwoch, dem 28.03.2012, im Elt-
ville statt. Eine Stadtführung rundet 
das Programm ab. K

Bild: Im Vordergrund diskutierten: Wolfgang Mühler, Dr. Otto Hoffmann, Gernot Besant und Peter Riegel.
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kaufmännischen Schule. Besonders 
lagen ihm die Mitwirkung und Im-
pulsgebung in der dualen Berufs-
ausbildung am Herzen. Vor allem 
sollte den Jugendlichen die Chance 
geboten werden, über den Berufs-
bezug zum Abitur zu gelangen.

1970 übernahm Dieter Rudolph die 
Leiterstelle an den Kaufmännischen 
Schulen in Dillenburg. In der Fol-
gezeit standen beträchtliche Aufga-
ben vor ihm, vor allem der Neubau 
der Kaufmännischen Schulen und 
Großsporthalle, die Errichtung des 
Wirtschaftsgymnasiums und die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
den benachbarten Gewerblichen 
Schulen sowie der IHK Dillenburg im 
Rahmen der dualen Berufsausbil-
dung. Ferner Kontaktpflege mit den 
Gewerblichen Schulen und den 
Gewerkschaften.

Der damalige Landrat, Dr. Karl Rehr-
mann, war gegenüber der Erweite-
rung des beruflichen Bildungsange-
bots im Dillkreis sehr aufgeschlos-
sen und ließ bezüglich des Neubaus 
dem neuen Schulleiter in Koopera-
tion mit dem Architekten weitge-
hend freie Hand.  So untersuchte 
 Dieter Rudolph mit der ihm eigenen 
Gründlichkeit die Funktions-
gerechtigkeit der Unterrichts-, Fach-, 
Kommunikations- und Schülerar-

beitsräume und – weil Neuland – die 
Voraussetzungen für die Anwend-
barkeit versetzbarer Wände für eine 
variable Raumgestaltung. Bei der 
Einweihung des Neubaus 1974 be-
tonte der Schulsprecher, dass der 
Schulleiter bei allen Planungen die 
Jugendlichen mit im Blickfeld hatte.

Der fertiggestellte Schulneubau er-
möglichte es, das Bildungsangebot 
der Kaufmännischen Schulen Dillen-
burg zu arrondieren. So wurden das 
Berufliche Gymnasium, Fachrich-
tung Wirtschaft,  ausgebaut und 
später um die Fachrichtung Technik 
(schwerpunktbezogen Elektrotech-
nik) erweitert sowie die Fachschule 
für Wirtschaft (Fachrichtung Be-
triebs wirtschaft) und die zweijährige 
Berufsfachschule für Fremdspra-
chensekretariat errichtet.

Diese Entwicklung gestaltete Dieter 
Rudolph mit seinem Kollegium in 
enger Kooperation mit den Gewerb-
lichen Schulen und der Industrie- 
und Handelskammer zu Dillenburg.
 
Die Beziehung des Schulleiters zu 
Martin Kreck – als Geschäftsführer 
der IHK für die Berufsausbildung  
zuständig – war so eng, dass man 
von einer beruflichen Freundschaft 
sprechen konnte. Sie führte so weit, 
dass Präsidium und Hauptge-
schäftsführung der Kammer  Dieter 
Rudolph anlässlich des Dienstendes 
von Martin Kreck baten, als einziger 
Redner aus dem Kreis der gela-
denen Gäste die Abschiedslaudatio 
zu halten – ein ungewöhnlicher, viel-
leicht einmaliger Vorgang.

Anfang der achtziger Jahre drohte 
im öffentlichen Bewusstsein ein ge-
sellschaftlicher Umbruch, begleitet 
von einer Bildungskrise durch die 
Herausforderung der Informations- 
und Kommunikationstechniken. 
Partikelweise werden die Menschen 
zunehmend in Datenbanken ein-
bezogen. Sie werden in der Daten-
vernetzung als Steuerzahler, Konsu-
menten, Verkehrsteilnehmer, Konto-
inhaber, Versicherungskunden  usw. 
erfasst und Bestandteil von Rechen-
programmen. Bei allem Entsetzen 
über mögliche Auswirkungen der 

Computerisierung wurde bald deut-
lich, dass sich Computerisierung im 
Rahmen des menschlichen Intel-
lekts bewegt und nicht übersteigt. 

Die beruflichen Schulen sahen sich 
seit dieser Zeit angesichts der verän-
derten Rahmenbedingungen in be-
sonderer Verantwortung für die Aus-
bildung von jungen Menschen in 
Schule und Beruf. 

Dieter Rudolph, aus seiner Frank-
furter Zeit bereits im Umgang mit 
Text- und Rechenautomaten ver-
traut, gelang es, an seiner Schule 
ein Team von Kollegen, die bereits 
privateigene Computer besaßen, 
für die Bewältigung der neuen 
Fragestellungen zu gewinnen, so-
dass die Anschaffung von Compu-
tern im Klassensatz gewagt werden 
konnte.

Im weiteren Verlauf konnte das Lern-
büro und ein durch Wandverset- 
zung gewonnener Großraum mit 
PCs einschließlich Internetanschluss 
ausgestattet werden. Für den Unter-
richt in Normalklassenräumen stan-
den fahrbare Laptops zur Verfü-
gung. 

Die Finanzierung der Geräte erfolgte 
durch Sonderprogramme des Hes-
sischen Kultusministeriums, den 
Schulträger, den Förderverein für 
die Kaufmännischen und Gewerbli-
chen Schulen, durch Spenden der 
IHK Dillenburg sowie durch großzü-
gige Zuwendungen von Geldinsti-
tuten und Industriebetrieben im 
Dillkreis. So hat eine Unterneh-
mensgruppe anlässlich ihres Fir-
menjubiläums die geladenen Gäste 
gebeten, statt eines Gastgeschenks 
Geld zugunsten der beruflichen 
Schulen in Dillenburg zu spenden.

Beziehungen zum Umfeld der 
Schule haben einen hohen Stellen-
wert. Deshalb pflegten die Kaufmän-
nischen Schulen in Dillenburg  stets 
einen guten Kontakt zur Öffentlich-
keit, zum Schulträger, zur ausbilden-
den Wirtschaft, zur IHK und zu be-
nachbarten Schulen. Auf dieser 
Grundlage konnte gegenseitiges 
Vertrauen wachsen.

OSD a. D. Dieter Rudolph

Frauen / Senioren
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Beispielhaft war 1984 aus Anlass der 
zehnten Wiederkehr des Neubaube-
zugs in den Räumen der Schule eine 
zweitägige Veranstaltungsreihe. Sie  
gliederte sich in die Präsentation 
einer Fachausstellung von Bundes-
post, 22 namhaften Computerher-
stellern und Fachhändlern sowie in 
eine Podiumsdiskussion, die Dieter 
Rudolph moderierte und an der Ver-
treter des HKM, der IHK, des DGB, 
des Landesarbeitsamtes, der Fachge-
meinschaft Büro- und Informations-
technik sowie  Firmenvertreter teil-
nahmen. Das Thema lautete: „Neue 
Informations- und Kommunikations-
technologien – Herausforderung für 
schulische und betriebliche Ausbil-
dung“. Der zweite Tag der Informa-
tionsreihe war als Tag der offenen Tür 
mit vielfältigen Angeboten für die Be-
sucher konzipiert. Ausgiebig konnten 
sich die Interessenten über Bild-
schirmtext, Textgeräte, PCs und 
 Textverarbeitung informieren. Bisher 
gab es in Dillenburg keine Ausstel-
lung in diesem Umfang.

Bleibt anzumerken, dass eine Grup-
pe von Lehrkräften in den Ausstel-
lungsräumen Nachtwache hielt, um 
der Schule die Versicherungsprämie 
für die teuren Geräte zu ersparen!

Weiterhin stellte sich für die Lehr-
kräfte, die Schülerinnen und Schüler 
sowie für deren Eltern die Frage nach 
dem Bildungs- und Erziehungs wert 
der Beschäftigung mit den I- und K-
Techniken in Schule und Betrieb.

Dieter Rudolph und sein Kollegium 
vertraten bezüglich dieses Problem-
kreises folgende Standpunkte:

Computerfreaks sollen nicht „he ran-
gezüchtet“ werden.

Vielmehr geht es in der Ausbildung 
darum, Computerkenntnisse stets 
mit den Inhalten der Fächer aller 
Aufgabenfelder zu verbinden und 
die Anspruchsebenen der Re-
produktion, des Transfers und des 
problembezogenen Denkens mitein-

ander zu verknüpfen, um die Schü-
lerinnen und Schüler zu Fach-, 
Methoden- und Kommunikations-
kompetenz zu befähigen.

(Gelungenes Beispiel: Ablösung des 
technischen Zeichnens durch Com-
puterisierung)

Unvergessen ist sein Engagement 
nach dem Fall der Mauer in seinem 
Heimatland Thüringen bei der Ein-
führung beruflicher Bildungsgänge. 
Dieter Rudolphs Leben ist von Rat 
und Tat geprägt. „Schaffen ist 
Streben, Arbeit ist Leben“, könnte 
sein Lebensmotto sein.

Dieter Rudolph machte seine Schule 
zu einer Vorzeigeschule. Er hat sich 
um berufliche Bildung verdient 
gemacht: „Ein Leben für berufliche 
Bildung.“

Freunde sowie Kolleginnen und Kol-
legen würdigen seine berufliche 
Lebensleistung. K

Frauen / Senioren

Wirtschaftszweig
Jahres-

verdienst in Euro
Sonder-

zahlungen in Euro 
Veränderung zum 
Vorjahr * (Prozent) Jobs von monster.de

Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen 60.931 9835 4,2 Jobs in der Versicherungsbranche

Energieversorgung 59.406 8377 1,9 Jobs in der Energieversorgung

Information und Kommunikation 58.377 7301 2,4 Stellenangebote

Freiberufliche, wissenschaftliche 
und technische Dienstleistungen 55.655 7178 1,8 Jobs für Freiberufler

Erziehung und Unterricht 48.119 1539 0,9 Jobs als Erzieher und Lehrer

Bergbau 47.494 - 3,1 Jobs im Bergbau

Grundstücks- und 
Wohnungswesen 46.195 5428 1,9 Jobs in der Immobilienbranche

Verarbeitendes Gewerbe 44.496 4700 5,0

Gesundheits- und Sozialwesen 40.439 2460 1,5 Jobs im Gesundheitswesen

Handel, Instandhaltung KFZ 39.911 3839 2,4 Jobs in der KFZ-Branche

Öffentliche Verwaltung 39.098 1572 0,9 Jobs in der Verwaltung

Sonstige Dienstleistungen 37.563 2748 1,7

Wasser-, Abfallwirtschaft 37.197 2643 1,7 Jobs in der Abfallwirtschaft

Verkehr und Lagerei 35.520 2647 1,3 Jobs im Verkehrswesen

Baugewerbe 34.168 2022 0,9 Jobs im Baugewerbe

Sonstige wirt-
schaftliche Dienstleistungen 26.487 1442 -0,4

Gastgewerbe 23.970 996 1,4 Jobs im Gastgewerbe

Durchschnitt 
aller Wirtschaftsbereiche 42.515 3797 2,5

* (Verdienst- und Sonderzahlungen)

Jahresverdienste 2010 im Vergleich (Tabelle zum Artikel von Seite 6)

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2011
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Wir gratulieren …

95 Jahre
02.08.1916, Irene Schmidt, Wetzlar

90 Jahre
01.07.1921, Fritz Heßke, Lauterbach

12.09.1921, Gerda Hartwig, Kassel

22.10.1921, Herbert Zutz, Frankenberg

22.12.1921, Günther Lehmann, Frankfurt

85 Jahre
07.07.1926, Heinrich Thönges, Limburg

08.07.1926, Margarete Henzel, Hofheim

21.07.1926, Ingeborg Möltgen, Oberursel

21.07.1926, Norbert Sündermann, Niestetal

20.09.1926, Ilse Mildenberger, Wiesbaden

21.10.1926, Suse Reinitzer, Dieburg

18.11.1926, Rudolf Teves, Marburg

29.11.1926, Berta Schäfer, Elz

12.12.1926, Ruth Schwerin, Idstein

21.12.1926,  Wilhelm Schindewolf, 
Offenbach

80 Jahre
06.07.1931, Ingeborg Albert, Frankfurt

07.07.1931, Wolfgang König, Marburg

16.07.1931,  Meinhart Genzmer, 
Frankfurt am Main

17.07.1931, Katharina Junk, Korbach

11.08.1931, Lothar Thehos, Bensheim

11.08.1931, Helmut Kuhn, Hanau

11.08.1931, Alfred Bickert, Fulda

01.09.1931, Leda Führ, Stadtprozelten

09.09.1931,  Gerhard Schindler, 
Seeheim-Jugenheim

20.09.1931, Ingeborg Schulz, Dillenburg

29.09.1931, Helmut Hans, Petersberg

05.10.1931, Günter Hoffmann, Wolfhagen

15.10.1931, Hubert Kühnl, Grebenhain

07.11.1931,  Dieter Rudolph, 
Frankfurt am Main

21.11.1931,  Karl-Wendelin Wenzel, 
Hainburg

09.12.1931, Diether Schulz, Frankfurt

13.12.1931, Helmut Eckhardt, Fulda

23.12.1931, Ottmar Haas, Büdingen

30.12.1931, Herta Weber, Korbach

75 Jahre
12.07.1936, Gerhard Hild, Kriftel

30.07.1936,  Rolf Kapfenberger, 
Staufenberg

01.08.1936, Ingeborg Sprecher, Liebenau

11.08.1936, Harald Schuler, Dieburg

11.08.1936, Helga Seeger, Kirchhain

23.08.1936, Rolf Henrich, Wettenberg

14.09.1936, Eckard Schaat, Wiesbaden

16.09.1936, Gesa Niggemann, Fulda

21.09.1936, Gerd Huhle, Eppertshausen

25.09.1936,  Sylvia Weisner, 
Wachenheim a. d. W.

02.10.1936, Heide Lasi, Nidda

08.10.1936, Karl-Heinz Kümmel, Künzell

31.10.1936, Rita Benedikt, Oberursel

16.11.1936, Wolfgang Röthig, Neuental

19.11.1936, Helga Rublin, Frankfurt

03.12.1936, Erika Mey, Dietzhölztal

06.12.1936, Wilfried Staudt, Wiesbaden

15.12.1936, Diethelm Heß, Hünfeld

23.12.1936, Dr. Joachim Reitz, Ahnatal

70 Jahre
09.07.1941, Walter Fritsch, Büttelborn

21.07.1941,  Richard Hartmann, 
Babenhausen

27.07.1941, Werner Moj, Buseck

01.08.1941, Siegfried Hinkel, Dietzenbach

05.08.1941, Gerhard Schmucker, Höchst

06.09.1941, Reiner Biefeld, Dillenburg

19.09.1941, Dieter Gronow, Limburg

19.09.1941, Peter Vater, Künzell

20.09.1941, Erhard Schade, Homberg

23.09.1941, Jörg Reuter, Frankfurt

25.09.1941,  Siegfried Strupp, 
Neustadt-Mengsberg

29.09.1941, Wolfram Hornig, Marburg

16.10.1941, Heinz Georg Schirling, Dieburg

11.11.1941,  Adelheid Kirchner, 
Hann.-Münden

18.11.1941,  Wendela Couturier, 
Fronhausen

20.11.1941,  Ursula Schön-Hammerschmidt, 
Bad Wildungen

21.11.1941, Heinrich Opper, Kassel

03.12.1941,  Gudrun Waidelich, 
Homberg-Mardorf

05.12.1941, Burkhardt Mai, Braunfels

19.12.1941, Olaf Korneffel, Baunatal

25.12.1941, Eckart Strupp, Frankfurt

65 Jahre
03.07.1946, Willi Bott, Frankfurt

11.07.1946, Fred Baumert, Bebra

16.07.1946, Hans Prüger, Niederaula

20.07.1946, Kurt Endres, Guxhagen

20.07.1946,  Clemens Michel, 
Bad Soden-Salmünster

21.07.1946, Reinhard Noll, Ronshausen

26.07.1946, Jürgen Weiss, Dieburg

26.07.1946, Gerhard Inderwies, Ranstadt

26.07.1946, Georg Rühl, Bad Camberg

26.08.1946, Wilfried Ohl, Maintal

04.09.1946, Helmuth Heid, Künzell

03.10.1946, Klaus Willmann, Wiesbaden

07.10.1946, Wolfgang Nicklas, Reichelsheim

27.10.1946, Angela Arnds, Wiesbaden

30.10.1946, Gerhard Steinbrink, Offenbach 

05.11.1946, Ulrich Eberle, Oberursel

06.11.1946, Christian Manegold, Eschwege

26.11.1946, Gereon Rhode, Schmitten

28.11.1946, Karl Wombacher, Johannesberg

02.12.1946, Günther Reinheimer, Reinheim

19.12.1946, Hans-Jürgen Vaupel, Frielendorf

24.12.1946, Georg Häusling, Kaufungen

29.12.1946, Hans-Joachim Bärenfänger, Elz

30.12.1946, Helmut Kehr, Stadtallendorf

31.12.1946, Robert Münzel, Oberursel

Anzeigen



wir trauern um 
unsere Mitglieder …

StD a. D. Reiner Schwarz
geb. 10.08.1925
verst. 09.06.2011
Kreisverband Darmstadt-Dieburg

StD a. D. Dr. Wilfried Schlemm
geb. 08.07.1944
verst. 09.07.2011
Kreisverband Schwalm-Eder

OStD a. D. Helmut Richter
geb. 11.03.1923
verst. 13.09.2011
Kreisverband Kassel

OstD a. D. Karlfried Herling
geb. 27.09.1935
verst. 24.09.2011
Kreisverband Main-Kinzig

StD a. D. Heinrich Riedl
geb. 20.02.1925
verst. 17.10.2011
Kreisverband Lahn-Dill

StD a. D. Hans Krämer
geb. 11.09.1932
verst. 02.12.2012
Kreisverband Limburg-Weilburg

Wir werden ihr Andenken
in Ehren halten!
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Der glb wünscht Ihnen 

frohe Weihnachten

und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr!

Die glb-Geschäftsstelle ist während 
der Weihnachtsferien nicht besetzt.




